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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Hinführung zum Thema 

Versicherungsnehmer sind beim Ablauf der Schadenregulierung aus rechtlicher Sicht häufig 

überfordert1 und reagieren emotional, da es um ihre Finanzen oder Existenzen geht2. Im Mo-

ment der Wahrheit, im Schadenfall (Kapitel 2.2), müssen sich Versicherer und Versicherungs-

makler bezüglich ihrer Dienstleistungen bewähren (Kapitel 4.1).3 Ein Versicherungsmakler ist 

„(…) darauf spezialisiert, die bestmögliche Versorgung seines jeweiligen Mandanten mit Ver-

sicherungsschutz zu gewährleisten.“4 Er unterstützt seinen Kunden mit seiner Fachkompetenz 

und Berufserfahrung im Schadenfall, da die Versicherung genau für dieses Szenario abge-

schlossen wurde.5 Versicherungen sind aufgrund geringer Konsumneigung vertriebsintensive 

Produkte6, weshalb sie als Low-Interest-Produkte bezeichnet werden7. Weiterhin decken sie 

einen nur schwer fassbaren Bedarf, der sich in der Zukunft abspielt und sind klassische Ver-

trauensgüter.8 Da sie sich über Rechtsvorschriften definieren, sind sie erklärungsbedürftig und 

bieten Grund für Misstrauen.9 Der Kunde kann bei dem Abschluss des Versicherungsvertrages 

die ihm zugesicherten Versicherungsleistungen nicht beurteilen und merkt erst im Schadenfall, 

ob das investierte Vertrauen bestätigt wird.10 Trotz der schweren Absetzbarkeit gehört die Ver-

sicherungsbranche in Deutschland zu den umsatzstärksten Branchen:11 

 2017 2018 Veränderung in % 

Beiträge in Mio. € 198.012 202.402 2,2 

Versicherungsleistungen in Mio. €   217.159 noch unbekannt     noch unbekannt 

Vertragsanzahl in Mio. Stück 434,6 437,8 0,7 

Tabelle 1: Daten der Gesamtversicherungsbranche in Deutschland (2017 und 2018)12   

 
1 Vgl. Matusche (1993), S. 10-11. 
2 Vgl. Stanczyk (2018), S. 18. 
3 Vgl. Zinnert (2008), S. 203. 
4 Matusche (1993), S. 16. 
5 Vgl. Zinnert (2008), S. 202-203. 
6 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 5-8, 34-35. 
7 Vgl. Zinnert (2008), S. 5. 
8 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 6-7. 
9 Vgl. Koch (2013), S. 68. 
10 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 7, 140. 
11 Vgl. GDV (o. J., b), in: gdv.de. 
12 Vgl. GDV (2018b) und GDV (o. J., b), in: gdv.de. 
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Da die Ware Versicherung schwierig zu verkaufen ist, spielen Versicherungsvermittler (Kapitel 

2.1) eine große Rolle und der Versicherungsmakler (Kapitel 3.1), nachfolgend Makler genannt, 

ist historisch betrachtet der Älteste dieser Art.13 Die ersten Nachweise für die Existenz des 

Versicherungsmaklers stammen aus dem 14. Jahrhundert.14 Die Versicherungsvermittler, die 

ebenfalls als Vermittler bezeichnet werden, stehen zwischen dem Versicherungsunternehmen 

und dem Versicherungsnehmer.15 Sie können unabhängig handeln oder von einer der beiden 

Seiten gesteuert werden.16 Ihre Dienstleistung ist auf das Zustandekommen eines Versiche-

rungsvertrages zwischen den beiden Parteien ausgerichtet (Kapitel 2.1) und sie sind in dieser 

Funktion weder ein Versicherer noch ein Versicherungsnehmer.17 Sie sind erfolgsabhängig 

tätig, daher gehört es zu ihren Zielen, Kunden für den Abschluss von Versicherungsverträgen 

zu akquirieren und zu halten.18 Um diese dauerhaft zu binden, muss Kundenzufriedenheit (Ka-

pitel 4.1) gewährleistet sein, vor allem dann, wenn sich Versicherungsfälle verwirklichen.19  

Im Jahre 2007 erfolgte aufgrund der EU-Vermittlerrichtlinie eine Neuregelung des Versiche-

rungsvermittlerrechts. Weiterhin wurde 2008 das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) refor-

miert. Im Rahmen der EU-Vermittlerrichtlinie wurden u. a. Berufszugangs- und -ausübungs-

pflichten für die Versicherungsvermittler eingeführt. Die Umsetzung der Europäischen Versi-

cherungsvertriebsrichtlinie (IDD) im Jahre 2018 brachte u. a. weitere neue Pflichten für die 

Versicherungsvermittler und Änderungen in der Gewerbeordnung, dem Versicherungsauf-

sichtsgesetz (VAG) und im VVG mit sich.20  

Um Konflikte mit seinen Kunden und vor allem Schadenersatzansprüche von diesen zu ver-

meiden, hat der Makler viele Rechtsnormen zu beachten.21 Das Maklerrecht unterliegt einem 

dynamischen Prozess und mit der Zeit ist ein weitreichendes Paket an Pflichten (Kapitel 3.1, 

3.4, 4.3) für den Makler herangewachsen.22 Da fortlaufend neue Beratungspflichten des Mak-

lers entwickelt werden23, gibt es „(…) keinen von vornherein festgelegten Numerus clausus 

der Maklerpflichten“24. Eine kritische Maklerrechtsprechung führt nach ZINNERT dazu, dass 

viele Makler versuchen, Haftungsfälle zu verhindern und damit ihre Existenz wirtschaftlich ab-

zusichern (Kapitel 5.1). Die Wahrscheinlichkeit von Haftungstatbeständen steigt u. a. mit dem 

 
13 Vgl. Zinnert (2008), S. 5-7. 
14 Vgl. Schimikowski (2017), S. 103, Rn. 140. 
15 Vgl. Zinnert (2010a), S. 92.  
16 Vgl. BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, S. 7, 1.. 
17 Vgl. BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, S. 7, 1.. 
18 Vgl. Beenken (2018b), S. 5. 
19 Vgl. Beenken (2018b), S. 5. 
20 Vgl. Beenken (2019a), S. V, 1 und Beenken (2017), S. 11-12. 
21 Vgl. Beenken und Brockmeier (2009), S. 6. 
22 Vgl. Zinnert (2008), S. V, 213. 
23 Vgl. Michaelis (2012), Vorwort (ohne Seitenangabe, S. 1 von 2 des Vorworts). 
24 Zinnert (2008), S. 213. 
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Schwierigkeitsgrad, dem Umfang, der Zeitdauer und der Anzahl dieser Pflichten. Es stellt 

heute keine Ausnahme dar, dass Makler von ihren Kunden auf Schadenersatz in Anspruch 

genommen werden (Kapitel 3.5). Die „Haftung steht in einer unmittelbaren Korrelation mit den 

Pflichten, die jemand – hier: der Versicherungsmakler – eingegangen ist.“25 Beratungsfehler, 

versäumte Fristen und mangelhafte Schadenbearbeitung zum Nachteil seiner Kunden, kön-

nen im schlimmsten Fall zur Bedrohung oder sogar Existenzvernichtung des Maklers führen.26 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Versicherungsmakler wissen, welche Pflichten existie-

ren, um sie zu erfüllen.27 „Zu einem guten Haftungsmanagement gehört, dass Lösungen ge-

funden werden, um diesen Anforderungen in der täglichen Arbeit gerecht zu werden.“28 

Ebenso wichtig ist es, dass Makler die Grenzen ihrer Tätigkeiten im Schadenfall kennen (Ka-

pitel 4.2, 4.4, 4.5) und diese einhalten, um Gesetzesverstöße zu vermeiden.29 Es stellt sich die 

Frage, welche Pflichten den Makler in diesem sehr emotionsbelasteten Bereich der Schaden-

abwicklung gegenüber seinen Kunden im Detail treffen. Wo fängt die Schadenbearbeitungs-

pflicht an, wo endet sie, welche Konflikte mit dem Gesetz, wie auch seinem Kunden, können 

dabei entstehen und welche Chancen bieten sich dem Makler im Rahmen der Schadenbear-

beitung?  

1.2 Zielsetzung, Abgrenzung und Gang der Untersuchung 

Das Thema dieser Bachelorarbeit lautet Pflichten des Maklers im Schadenfall. Die Zielset-

zung ist es, den Umfang und die Grenzen dieser Pflichten gegenüber seinen Kunden zu be-

stimmen, um Haftungsrisiken sowie Gesetzesverstöße zu vermeiden oder gegebenenfalls 

Grenzen rechtskonform zu umgehen. Diese Bachelorarbeit ist literaturbasiert erstellt worden 

und stellt eine deskriptive Analyse dar. Zusätzlich wurden drei Experteninterviews (Anhänge 

Nr. 2 bis 4) durchgeführt. Diese sollen die aufgeworfenen Fragen aus juristischer und prakti-

scher Sicht durchleuchten. Vor allem Fragen, die nicht abschließend durch die Literatur, 

Rechtsprechung usw. zu beantworten waren bzw. solche, die sehr aktuell sind, wurden in den 

Fragenkatalog aufgenommen. Leider war es trotz mehrerer Versuche nicht möglich ein Mak-

lerunternehmen, welches zusätzlich einen Assekuradeur (Kapitel 5.2) innerhalb seiner Firmen-

gruppe gegründet hat, zu interviewen. Hier erfolgten keine Rückmeldung oder Absagen bzw. 

eine Zusage kollidierte mit dem Abgabetermin. Ein solches Interview hätte die Recherche ab-

gerundet und die Perspektiven erweitert.  

 
25 Zinnert (2008), S. 373.  
26 Vgl. Zinnert (2010b), S. 50-51, Zinnert (2008), S. 16 und Zinnert und Günther (1997), S. 42. 
27 Vgl. Matusche (1993), S. 39. 
28 Strübing (2019), S. 118. 
29 Vgl. Sandkühler (2015), in: asscompact.de. 
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Aus Gründen der Komplexitätsreduktion wird das Folgende nicht behandelt: erlaubnisfreie und 

auf Antrag erlaubnisbefreite Vermittler, produktakzessorische Vermittler, nebenberufliche Ver-

mittler, Bagatellvermittler, angestellte Vermittler und Untervermittler, Direkt-/Onlinevertrieb so-

wie Maklerpools. Weiterhin werden nicht thematisiert: Digitalisierung, außergerichtliche Be-

schwerdeverfahren, Schadenprävention, Code of Conduct sowie Maklerklauseln. Die folgen-

den Themen werden aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nur exemplarisch und ansatzweise 

behandelt: Versicherungsvertreter, Anscheinsmakler, Pflichten von Versicherern und Versi-

cherungsnehmern sowie Pflichten und Haftung des Maklers gegenüber Versicherern. Weitere 

individuelle Abgrenzungen werden entsprechend im Text gekennzeichnet. Grundsätzlich kön-

nen die Pflichten des Maklers aufgrund deren Vielzahl nicht abschließend aufgeführt werden. 

Da sich diese Arbeit generell auf die Schaden- und Unfallversicherungen bezieht und keine 

spezielle Sparte angesprochen wird, können nicht alle Besonderheiten aufgeführt werden. Die 

rechtlichen Definitionen und Urteile etc. beziehen sich ausnahmslos auf Deutschland. Weiter-

hin ist davon auszugehen, dass es sich um einen mittelständigen Makler handelt, der seinen 

Sitz in Deutschland hat. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei einigen Begriffen, wie 

Versicherungsnehmer, Versicherungsmakler, Maklerkunde etc. auf eine geschlechtliche Dif-

ferenzierung verzichtet und die männliche Form benutzt. Diese Verwendung soll aber ge-

schlechtsneutral sein.  

Die Gliederung dieser Arbeit orientiert sich an dem folgenden Gedankengang: Da das Thema 

dieser Arbeit sich auf die Pflichten des Versicherungsmaklers im Schadenfall bezieht, ist es im 

Kapitel 2 zunächst notwendig, kurz zu erläutern, was ein Versicherungsvertrag ist und wer 

diesen vermittelt. Weiterhin wird erläutert, was unter Schaden- und Unfallversicherungen grob 

zu verstehen ist, wie sich ein Schadenfall definiert und wie seine grundsätzliche Abwicklung 

verläuft. Im Anschluss wird untersucht, was beim Eintritt von Schadenfällen zu beachten ist, 

um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden. Im Kapitel 3 wird der Versicherungsmakler 

genauer erläutert: sein Berufsbild, seine Rechtsbeziehungen als Grundlage für seine Tätigkeit, 

seine Pflichten gegenüber seinem Kunden sowie seine Haftung, wenn er diese Verpflichtun-

gen verletzt. Die Pflichten im Schadenfall sowie rechtliche Grundlagen, Chancen zur Kunden-

bindung, Informationsasymmetrien und Interessenkonflikte sowie Grenzen, die bei der Scha-

denbearbeitung entstehen können, werden im Kapitel 4 dargestellt. Da eine Pflichtverletzung 

eine Haftung nach sich ziehen kann, wird im Kapitel 5 aufgezeigt, wie zu erfüllende Pflichten 

eingehalten oder begrenzt werden können und wie sich der Makler darauf vorbereiten kann, 

falls Schadenersatzansprüche an ihn gestellt werden. Weiterhin wird untersucht, ob er eine 

legale Möglichkeit hat, das Verbot der Schadenregulierung für den Versicherer durch Grün-

dung eines Assekuradeurs zu umgehen. Abschließend wird in Kapitel 6 ein Fazit aus den 

gewonnenen Erkenntnissen sowie ein Ausblick dargestellt und ein spartenübergreifender Leit-

faden der Verfasserin (Anhang Nr. 1) beigefügt. 
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2 Grundlegendes 

2.1 Versicherungsvertrag und Versicherungsvermittler 

Die vertragliche Grundlage für den Versicherungsschutz, die das Rechtsverhältnis definiert, ist 

nach KOCH der Versicherungsvertrag, bei dem die Vertragspartner Versicherungsnehmer und 

Versicherer sind. Es handelt sich beim Versicherungsvertrag um einen gegenseitigen schuld-

rechtlichen Vertrag. Für den Abschluss eines jeden Vertrages müssen ein Antrag und dessen 

Annahme (§§ 145 ff BGB), d. h. zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen vorlie-

gen.30 Der Versicherer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalls (Kapitel 2.2) die vertraglich ver-

einbarte Leistung zu erbringen (§ 1 Satz 1 VVG) und der Versicherungsnehmer die Prämie zu 

zahlen (§ 1 Satz 2 VVG). Der Transfer ist nach Abschluss des Vertrages, sowie rechtzeitiger 

Zahlung der Prämie abgeschlossen.31 Der Versicherungsschutz wird als Dauerleistung für ei-

nen bestimmten Zeitraum garantiert.32 In kurzen Worten lässt sich das Prinzip der Versiche-

rung wie folgt beschreiben: „(…) Übernahme der Gefahrtragung durch den Versicherer gegen 

Entgelt.“33 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsschein in Text-

form zu übermitteln (§ 3 Absatz 1 VVG). Er stellt den Inhalt der vertraglichen Absprache dar.34  

Das Versicherungsprodukt setzt sich aus Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), be-

sonderen und/oder geschriebenen Bedingungen, besonderen Vereinbarungen und Klauseln 

zusammen.35 Die AVB, als vorformulierte Vertragsbedingungen, müssen dem Versicherungs-

nehmer beim Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden.36 Weiterhin regeln diese den 

Umfang des Risikotransfers.37 Dabei beschreiben die AVB genau u. a. die Gefahren, Schäden 

und den Versicherungsfall (primäre Risikoabgrenzungen) sowie die Ausschlussbestandteile, 

die den Versicherungsschutz reduzieren (sekundäre Risikobegrenzungen), welche sich unter 

Umständen durch Prämienaufschläge wieder einschließen lassen (tertiäre Risikobegrenzun-

gen).38 Versicherungsverträge können als Dauerschuldverhältnisse ordentlich und unter be-

stimmten Umständen (Kapitel 2.2) außerordentlich gekündigt werden.39  

 
30 Vgl. Koch (2013), S. 191, 205. 
31 Vgl. Radtke (2008), S. 14. 
32 Vgl. Koch (2013), S. 191. 
33 Zinnert (2010b), S. 33. 
34 Vgl. Schimikowski (2017), S. 48, Rn. 53. 
35 Vgl. Zinnert (2010b), S. 250. 
36 Vgl. Schimikowski (2017), S. 12, Rn. 17. 
37 Vgl. Radtke (2008), S. 14. 
38 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 359-360. 
39 Vgl. Koch (2013), S. 235-236. 
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Jede juristische oder natürliche Person, die geschäftsfähig ist, kann ein Versicherungsneh-

mer sein.40 Dieser kann den Vertrag für sich oder Andere abschließen und seine Hauptpflicht 

ist es, die Prämie zu bezahlen.41 Die Versicherungsunternehmen werden als Versicherer titu-

liert (§ 1 Absatz 1 VVG) und zum Schutz der Verbraucher sowie der volkswirtschaftlichen Be-

deutung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) staatlich beauf-

sichtigt.42 Für seine Hauptpflicht, die Gefahrtragung, hat der Versicherer u. a. die Gefahrenge-

meinschaft zu organisieren und Rücklagen zu schaffen.43  

Versicherungsvermittler sind zu ca. 95 % an der Versicherungsvermittlung beteiligt.44 Per    

2. Januar 2020 sind in Deutschland 198.452 Versicherungsvermittler registriert und darunter 

befinden sich 46.286 Versicherungsmakler.45 Der „(…) Finanzdienstleistungsmarkt in Deutsch-

land zeichnet sich bei den Versicherungsvermittlern, biologisch gesprochen, durch eine Arten-

vielfalt aus.“46 Die Bezeichnung des Versicherungsvermittlers wurde in den Jahren 2007/2008 

erstmals gesetzlich definiert.47 Als Versicherungsvermittler gelten seitdem Versicherungsver-

treter und Versicherungsmakler (§ 59 Absatz 1 Satz 1 VVG). Auf die Definition des Versi-

cherungsmaklers wird im Kapitel 3.1 ausführlich Bezug genommen. Ein Versicherungsvertre-

ter ist „(…) wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, 

gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen“ (§ 59 Absatz 2 VVG). 

Der Versicherungsvertreter ist ein Handelsvertreter und als selbständiger Gewerbetreibender 

ständig mit der Vermittlung für andere Unternehmen betraut (§§ 84, 92 Handelsgesetzbuch 

(HGB)). Er hält Vertreterverträge mit einem oder mehreren Versicherern und vertritt dessen 

oder deren Absatzinteressen.48 Ausschließlichkeitsvertreter sind für einen Versicherer und un-

echte sowie echte Mehrfachvertreter für mehrere tätig.49 Sogenannte echte Mehrfachvertreter 

haben Verträge mit mehreren Produktgebern, die untereinander in Konkurrenz stehen. Bei 

unechten Mehrfachvertreter konkurrieren die Produktbereiche nicht.50 Der Grundstein der ge-

werberechtlichen Gliederung des Versicherungsvertriebs wurde im Jahre 2007 gelegt, und im 

Jahre 2018 durch Umsetzung der IDD erneuert.51 Gewerbsmäßige Versicherungsvermittler 

benötigen seit 2007 eine Gewerbeerlaubnis: „Wer gewerbsmäßig den Abschluss von Versi-

cherungs- oder Rückversicherungsverträgen vermitteln will (Versicherungsvermittler), bedarf 

 
40 Vgl. Beenken (2019a), S. 38. 
41 Vgl. Schimikowski (2017), S. 63-64, 111, Rn. 76, 77, 146. 
42 Vgl. GDV (2019a), S. 3, in: gdv.de. 
43 Vgl. Fürstenwerth und Weiß (2001), Vertragsbeteiligte, S. 719. 
44 Vgl. Beenken (2018b), S. 7. 
45 Vgl. DIHK (2020), in: dihk.de. 
46 Zinnert (2010b), S. 2. 
47 Vgl. Zinnert (2010a), S. 91-92. 
48 Vgl. Beenken (2019a), S. 33. 
49 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 167-168. 
50 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 167-168. 
51 Vgl. Beenken (2018b), S. 10. 
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nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen der Erlaubnis der zuständigen Industrie- und 

Handelskammer“ (§ 34d Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung (GewO)). Unter gewerbsmäßig 

wird eine Tätigkeit verstanden, die selbständig, dauerhaft, mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, 

oberhalb von Bagatellgrenzen ausgeübt wird.52 Gemäß Wortlaut des Gesetzes ist es eine wei-

tere Voraussetzung für eine Versicherungsvermittlung, dass diese auf einen Vertragsab-

schluss abzielt und der Vermittler auf die Willensbildung des Versicherungsnehmers einwirkt.53 

In der Gewerbeordnung werden beide Versicherungsvermittler analog der Definition im VVG 

geschildert und festgelegt, dass ein Versicherungsvermittler Versicherungsvertreter oder Ver-

sicherungsmakler ist (§ 34d Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 2 GewO). Somit darf ein Vermittler gemäß 

dem sogenannten Polarisierungsprinzip nicht beides zugleich sein.54 Das Gewerberecht 

schließt seit 2018 zudem aus, dass ein Versicherungsvermittler gleichzeitig eine Erlaubnis als 

Versicherungsberater erhält (§ 34d Absatz 4 GewO). Auf den Versicherungsberater wird hier 

nicht weiter eingegangen.  

Der Gewerbeerlaubnis muss zu entnehmen sein, welcher Art von Vermittler diese erteilt wurde 

(§ 34d Absatz 1 Satz 5 GewO). Für ihre Erteilung müssen folgende vier Voraussetzungen 

erfüllt und nachgewiesen sein (§ 34d Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4 GewO):  

1. persönliche Zuverlässigkeit 

2. geordnete Vermögensverhältnisse 

3. Berufshaftpflichtversicherung  

4. entsprechende Sachkunde55  

Auf die Details der Voraussetzungen und der Nachweise wird hier nicht weiter eingegangen. 

Alle Versicherungsvermittler müssen sich nach Aufnahme der Tätigkeit unverzüglich in das 

Vermittlerregister eintragen lassen (§§ 11a, 34d Absatz 10 GewO). Das erfolgt durch die IHK, 

die dem Versicherungsmakler die Erlaubnis erteilt hat.56 Seit Umsetzung der IDD existiert eine 

Weiterbildungspflicht, die für den Fortbestand der Tätigkeitsausübung eingehalten werden 

muss.57 Ihr unterliegen u. a. Versicherungsvermittler nach § 34d Absatz 1 GewO sowie deren 

Beschäftigte, die unmittelbar an der Beratung sowie Vermittlung beteiligt sind.58 Somit trifft 

diese Pflicht nicht nur den Vertrieb und die Vertriebsunterstützung, sondern weiterhin Perso-

nen, die Schaden- und Leistungsfälle (Kapitel 2.2) aufnehmen, dazu beraten und/oder regu-

lieren, da es bei dieser Tätigkeit zum Kundenkontakt und vertriebsgerichteten Fragestellungen 

 
52 Vgl. Beenken (2018b), S. 10. 
53 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 24. 
54 Vgl. Beenken (2017), S. 116. 
55 Vgl. DIHK (o. J.), in: dihk.de. 
56 Vgl. Beenken (2018b), S. 11. 
57 Vgl. Beenken (2018a), S. 167. 
58 Vgl. Beenken (2018a), S. 167. 
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kommen kann.59 Die Weiterbildungspflicht beträgt 15 Stunden im Jahr (§ 34d Absatz 9 Satz 2 

GewO). Sie soll mindestens den Anforderungen der ausgeführten Tätigkeiten entsprechen und 

die damit verbundenen Kompetenzen erhalten (§ 7 Absatz 1 VersVermV). Bei Nichterfüllung 

dieser Pflichten drohen Geldbußen und bei wiederholten Verstößen sogar der Entzug der Ge-

werbeerlaubnis.60 

2.2 Schaden-/Unfallversicherung und Schadenfall  

Gemäß GDV gab es im Jahre 2018 199 Schaden-/Unfallversicherer und es existierten 315,8 

Mio. Schaden- und Unfallversicherungsverträge. 27,7 % davon wurden von Versicherungs-

maklern vermittelt.61  

Inländisches Gesamtgeschäft: 2017 2018 Veränderung in % 

Beiträge in Mio. € 68.320 70.665 3,4 

Versicherungsleistungen in Mio. €  50.118 52.490 4,7 

Vertragsanzahl in Mio. Stück  312,4 315,8 1,1 

Schadenanzahl in Mio. Stück 23,397 23,255 -0,6 

Tabelle 2: Inländisches Direktgeschäft der Schaden-/Unfallversicherer der GDV- 

    Mitgliedsunternehmen (inkl. KFZ-Versicherung) für 2017 und 201862  

Schaden- und Unfallversicherungen werden weiterhin als Kompositversicherung bezeichnet 

und beinhalten alle Versicherungszweige, die keine Lebens- oder privaten Krankenversiche-

rungen sind.63 Versicherungszweige/-sparten sind Teile von Sach-, Vermögens- und Perso-

nenversicherungen.64 Tritt der Versicherungsfall ein, konkretisiert sich rechtlich betrachtet das 

Leistungsversprechen des Versicherers.65 „Der Versicherungsfall ist das Ursachensystem, das 

einen Schaden und die Leistungspflicht des Versicherers auszulösen vermag bzw. auslöst.“66 

In der Schadenversicherung wird der Eintritt des Versicherungsfalls als Schadenfall und in der 

Personenversicherung als Leistungsfall bezeichnet.67  

 
59 Vgl. Beenken und Sandkühler (2018), S. 222. 
60 Vgl. Burghardt (2019), in: procontra-online.de. 
61 Vgl. GDV (2019b), S. 1, 13 und GDV (2019c), in: gdv.de  
62 Vgl. GDV (2019b), S. 1, 5, 59, 63-64 und GDV (o. J., b), in: gdv.de. 
63 Vgl. Wagner (2011), Schaden-/ Unfallversicherung, S. 594. 
64 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 35. 
65 Vgl. Koch (2013), S. 30, 257-258. 
66 Farny (2011), S. 396. 
67 Vgl. Beenken (2019a), S. 3.  
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Die Verwirklichung von Gefahren, ebenfalls Risiken genannt, kann viele negative Folgen an 

Sachen, in einer Person oder in der Veränderung der wirtschaftlichen Situation nach sich zie-

hen.68 In der Gebäudeversicherung kann das beispielsweise bedeuten, dass ein Gebäude 

durch die versicherte Gefahr Sturm beschädigt wird.69 In der Haftpflichtversicherung ist das 

Schadenereignis „(…) das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 

entstanden ist“.70 Der Versicherungsfall in der Unfallversicherung liegt bei einer unfreiwilligen 

Gesundheitsschädigung vor, die durch einen Unfall eingetreten ist, d. h. wenn plötzlich von 

außen kommende Ereignisse auf den Körper einwirken.71 Der Vertrag inklusive der AVBs etc. 

sowie die gesetzlichen Bestimmungen des VVG und BGB bilden die Anspruchsgrundlagen.72 

Die Voraussetzungen für den Versicherungsfall sind in den einzelnen Versicherungssparten 

unterschiedlich.73 Es muss jedoch immer ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Ver-

sicherungsfall und dem Schaden vorliegen.74 

 

Abbildung 1: Versicherung / Schaden75 

Die Schadenregulierung ist die „Allgemeine Bezeichnung für den gesamten Prozess der Be-

arbeitung und Abwicklung von Schäden“76. Nach der Meldung eines Schadenfalls gleicht der 

Versicherer zunächst Informationen ab, legt den Schaden an, macht eine Deckungsprüfung 

und anschließend entscheidet er über die Versicherungsleistung.77 Er prüft dabei nach      

WAGNER, ob ein Versicherungsvertrag für das Risiko besteht, der Schaden innerhalb des 

versicherten Zeitpunkts eingetreten ist, die Prämie rechtzeitig bezahlt wurde und, der Schaden 

unter den Versicherungsschutz fällt oder, ob Ausschlüsse oder Leistungsbefreiungstatbe-

stände, wie z. B. Obliegenheitsverletzungen (Kapitel 2.3), vorliegen. Dazu müssen gegebe-

 
68 Vgl. Koch (2013), S. 1-2, 191. 
69 Vgl. Jula (2018), S. 5. 
70 Berthold et al, (2014), S. 168. 
71 Vgl. Schmitten und Kalenborn (2013), S. 103. 
72 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 9. 
73 Vgl. Koch (2013), S. 258. 
74 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 362. 
75 Rollinger (2014), in: gdv.de. 
76 Wagner (2011), Schadenregulierung, S. 587. 
77 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 7-8.  
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nenfalls weitere Informationen zur Sachverhaltsermittlung eingeholt, Sachverständige einge-

schaltet, die Höhe des Schadens und die Möglichkeit eines Betrugs geprüft werden. Bei einem 

Haftpflichtschaden ist zudem eine Haftungsprüfung durchzuführen.78  

Im Falle des Eintritts des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer Anspruch auf die 

vereinbarte Versicherungsleistung und diese richtet sich nach der Versicherungsform.79 „Die 

Wahl der Versicherungsform ist eines der wichtigsten Gestaltungsmittel für das Risikoge-

schäft.“80 Die Summen- und die Schadenversicherungen stellen die Grundversicherungsfor-

men dar.81 In der Schadenversicherung wird bei Verwirklichung des Versicherungsfalls der 

tatsächlich eingetretene Schaden ersetzt.82 Die Leistung nennt sich Entschädigung und deckt 

den konkreten Bedarf im Schadenfall ab.83 Schadenversicherungen teilen sich in Sach-, Ver-

mögens- und Personenversicherungen auf.84 Zu den Sachversicherungen zählen beispiels-

weise die Hausrat-, Wohngebäude-, technische Versicherungen und im Bereich der Trans-

portversicherung die Güterversicherung.85 Zu den Vermögensversicherungen gehören u. a. 

die Haftpflicht-, Rechtsschutz- sowie Kreditversicherung.86 Die Summenversicherung funktio-

niert nach dem Prinzip der abstrakten Bedarfsdeckung.87 Der Versicherungsnehmer erhält im 

Leistungsfall einmalige oder wiederkehrende Entschädigungen gemäß der vertraglichen Ver-

einbarungen88, die sich direkt durch den Eintritt des Versicherungsfalls begründen und nicht in 

konkreter Höhe nachgewiesen werden müssen89. Der Bedarf wird, bis auf einige Ausnahmen, 

bei den Leistungsarten in der Unfallversicherung abstrakt und nicht konkret abgedeckt.90 Die 

Invaliditätsleistung stellt die wichtigste Leistungsart und den Kerngedanken der privaten Un-

fallversicherung dar.91 Eine Invalidität liegt vor, „(…) wenn die körperliche oder geistige Leis-

tungsfähigkeit der versicherten Person unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt ist“ (§ 180 Absatz 

1 VVG), diese voraussichtlich mindestens drei Jahre lang besteht und eine Änderung dieses 

Zustands nicht zu erwarten ist (§ 180 Absatz 2 VVG).  

 
78 Vgl. Wagner (2011), Deckungsprüfung, Schadenmanagement, S. 148, 585. 
79 Vgl. Koch (2013), S. 258. 
80 Farny (2011), S. 399. 
81 Vgl. Farny (2011), S. 399. 
82 Vgl. Jula (2018), S. 1. 
83 Vgl. Farny (2011), S. 399. 
84 Vgl. Fürstenwerth und Weiß (2001), Schadenversicherung, S. 567. 
85 Vgl. Lange, Robold und Berthold (2014), S. 25, 27, 34, 39-41. 
86 Vgl. Berthold et al. (2014), S. 7, 9, 17. 
87 Vgl. Farny (2011), S. 399. 
88 Vgl. Koch (2013), S. 258. 
89 Vgl. Farny (2011), S. 399.  
90 Vgl. Schmitten und Kalenborn (2013), S. 100. 
91 Vgl. Dicke et al. (2015), S. 199. 
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Im VVG gibt es einige Regelungen zur Entschädigungshöhe. In der Sachversicherung wird 

der Versicherungswert ersetzt (§ 88 VVG). Dieser Wert entspricht, sofern nichts anderes ver-

einbart ist, im Falle der Wiederbeschaffung oder -herstellung einer Sache dem Neuwert (§ 88 

VVG). In der Haftpflichtversicherung wird der Versicherungsnehmer von Schadenersatzan-

sprüchen Dritter freigestellt bzw. werden deren unberechtigten Ansprüche abgewehrt (§ 100 

VVG). Dabei sind die gesetzlichen Vorschriften, wie die des § 249 BGB, zu beachten und es 

wird, wenn eine Haftung (Kapitel 3.5) vorliegt, der Zeitwert gezahlt.92 Die Prüfungen des Ver-

sicherers haben zur Folge, dass es zur vollen oder gekürzten Auszahlung der Versicherungs-

leistung kommt oder dass diese komplett abgelehnt wird.93 Der Versicherungsnehmer muss 

den Schaden dem Grunde und vor allem in der Schadenversicherung der Höhe nach gegen-

über dem Versicherer nachweisen.94 Möchte der Versicherer Leistungen kürzen oder versa-

gen, muss er die dafür notwendigen Tatbestände beweisen.95 Der Versicherer hat die Leistung 

zu erbringen, wenn der Schadenfall angezeigt und bewiesen, alle angeforderten Informationen 

sowie Belege übermittelt wurden und der Anspruch dieser Leistung fällig ist.96 Auf die Zah-

lungsfälligkeit und/oder den -empfänger der Leistungen im Schadenfall wird nicht eingegan-

gen.  

Die Ansprüche aus Versicherungsverträgen verjähren gemäß der Regelverjährung.97 Die Ver-

jährungsfrist von Versicherungsfällen beträgt demnach drei Jahre (§ 195 BGB) und beginnt 

mit dem Schluss eines Kalenderjahres (§ 199 Absatz 1 BGB). Im VVG gibt es zudem eine 

Regelung zur Verjährungshemmung (§ 15 VVG). Weiterhin sind im VVG für einige Versiche-

rungsparten außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten festgelegt, sofern ein ersatzpflichtiger 

Schaden vorliegt: Beide Parteien haben nach Eintritt des Versicherungsfalls in der Sachversi-

cherung (§ 92 VVG) und in der Haftpflichtversicherung (§ 111 VVG) das Recht, den Vertrag 

zu kündigen. Kündigungsfristen sind dort ebenfalls geregelt. Zudem können Obliegenheitsver-

letzungen zur Kündigung oder zum Rücktritt des Versicherers führen.98  

2.3 Obliegenheiten nach Eintritt des Schadenfalls 

Obliegenheiten stellen keine echten Rechtspflichten, sondern auferlegte Verhaltensregeln dar, 

die nicht erzwungen werden oder Schadenersatzansprüche des Versicherers bei Nichterfül-

lung nach sich ziehen können.99 Die Verhaltensregeln können in einem Tun oder Unterlassen 

 
92 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 362-363. 
93 Vgl. Koch (2013), S. 167. 
94 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 9. 
95 Vgl. Koch (2013), S. 267-268. 
96 Vgl. Koch (2013), S. 267-268. 
97 Vgl. Römer und Klimke (2008), S. 6. 
98 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 234-235. 
99 Vgl. Zinnert (2010a), S. 58. 
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bestehen100 und gelten für den Versicherungsnehmer, unter Umständen weiterhin für Versi-

cherte und Dritte101. Bei Einhaltung von Obliegenheiten kann Versicherungsschutz entstehen 

oder beispielsweise im Schadenfall aufrecht erhalten bleiben.102 Ihre Nichteinhaltung nennt 

sich Obliegenheitsverletzung und führt zu Rechtsfolgen.103 Obliegenheiten unterteilen sich ei-

nerseits in gesetzliche sowie vertragliche Obliegenheiten und andererseits nach ihrem Erfül-

lungszeitpunkt; d. h. vor und bei Vertragsabschluss, bei und nach Eintritt des Versicherungs-

falls sowie nach Auszahlung der Entschädigung.104 Wenn sie als Risikoausschluss (Kapitel 

2.1) beschrieben sind, handelt es sich um sogenannte verhüllte Obliegenheiten.105  

Gesetzliche Obliegenheiten stellen eine Spezialität des Versicherungsrechts dar.106 Ein Bei-

spiel für diese ist die Rettungsobliegenheit.107 „Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des 

Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-

gen“ (§ 82 Absatz 1 VVG). Sofern es ihm zumutbar ist, hat er Weisungen vom Versicherer 

einzuholen und zu befolgen (§ 82 Absatz 2 Satz 1 VVG). Beispiele für schadenmindernde 

Maßnahmen sind z B. die Leckageortung oder technische Trocknung bei einem Leitungswas-

serschaden.108 Die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Obliegenheit (§ 82 Absätze 3, 4 VVG) 

entsprechen der Tabelle 3. Der § 82 VVG gilt nicht für die Unfallversicherung (§ 184 VVG).  

Vertragliche Obliegenheiten werden in der Regel in den AVB (Kapitel 2.1) festgelegt.109 Sie 

lassen sich in Obliegenheiten vor Eintritt und nach Eintritt des Versicherungsfalles untertei-

len.110 Die Verletzung der vertraglichen Obliegenheiten und die damit verbundenen Rechtsfol-

gen sind im § 28 VVG aufgeführt.111 Die Obliegenheitsverletzungen sind dort in einem abge-

stuften Sanktionssystem geregelt112, welches sich vor allem am Verschuldensgrad und dem 

Kausalitätsprinzip orientiert113. Die Verschuldensgrade definieren sich wie folgt: Fahrlässig 

handelt „(…) wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt“ (§ 276 Absatz 2 BGB). 

 
100 Vgl. Zinnert (2010a), S. 58. 
101 Vgl. Wagner (2011), Obliegenheiten, S. 449. 
102 Vgl. Wagner (2011), Obliegenheiten, S. 449. 
103 Vgl. Wagner (2011), Obliegenheiten, S. 449. 
104 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 41, 52, 58. 
105 Vgl. Jula (2018), S. 166.  
106 Vgl. Schimikowski (2017), S. 130, Rn. 174. 
107 Vgl. Jula (2018), S. 176. 
108 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 151-152. 
109 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 41. 
110 Vgl. Jula (2018), S. 183, 189. 
111 Vgl. Spielmann (2016), S. 280. 
112 Vgl. Römer und Klimke (2008), S. 5. 
113 Vgl. Wagner (2011), Obliegenheitsverletzung, S. 450. 
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Wird diese Sorgfalt in einem ungewöhnlich schweren Maße verletzt, liegt eine grobe Fahrläs-

sigkeit vor.114 Handelt jemand wissentlich und gewollt, so handelt es sich um Vorsatz.115 Arg-

listig agiert der, der einen Versicherer bewusst schädigen möchte.116 Der Versicherer kann 

sich bei Verletzungen von Obliegenheiten nur dann auf eine vollständige oder teilweise Leis-

tungsfreiheit berufen, wenn er den Versicherungsnehmer durch eine „(…) gesonderte Mittei-

lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat“ (§ 28 Absatz 4 VVG). Das trifft nicht 

für spontan zu erfüllende Obliegenheiten, wie die Rettungs- oder Anzeigeobliegenheit, zu.117 

Die Rechtsfolgen für den Schaden- und Leistungsfall lassen sich wie folgt darstellen: 

Verschuldensgrad Kausalität Sanktion 

(einfache) Fahrlässigkeit  nicht relevant keine / es besteht volle Leistungspflicht 

grobe Fahrlässigkeit  muss vorliegen  Leistungskürzung im Verhältnis zum  

 

§ 28 Absatz 3 Satz 1 VVG 
  

Verschuldensgrad (Quotelung) 
§ 28 Absatz 2 Satz 2 VVG 

Vorsatz  muss vorliegen  100 % Leistungsfreiheit  

 § 28 Absatz 3 Satz 1 VVG  § 28 Absatz 2 Satz 1 VVG 

Arglist  nicht relevant 100 % Leistungsfreiheit  

  § 28 Absatz 3 Satz 2 VVG  § 28 Absatz 2 Satz 1 VVG 

Tabelle 3: Verletzung von vertraglichen Obliegenheiten118 

Die Obliegenheiten nach Eintritt des Schadenfalls sind die Aufklärungs-, Auskunfts- und 

Belegobliegenheiten.119 Diese sind zwar bereits in den §§ 30, 31 VVG gesetzlich geregelt, 

jedoch sind dort keine Rechtsfolgen für deren Verletzungen festgelegt.120 Das nennt sich lex 

imperfecta und gemäß § 28 VVG muss eine Leistungsfreiheit bei Verletzung der vertraglichen 

Obliegenheit explizit vertraglich vereinbart werden.121 Die Sanktionen müssen den Vorgaben 

des § 28 Absatz 2 VVG entsprechen (Tabelle 3).122 Der Versicherungsnehmer hat nach Kennt-

nisnahme den Eintritt eines Versicherungsfalls unverzüglich bei dem Versicherer anzuzeigen 

(§ 30 VVG). Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Verzögern (§ 121 Absatz 1 BGB); d. h. 

das Gesetz gestattet eine angemessene Frist.123 Ein Haftpflichtschaden muss nach Kenntnis-

 
114 Vgl. Wagner (2011), Grobe Fahrlässigkeit, S. 283.  
115 Vgl. Wagner (2011), Vorsatz, S. 749.  
116 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 45.  
117 Vgl. Jula (2018), S. 182. 
118 Vgl. Schmitten und Kalenborn (2013), S. 65. 
119 Vgl. Jula (2018), S. 189. 
120 Vgl. Jula (2018), S. 189. 
121 Vgl. Schimikowski (2017), S. 165, 176, Rn. 210, 222. 
122 Vgl. Wagner (2011), Obliegenheitsverletzung, S. 450. 
123 Vgl. Schimikowski (2017), S. 175, Rn. 219. 
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nahme innerhalb einer Woche angezeigt werden (§ 104 Absatz 1 Satz 1 VVG). Der Versiche-

rer kann verlangen, dass ihm der Versicherungsnehmer jegliche Auskünfte, die zum Leis-

tungsumfang oder zur Feststellung des Versicherungsfalls notwendig sind, erteilt (§ 31 Absatz 

1 Satz 1 VVG). Die Belegpflicht besagt, dass der Versicherer Belege dann verlangen kann, 

wenn es dem Versicherungsnehmer zuzumuten ist, diese zu besorgen (§ 31 Absatz 2 Satz 2 

VVG).  

Die Erstellung einer Stehlgutliste nach einem Einbruch-Diebstahl-Schaden ist eine wichtige 

vertragliche Obliegenheit nach Eintritt eines Schadenfalls.124 Weitere vertragliche Obliegenhei-

ten sind z. B., dass ein Diebstahl bzw. Verkehrsunfall der Polizei angezeigt werden müssen.125 

Eine Obliegenheit in der Unfallversicherung ist z. B., dass die versicherte Person nach einem 

Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung führt, unverzüglich einen Arzt aufsuchen muss, 

dessen Anordnungen zu befolgen und den Versicherer darüber zu informieren hat.126 Die In-

validität muss innerhalb von zwölf Monaten eingetreten sein und innerhalb von 15 Monaten 

ärztlich festgestellt sowie beim Versicherer geltend gemacht werden, um eine Entschädigung 

zu erhalten.127 Verstreichen diese sogenannten Ausschlussfristen, so ist der Versicherer von 

der Leistungspflicht befreit.128 Um sich darauf berufen zu können, hat der Versicherer den Ver-

sicherungsnehmer nach Anzeige des Versicherungsfalls auf die Anspruchs- und Fälligkeitsvo-

raussetzungen sowie Fristen in Textform hinzuweisen, anderenfalls verfällt dieses Recht          

(§ 186 VVG).  

 
124 Vgl. Jula (2018), S. 191. 
125 Vgl. Lange, Robold und Berthold (2014), S. 258. 
126 Vgl. GDV (o. J., a), S. 14, Ziffer 7.1, in: gdv.de. 
127 Dicke et al. (2015), S. 199. 
128 Dicke et al. (2015), S. 199. 
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3 Versicherungsmakler 

3.1 Berufsbild des Versicherungsmaklers  

Das Berufsbild des Versicherungsmaklers setzt sich nach ZINNERT aus Gesetzen des HGB, 

VVG, BGB, RDG, der Gewerbeordnung, dem Gewohnheitsrecht, aus Usancen und der Recht-

sprechung sowie -lehre zusammen und birgt, wie schon einleitend beschrieben, ein erhebli-

ches Änderungspotenzial in sich. Die Rechtsprechung ist ausschlaggebend für die Details des 

Maklerbildes. Sie stellt damit einen wichtigen Teil des Maklerrechts dar und ist weiterhin trotz 

der erwähnten Gesetzesänderungen der letzten Jahre sehr relevant. Gesetze bestimmen zwar 

hauptsächlich das deutsche Recht, sind diese jedoch aufgrund geänderter Rahmenbedingun-

gen überholt, müssen Richter mit den vorhandenen Gesetzen auskommen und anhand von 

Methoden aus der Rechtswissenschaft gegen den Wortlaut des Gesetzes urteilen.129 Richter 

dürfen sich von Gesetzen lösen und müssen rechtsschöpferisch tätig sein, denn sie sind zur 

Auslegung und Fortbildung der bestehenden Gesetze verpflichtet.130 Sie haben bei der Ent-

scheidung die Historie, den Wortlaut, den Bedeutungszusammenhang sowie den Zweck der 

Norm zu beachten.131 Sie sollen sicherstellen, „(…) dass die Entwicklung der Menschen und 

deren Umfeld sowie der Wandel der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse 

berücksichtigt werden“132. Je weniger Gesetze für einen Bereich existent sind, desto stärker 

muss von diesem Recht Gebrauch gemacht werden.133 Durch diese Vorgehensweise verän-

dert sich nach und nach das gesetzlich fixierte Recht, wie im Bereich des Versicherungsmak-

lerrechts.134 „Die Beobachtung einzelner Gerichtsentscheidungen lässt „Trends“ und „Stim-

mungen“ erkennen.“135  

Das Sachwalterurteil aus dem Jahre 1985 des Bundesgerichtshofs (BGH) ist exemplarisch 

dafür und ausschlaggebend für die Maklerpflichten, Maklerhaftung sowie der Frage der Be-

weislast.136 Noch heute berücksichtigen viele Gerichte dieses Urteil, wenn es um die Haftung 

des Maklers geht (Kapitel 3.5).137 Der Makler hat „(…) individuellen, für das betreffende Objekt 

passenden Versicherungsschutz oft kurzfristig zu besorgen“138, von sich aus das Risiko zu 

 
129 Vgl. Zinnert (2008), S. 3, 22, 37-38, 51, 213. 
130 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 128-129. 
131 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 135. 
132 Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 128. 
133 Vgl. Zinnert (2008), S. 37-39. 
134 Vgl. Zinnert (2008), S. 37-39. 
135 Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 135.  
136 Vgl. Zinnert (2008), S. 3, 38. 
137 Vgl. Pagel (2018), in: asscompact.de. 
138 BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, S. 8. 
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untersuchen und zu prüfen sowie seinen Kunden darüber zu informieren139. Er ist Vertrauter 

und Berater des wirtschaftlich schwächeren Versicherungsnehmers und sein Interessen- so-

wie Abschlussvertreter.140 Die Erfüllung der Interessenwahrnehmungspflicht „(…) liegt in der 

Wahrung der Interessen des Kunden gegenüber dem Versicherer“141, an den er nicht gebun-

den ist142. Das unterscheidet ihn deutlich vom Versicherungsvertreter, denn dieser erhält vom 

Versicherer den Auftrag zur Vermittlung.143 Der BGH vergleicht den Makler mit sonstigen Be-

ratern und bezeichnet ihn somit als treuhänderischen Sachwalter.144 Der Schuldner für die 

Courtagezahlung ist der Versicherer, aber das ändert nichts an seiner Sachwalterstellung.145 

Eine Folge der besonderen Pflichten ist, dass der Makler die Darlegungs- und Beweislast zu 

tragen hat; d. h. er muss nachweisen, dass ein Schaden auch dann eingetreten wäre, wenn 

er seine Aufklärungs- und Beratungspflichten vertragsgerecht erfüllt hätte.146 In kurzen Worten 

lässt sich der BGH wie folgt zitieren: „Die Pflichten des Maklers gehen weit.“147 

Handelsrechtlich ist der Versicherungsmakler nach den §§ 93 ff HBG ein Handelsmakler.148 

„Wer gewerbsmäßig für andere Personen, ohne von ihnen auf Grund eines Vertragsverhält-

nisses ständig damit betraut zu sein, die Vermittlung von Verträgen über Anschaffung oder 

Veräußerung von Waren oder Wertpapieren, über Versicherungen, (…) übernimmt, hat die 

Rechte und Pflichten eines Handelsmaklers“ (§ 93 Absatz 1 HGB). Er kann laut Gesetz von 

beiden Seiten beauftragt werden149, ist daher eine neutrale Mittelsperson und mit der Vermitt-

lung endet seine Aufgabe150. Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird er von beiden Parteien 

bezahlt (§ 99 HGB). Der Versicherungsmakler ist ein Unterfall des Handelsmaklers, jedoch 

haben sich diese weit voneinander entfernt, denn das HGB geht nicht auf die Besonderheiten 

des Versicherungsmaklers gemäß des Sachwalterurteils ein:151 

-   Der Versicherungsmakler ist rechtlich ungebunden sowie wirtschaftlich unabhängig und  

  folglich frei in der Wahl, für welchen Versicherer er Versicherungen vermittelt.152 

-  Er steht im Lager des Kunden, jedoch ebenfalls in einem Doppelrechtsverhältnis (Ka- 

 
139 BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, S. 8. 
140 Vgl. BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, S. 7-8. 
141 Zinnert (2008), S. 163. 
142 Vgl. BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, S. 7-8. 
143 Vgl. Schimikowski (2017), S. 104, Rn. 141. 
144 Vgl. BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, Deckblatt und S. 7-8. 
145 Vgl. Zinnert (2008), S. 38. 
146 Vgl. BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, Deckblatt und S. 13. 
147 BGH, Urteil vom 22.05.1985, IVa ZR 190/83, S. 7. 
148 Vgl. Beenken (2016a), S. 17.  
149 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 10-11, Rn. 17. 
150 Vgl. Beenken (2016a), S. 18-19. 
151 Vgl. Beenken (2019a), S. 103. 
152 Vgl. Beenken und Sandkühler (2018), S. 29. 
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  pitel 3.3)153, in dem die Bindung zum Versicherer schwächer ist154. Daher ist er kein neu- 

  traler Vermittler.155 

-  Obwohl er vom Kunden beauftragt wird, erhält er die Courtage entgegen des § 99 HGB  

  regelmäßig von den Versicherern.156   

-  Zudem existiert durch den abgeschlossen Versicherungsmaklervertrag (Kapitel 3.2) mit  

 seinem Kunden ein Dauerschuldverhältnis und er ist folglich ständig und nicht nur von Fall 

  zu Fall tätig.157  

Somit endet der Vertrag nicht mit der Vermittlung.158 Das ist der wichtigste Unterschied.159 „Das 

Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts hat das im HGB nur ansatzweise 

geregelte Versicherungsmaklerrecht um gewerberechtliche und versicherungsvertragliche 

Vorschriften ergänzt und konturiert.“160 Seitdem ist das HGB eher von historischem Inte-

resse.161  

Ausschlaggebend für das Berufs- und Tätigkeitsbild eines Versicherungsmaklers ist die ver-

sicherungsvertragliche Definition.162 Die Legaldefinition lautet: „Versicherungsmakler im 

Sinne des Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung oder den 

Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder von ei-

nem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein“ (§ 59 Absatz 3 Satz 1 VVG). Mit Auftrag-

geber ist der Versicherungsnehmer als Kunde des Versicherungsmaklers zu verstehen163 und 

die Definition berücksichtigt das Sachwalterurteil sowie die Tatsache, dass der Versicherungs-

makler kein neutraler Handelsmakler ist164. Ein Vermittler, der den Anschein erweckt, ein Ver-

sicherungsmakler zu sein, wird rechtlich ebenfalls als solcher behandelt (§ 59 Absatz 3 Satz 2 

VVG). Dieser nennt sich folglich Anscheinsmakler.165  

Die gewerberechtliche Definition des Versicherungsmaklers (§ 34d Absatz 1 Nr. 2 GewO) ist 

analog der versicherungsvertraglichen Definition (§ 59 Absatz 3 Satz 1 VVG) formuliert, nur 

ist hier das Polarisierungsprinzip zu beachten (Kapitel 2.1).  

 
153 Vgl. Schimikowski (2017), S. 107, Rn. 142. 
154 Vgl. Beenken (2016a), S. 18. 
155 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 21. 
156 Vgl. Koch (2013), S. 141-142. 
157 Vgl. Beenken (2016a), S. 18. 
158 Vgl. Beenken und Brockmeier (2009), S. 59. 
159 Vgl. Beenken und Brockmeier (2009), S. 59. 
160 Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 22. 
161 Vgl. Zinnert (2008), S. 727. 
162 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, ZR 107/14, S. 10, Rn. 17. 
163 Vgl. Zinnert (2010a), S. 91. 
164 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 23. 
165 Vgl. Beenken und Sandkühler (2018), S. 45. 
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3.2 Rechtsverhältnis zum Kunden 

Das Rechtsverhältnis zwischen Versicherungsmaklern und ihren Kunden basiert auf gesetzli-

chen wie vertraglichen Elementen.166 Sie schließen „(…) einen Maklervertrag über die Vermitt-

lung von Versicherungen sowie Beratung, Betreuung, Verwaltung als Nebenleistung der Ver-

mittlertätigkeit“167 ab. Bei dem Versicherungsmaklervertrag, nachfolgend zudem Maklerver-

trag genannt, handelt es sich um einen Vertrag der durch zwei übereinstimmende Willenser-

klärungen abgeschlossen wird.168 Er nennt sich rechtlich Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 

BGB), d. h. der Makler ist im fremden Interesse tätig und dieser beinhaltet weiterhin Dienst-

leistungs- (§§ 611 ff BGB) und Werkvertragselemente (§§ 631 ff BGB).169 Der Maklervertrag 

stellt ein Leistungsaustauschverhältnis dar, da dieser gegenseitig verpflichtend ist.170 Der Ver-

sicherungsmakler geht, wenn nicht individuell anders vereinbart, mit dem Maklervertrag ein 

Dauerschuldverhältnis ein und die beidseitigen Informations-, Sorgfalts- und Rücksichtspflich-

ten müssen nicht nur einmalig erfüllt werden.171 Der Maklervertrag kann schriftlich, mündlich 

sowie konkludent172, d. h. explizit durch unterschreiben oder implizit durch schlüssiges han-

deln, zustande kommen173. Er legt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien fest, wodurch 

Transparenz über den Umfang der zu erfüllenden Aufgaben geschaffen wird.174 Sofern nicht 

ausdrücklich ausgeschlossen, übernimmt der Makler mit dem Maklervertrag zudem die lau-

fende Betreuung.175 Weitere Inhalte eines Maklervertrages können z. B. Produkt- und Anbie-

terauswahl sowie Geschäftsfeld (Kapitel 5.1), Haftung (Kapitel 3.5), Datenschutz, Kommuni-

kation, Verjährung sowie Kündigung sein.176 Die Bezahlung ist erfolgsabhängig sowie umsatz-

orientiert.177 Da die Courtage in den Versicherungsprämien einkalkuliert ist, zahlt der Kunde 

sie indirekt.178 Der Maklervertrag kann sowohl vom Makler als auch vom Kunden gemäß Ver-

einbarungen fristgerecht oder ohne Fristen gekündigt werden.179 Dieser regelt das Innenver-

hältnis zwischen dem Maklerkunden und dem Makler.180  

 
166 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 67. 
167 Köhne und Lange (2012), S. 171. 
168 Vgl. Zinnert (2008), S. 121. 
169 Vgl. Matusche (1993), S. 29. 
170 Vgl. Zinnert (2008), S. 133-134. 
171 Vgl. Zinnert (2008), S. 134. 
172 Vgl. Sandkühler (2019d), S. 86. 
173 Vgl. Beenken (2019a), S. 103. 
174 Vgl. Zinnert (2008), S. 119. 
175 Vgl. Beenken (2018a), S. 151.  
176 Vgl. Zinnert (2008), S. 141-144. 
177 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 148. 
178 Vgl. Zinnert (2008), S. 134. 
179 Vgl. Beenken (2004), S. 7. 
180 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 75. 
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Das Außenverhältnis regelt die Maklervollmacht.181 Sie wird als Vertretungsmacht bezeich-

net, da sie den Makler gegenüber dem Versicherer als Stellvertreter seines Kunden legiti-

miert.182 

3.3 Rechtsverhältnis zum Versicherer 

Aus Sicht des Versicherers vertreibt der Versicherungsmakler seine Produkte indirekt und de-

zentral.183 „Den Versicherungsmakler verbindet ein vertragsähnliches Rechtsverhältnis zum 

Versicherer.“184 Die Grundlage für die Zusammenarbeit von Versicherungsmaklern und Versi-

cherern bilden Courtagezusagen und Courtagevereinbarungen.185 Der Versicherer erklärt in 

der Courtagezusage einseitig, unter welchen Umständen dem Makler eine Vergütung für ein 

vermitteltes Geschäft zusteht.186 Sie beinhaltet neben der Zusage der Courtagezahlung eine 

grundsätzliche Annahme von Verträgen, die den Annahmerichtlinien des Versicherers ent-

sprechen.187 Der Makler darf sich als Interessensvertreter seines Kunden nicht vertraglich zur 

ständigen Vermittlung für einen Versicherer verpflichten.188 Nach § 98 HGB existieren schuld-

rechtliche Informations- und Interessenwahrnehmungspflichten gegenüber dem Versicherer189 

und der Makler haftet gegenüber dem Versicherer aus diesem Paragraphen190. Um seine Un-

abhängigkeit aufrechtzuerhalten, muss der Makler darauf achten, dass er sich nicht vertraglich 

dazu verpflichtet, Aufgaben für den Versicherer zu übernehmen, die diese in Frage stellen.191 

Die Courtagezusage kann seitens des Versicherers gemäß Vereinbarungen mit oder ohne 

Fristen gekündigt werden.192 Ein Versicherer kann eine Courtagezusage gegenüber einem 

Makler grundsätzlich versagen, muss ihn dann aber als Korrespondenzmakler behandeln.193  

Sofern der Makler Aufgaben für den Versicherer übernimmt, können diese in einer Courtage-

vereinbarung geregelt werden; diese ist gegenseitig verpflichtend.194 Bei der Einschaltung 

 
181 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 75. 
182 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 75. 
183 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 164, 167, 173. 
184 Matusche (1993), S. 215.  
185 Vgl. Sandkühler (2019a), S. 116. 
186 Vgl. Sandkühler (2019a), S. 116. 
187 Vgl. Beenken (2017), S. 104. 
188 Vgl. Matusche (1993), S. 31-32. 
189 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 106. 
190 Vgl. Zinnert (2008), S. 26, 164.  
191 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 107. 
192 Vgl. Beenken (2004), S. 7. 
193 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 172. 
194 Vgl. Sandkühler (2019a), S. 116. 
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eines Versicherungsmaklers ist das Dreiecksverhältnis aus den drei nachstehenden Rechts-

beziehungen und deren Interessen zu beachten.195 Der Versicherungsmakler hat einen Mak-

lervertrag mit seinem Kunden und vertragsähnliche Pflichten gegenüber dem Versicherer, wel-

cher Vertragspartner seines Maklerkunden ist (Kapitel 2.1, 3.2). Stehen die Pflichten gegen-

über dem Versicherer jedoch mit denen seines Kunden in Konkurrenz, so überwiegen regel-

mäßig diese seines Kunden (Kapitel 4.4, 4.5).196 Die Gesamtheit der Rechtsverhältnisse, in 

denen sich der Makler befindet, nennt sich Doppelrechtsverhältnis und in diesem steht der 

Makler seinem Kunden näher als dem Versicherer.197 

 

Abbildung 2: Dreiecksverhältnis198 

3.4 Pflichten gegenüber dem Maklerkunden 

Nach MATUSCHE treffen den Makler gegenüber seinem Kunden allgemeine Pflichten, d. h. 

solche, die immer erfüllt werden müssen sowie spezielle Pflichten in den Phasen der Anbah-

nung, des Abschlusses und nach Abschluss des Versicherungsvertrages sowie im Schaden-

fall.199 „Die Pflichten gehen ineinander über; generelle Pflichten überlagern spezielle. Viele 

Pflichten lassen sich nicht streng in eine bestimmte Phase einpassen.“200 Nach ZINNERT sind 

diese wie folgt zu kategorisieren: 

1.   Dauerverpflichtungen, die das Handeln des Maklers bestimmen:  

 
195 Vgl. Zinnert (2008), S. 57. 
196 Vgl. Zinnert (2008), S. 26, 164.  
197 Vgl. Matusche (1993), S. 37-39. 
198 Vgl. Zinnert (2008), S. 60-61. 
199 Vgl. Matusche (1993), S. 40-42, 51, 78, 96, 118, 125-126, 213. 
200 Matusche (1993), S. 42. 
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    wie Beratungs-, Betreuungs-, Weisungsfolge- und Interessenwahrnehmungspflichten  

2.  Tätigkeitsbezogene Pflichten:  

  z. B. Vermittlungs-, Abschluss-, Betätigungs- sowie Schadenbearbeitungspflichten  

3.   Tätigkeitsbezogene Pflichten, die hauptsächlich informationsbezogen sind:  

Beratungs- und Betreuungs-, Informationsbeschaffungs-/-verarbeitungs-, Dokumenta- 

tions-, Solvenzprüfungs-, Überwachungs-, Rechenschafts-, Anzeigepflichten etc.201 

Weitere allgemeine Pflichten lassen sich nach MATUSCHE um Aufklärungs-, Auskunfts-, Her-

ausgabe-, Weiterleitungs- und Schweigepflichten ergänzen.202 „Wie in allen Rechtsgebieten 

gelten auch für die Rechte und Pflichten des Versicherungsmaklers vorrangig die getroffenen 

vertraglichen Vereinbarungen.“203 Die Grundlage für die Maklerpflichten gegenüber Kunden 

bildet der Maklervertrag204 und den Ausgangspunkt für die Beratungspflichten das Sachwal-

terurteil205. Die Pflichten, die sich aus diesem Urteil ergeben, wurden bereits im Kapitel 3.1 

aufgeführt. Bei der Prüfung der gesetzlichen Pflichten kann das HGB vernachlässigt werden, 

da die Pflichten des Handelsmaklers gegenüber seinem Kunden nicht relevant für den Versi-

cherungsmakler sind (Kapitel 3.1). Gesetzlich sind die Pflichten nur zu einem Teil aus dem 

VVG abzuleiten.206 Diese werden nachfolgend kurz erläutert. Beim ersten Geschäftskontakt 

mit dem Versicherungsnehmer muss der Makler bestimmte Informationen (§ 15 Versiche-

rungsvermittlerverordnung (VersVermV)) in vorgeschriebener Art und Weise (§ 16 Vers-

VermV) vorlegen. Die §§ 60, 61 VVG regeln die Voraussetzungen für die Anbahnung eines 

Versicherungsvertrages.207 Die Beratungsgrundlage des Versicherungsmaklers (§ 60 VVG) 

leitet eine Pflicht zur ausgewogenen Marktuntersuchung her.208 Der Makler hat marktweit zu 

prüfen, wo der geeignete Versicherungsschutz für die Bedürfnisse seines  Kunden existiert209, 

sofern er nicht auf eine eingeschränkte Versicherer- und Vertragsauswahl hinweist (§ 60 Ab-

satz 1 Satz 2 VVG). In diesem Falle hat der Makler die Einschränkung offenzulegen (§ 60 

Absatz 2 Satz 1 VVG). Die Beratungspflicht ist im § 61 Absatz 1 Satz 1 VVG geregelt. Der 

Makler hat bei der Beratung anlassabhängig nach den Wünschen und Bedürfnissen seiner 

 
201 Vgl. Zinnert (2008), S. 161-162. 
202 Vgl. Matusche (1993), S. 43, 49-50. 
203 Matusche (1993), S. 21. 
204 Vgl. Zinnert (2008), S. 158. 
205 Vgl. Michaelis (2012), (ohne Seitenangabe, Seite 1 von 3 der Kurzübersicht).  
206 Vgl. Zinnert (2008), S. 28, 157. 
207 Vgl. Schimikowski (2017), S. 108, Rn. 143. 
208 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 77-82. 
209 Vgl. Zinnert (2010b), S. 36. 
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Kunden zu fragen.210 Der Beratungsumfang hat in einem angemessenen Verhältnis zur Prä-

mienhöhe zu stehen.211 Der Beratungsanlass richtet sich nach der Schwierigkeit der Versiche-

rung, der Person sowie dessen Situation und der erteilte Rat ist zu begründen.212 Weiterhin 

unterliegt der Makler einer Dokumentationspflicht und hat „(…) dies unter Berücksichtigung 

der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrages nach § 62 zu dokumentieren“ (§ 61 

Absatz 1 Satz 2 VVG). Die §§ 60 - 66 VVG dürfen nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-

mers geändert werden (§ 67 VVG). Es handelt sich um eine sogenannte halbzwingende 

Norm.213 Auf den Beratungs- und Dokumentationsverzicht wird nicht eingegangen (§ 61 Absatz 

2 VVG). 

Die vertraglichen Pflichten des Versicherungsmaklers gegenüber seinem Kunden stellen sich 

als Haupt- und Nebenpflichten dar.214 Der Makler ist immer zur Vermittlung und zur Verwaltung 

von Versicherungsverträgen verpflichtet.215 Das Gesetz gibt dem Maklervertrag mit den 

soeben aufgeführten gesetzlichen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten be-

reits eine Grundstruktur und einen teilweisen Kerninhalt vor.216 Laut BGH gehört zu den Haupt-

tätigkeiten eines Versicherungsmaklers die Vermittlung sowie der Abschluss von Versiche-

rungsverträgen, wie auch die laufende Betreuung und Verwaltung dieser Verträge.217 Zu der 

laufenden Betreuungspflicht gehört, dass „(…) er den Vertrag ungefragt auf etwaigen Anpas-

sungsbedarf sowie Verlängerungen hin überprüft und den Versicherungsnehmer rechtzeitig 

darauf hinweist, den Zahlungsverkehr fördert, im Schadenfall den Versicherungsnehmer sach-

kundig berät, für sachgerechte Schadensanzeigen sorgt und bei der Schadenregulierung die 

Interessen des Versicherungsnehmers wahrnimmt.“218 Da der Makler neben der Abschluss- 

eine Betreuungscourtage erhält, schuldet er eine laufende Betreuung.219 Der Makler hat seinen 

Kunden so lange zu betreuen, wie Makler- und Versicherungsvertrag existieren.220 Darüber 

hinausgehende Inhalte sind den individuell getroffenen Vereinbarungen des Vertrages zu ent-

nehmen.221 Die Pflichten des Versicherungsmaklers gegenüber seinem Kunden sind weitge-

hend (Kapitel 3.1.), dynamisch und können somit nicht abschließend aufgeführt werden (Ka-

pitel 1.1). 

 
210 Vgl. Beenken (2019a), S. 285-288. 
211 Vgl. Zinnert (2010b), S. 36. 
212 Vgl. Beenken (2019a), S. 286. 
213 Vgl. Zinnert (2010a), S. 74. 
214 Vgl. Matusche (1993), S. 41. 
215 Vgl. Sandkühler (2019d), S. 86. 
216 Vgl. Zinnert (2010a), S. 54. 
217 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.09.2016, I ZR 107/14, S.15, Rn. 28. 
218 BGH, Beschluss vom 12.09.2016, I ZR 107/14, S. 11, Rn. 19. 
219 Vgl. Reichow (2016), in: asscompact.de.   
220 Vgl. Beenken (2019a), S. 104. 
221 Vgl. Sandkühler (2019d), S. 86. 
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3.5 Haftung gegenüber dem Maklerkunden 

Vertragliche Haftungsansprüche können sich aus dem Maklervertrag, dem § 63 VVG sowie 

dem § 280 BGB ergeben.222 Der Maklervertrag ist regelmäßig die Haftungsgrundlage für 

Schadenersatzansprüche eines Maklerkunden.223 Haftung stellt eine Schadenersatzverpflich-

tung dar, wenn ein Dritter einen Schaden erleidet.224 Die Pflichten, die sich aus dem Makler-

vertrag ergeben, führen bei einer Verletzung zur Haftung.225 Die strenge Haftung ist in den 

vergangenen Jahrzehnten von der Rechtsprechung entwickelt worden.226 Durch den Vergleich 

mit anderen Beratern teilte das Sachwalterurteil (Kapitel 3.1) dem Makler die Berufshaftung 

vergleichbarer Berufe, wie z. B. Architekten, Rechtsanwälten sowie Steuerberatern zu.227 Auf-

grund dessen leistet er Dienste höherer Art gemäß § 627 BGB.228 Die Ansprüche, die an ihn 

gestellt werden, sind hoch und die Haftung folglich streng.229 Der Makler haftet immer eigen-

ständig für seine Pflichtverletzungen; d. h. der Versicherer tritt für diese nicht ein.230 „Ange-

sichts des Pflichtenkanons des Versicherungsmaklers ist ein nicht zu unterschätzendes Haf-

tungsrisiko zu verzeichnen.“231 

Die Voraussetzung für einen Schadenersatz gegenüber dem Makler ist, dass sich eine der 

aufgeführten Anspruchsgrundlagen verwirklicht hat.232 Dafür müssen vier Tatbestände erfüllt 

sein: Pflichtverletzung, Verschulden, Schaden und Kausalität.233 Eine Pflichtverletzung 

liegt vor, wenn eine Hauptpflicht nicht oder schlecht erfüllt oder eine Nebenpflicht aus dem 

Vertrag verletzt wurde.234 Beispiele dafür sind: fehlerhafte bzw. fehlende Aufklärung235 oder, 

dass Schadenpositionen nicht fristgerecht beim Versicherer geltend gemacht werden236. Nur 

wenn der Versicherungsmakler diese schuldhaft verletzt hat, muss er gemäß MATUSCHE da-

für einstehen. Der Makler hat gemäß § 276 Absatz 1 Satz 2 BGB Vorsatz und Fahrlässigkeit 

(Kapitel 2.3) zu vertreten. Als Sorgfaltsmaßstab ist hier richtungsgebend, wie sich ein gewis-

senhafter Kaufmann dieses Berufsbilds verhalten hätte. Die Pflichtverletzung führt nur in dem 

 
222 Vgl. Michaelis (2012), S. 127-138. 
223 Vgl. Matusche (1993), S. 149. 
224 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 411. 
225 Vgl. Matusche (1993), S. 149. 
226 Vgl. Zinnert (2008), S. 377. 
227 Vgl. Schimikowski (2017), S. 108, Rn. 143. 
228 Vgl. Zinnert (2008), S. 379. 
229 Vgl. Zinnert (2008), S. 379. 
230 Vgl. Schimikowski (2017), S. 109, Rn. 145. 
231 Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 74. 
232 Vgl. Matusche (1993), S. 147. 
233 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 109. 
234 Vgl. Matusche (1993), S. 150, 154. 
235 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 110. 
236 Vgl. Zinnert (2008), S. 394. 
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Fall zum Schadenersatz, wenn dem Kunden des Maklers daraus tatsächlich ein Vermögen-

schaden entstanden ist. Dieser liegt nach der Differenzhypothese vor, wenn die Vermögens-

lage des Maklerkunden durch die Pflichtverletzung schlechter ist als ohne diese.237 Durch die 

Pflichtverletzung des Versicherungsmaklers erhält ein Kunde beispielsweise im Versiche-

rungsfall keine oder eine gekürzte Entschädigung und folglich entsteht ihm ein Schaden an 

seinem Vermögen.238 Die vierte Voraussetzung ist die Kausalität zwischen der Pflichtverlet-

zung und dem Schadeneintritt.239 Im vorgenannten Beispiel würde das bedeuten, dass der 

Makler nur dann haftet, wenn die volle oder teilweise Leistungskürzung nicht erfolgt wäre, 

wenn er seine Pflichten erfüllt hätte.240 Nach der Adäquanztheorie hat der Versicherungsmak-

ler zudem nur dann zu haften, wenn der Schaden nicht unter völlig unwahrscheinlichen Um-

ständen entstanden ist.241 Zudem muss der geschädigte Maklerkunde einen Schadenersatz-

anspruch stellen.242 Zu beachten ist noch die Frage der Beweislast.243 Nach der generellen 

Beweislastregel hat jede Partei die für sie günstigeren Behauptungen zu beweisen.244 Für die 

Expertenberufe hat die Rechtsprechung jedoch die umgekehrte Beweislast eingeführt.245 Das 

Sachwalterurteil hat dem Maklerkunden diese Beweiserleichterungen ebenfalls zugespro-

chen.246 Demnach hat der Makler zu beweisen, dass er seine Pflichten ordnungsgemäß erfüllt 

hat (Kapitel 3.1).  

Nachfolgend werden die gesetzlichen Anspruchsgrundlagen für die Verletzung von vertragli-

chen und gesetzlichen Pflichten betrachtet. Neben der Haftung für vertragliche Pflichten haftet 

der Makler seit der VVG-Reform zusätzlich aus dem Gesetz, wenn er gesetzliche Pflichten 

verletzt hat.247 Die gesetzliche Schadenersatzpflicht ergibt sich aus dem § 63 VVG und bezieht 

sich auf die bereits erwähnten gesetzlichen Pflichten (§§ 60, 61 VVG, Kapitel 3.4). Sie greift 

folglich bei Pflichtverletzungen, die bei, aber nicht nach der Vertragsanbahnung entstanden 

sind.248 Der § 63 VVG ist als lex specialis dem § 280 VVG vorzuziehen.249 Vom § 63 VVG darf 

nicht zum Nachteil des Kunden abgewichen werden (§ 67 VVG, Kapitel 3.4). Die Haftung aus 

 
237 Vgl. Matusche (1993), S. 160-165. 
238 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 111. 
239 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 111. 
240 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 111. 
241 Vgl. Matusche (1993), S. 166-167.  
242 Vgl. Zinnert (2008), S. 374. 
243 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 112. 
244 Vgl. Zinnert (2010b), S. 59-60. 
245 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 112. 
246 Vgl. Zinnert (2010b), S. 61-62. 
247 Vgl. Zinnert (2010b), S. 51. 
248 Vgl. Schimikowski (2017), S. 108, Rn. 143. 
249 Vgl. Michaelis (2012), S. 137-138. 
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dem Maklervertrag kann jedoch weitergehen als die gesetzliche Haftung.250 Verletzt ein Versi-

cherungsmakler seine vertraglichen Pflichten, so ist der § 280 BGB die Anspruchsgrundlage, 

aus der sich Schadenersatzansprüche ableiten können.251 Bei Pflichtverletzungen nach Ab-

schluss des Vertrages haftet er neben dem Maklervertrag ausschließlich aus dieser An-

spruchsgrundlage.252 Liegt z. B. eine Pflichtverletzung bei der Abwicklung eines Schadenfalls 

vor, so kommt der § 280 BGB zum Tragen.253 Auf die Frage, ob die Berufshaftung ein zumut-

bares Berufsrisiko darstellt, äußerte sich MATUSCHE in der Form, dass diese aufgrund des 

Sachwalterurteils kaum mehr tragbar sei.254 Auf außervertragliche Schadenersatzansprüche 

wegen unerlaubter Handlung (§ 823 BGB), vorvertragliche Haftungsansprüche, mögliches Mit-

verschulden von Maklerkunden, die Haftung für Erfüllungsgehilfen, Verjährung von Schaden-

ersatzansprüchen und den Gerichtsstand wird hier nicht eingegangen.  

 
250 Vgl. Zinnert, (2010b), S. 27. 
251 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 108-109. 
252 Vgl. Schimikowski (2017), 108, Rn. 143. 
253 Vgl. BGH, Urteil vom 30.11.2017, IZR 143/16, S. 1, a). 
254 Vgl. Matusche (1993), S. 216.  
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4 Pflichten, Chancen und Grenzen des Maklers bei der 

Bearbeitung von Schadenfällen sowie damit 

verbundenen Befugnissen und Interessenkonflikten  

4.1 Kundenbindung im Moment der Wahrheit  

Wie im Kapitel 3.1 geschildert, schafft Kundenzufriedenheit eine dauerhafte Bindung zum Kun-

den und ist vor allem im Schadenfall (Kapitel 2.2) wichtig. Kundenbindungsmaßnahmen hän-

gen von den Kapazitäten des Unternehmens ab und stehen in Konkurrenz mit Neuabschlüs-

sen. Kundenbindung wird durch regelmäßigen Kontakt zum Kunden sowie durch eine adä-

quate Unterstützung im Schadenfall erreicht. Sie ist schwer messbar, lässt sich aber final da-

ran erkennen, ob ein Kunde kündigt oder nicht.255  

Gründe des Versicherungsnehmers für außerordentliche Kündigungen des Versicherungsver-

trages bei ersatzpflichtigen Schäden (Kapitel 2.2) können z. B. folgende Wahrnehmungen 

sein: schlechter Service, zu langsame oder zu geringe Regulierung.256 Die Schadenbearbei-

tung lässt sich als Marketinginstrument nutzen, denn ein Schadenfall ist, abgesehen von der 

Phase des Abschlusses des Versicherungsvertrages, eine der wenigen Gelegenheiten, die 

sich für persönlichen Kontakt mit dem Kunden anbieten.257 Sie stellt für diesen die wichtigste 

Betreuungsleistung dar.258 Das Regulierungsverhalten des Versicherers ist ausschlaggebend 

für die Kundenbindung259, denn erst im Moment der Wahrheit trifft die Leistungsbereitschaft 

und -fähigkeit des Versicherers auf die Erwartungen seines Kunden260. Die emotionale Situa-

tion des Versicherungsnehmers muss bei der Bearbeitung beachtet und die richtige Kunden-

ansprache gefunden werden.261 Auch die Erwartungshaltung des Kunden muss an die vertrag-

lichen Vereinbarungen angepasst werden.262 Marketingtechnisch lassen sich Schadenleistun-

gen gemäß KÖHNE in Minimumleistungen, wie beispielsweise Erreichbarkeit, ein Mindestmaß 

an Schnelligkeit und Freundlichkeit sowie Profilierungsleistungen, wie schnelle Regulierung, 

ausgeprägte Empathie, Problemlösungen etc. differenzieren. Minimumleistungen führen nicht 

zur Überraschung des Kunden, sondern im schlimmsten Fall zur Unzufriedenheit, wenn diese 

 
255 Vgl. Beenken (2018a), S. 31.  
256 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 234. 
257 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 140-141, 206. 
258 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 140. 
259 Vgl. Beenken (2018a), S. 32.  
260 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 6. 
261 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 146. 
262 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 146. 
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nicht erfüllt werden. Sie sollten daher umfassend erbracht werden. Profilierungsleistungen ge-

hen über die Erwartungen der geforderten Minimumleistungen hinaus. Sie werden nicht er-

wartet und führen somit nicht zur Unzufriedenheit, wenn sie nicht erbracht werden. Sie können 

den Kunden jedoch positiv überraschen, wenn sie geleistet werden.263 „Damit tragen sie aktiv 

zur Imageverbesserung, Kundenbindung und ggf. sogar zur Neukundengewinnung bei.“264 

Schadenfälle stellen zudem eine Prüfungsmöglichkeit der Qualität der Vermittlungsdienstleis-

tung dar.265 Der Makler muss gemäß BEENKEN im Schadenfall für seine Kunden mindestens 

erreichbar sein und ihm notwendige Auskünfte über das weitere Prozedere erteilen. Er kann 

ihm jedoch zudem das Gefühl von Unterstützung vermitteln, in dem er beispielsweise eine 

erste Besichtigung bei Sachschäden tätigt. Dazu gehört weiterhin, dass der Makler Beschwer-

den des Kunden ernst nimmt sowie zuhört, denn diese sind ein Hinweis auf Unzufriedenheit 

und können bei Missachtung eine Kündigung nach sich ziehen. Gelingt es dem Makler diese 

Unzufriedenheit aus der Welt zu schaffen, ist es möglich, die Kundenbindung zu stärken.266  

Gemäß einer Studie der bbg Betriebsberatungs GmbH (AssCompact Trends IV/2018) zum 

Thema Schadenregulierung und -management, bei der 357 Vermittler befragt wurden, be-

zeichnen diese die Unterstützung des Kunden bei der Regulierung im privaten Kompositge-

schäft als Mittel, um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu steigern.267 Vermittler können 

ihren Kunden beispielsweise Handwerker vermitteln und ein sogenanntes Schadenmanage-

ment anbieten.268 Sie unterstützen damit den Kunden in der Not, denn diese sind häufig mit 

der Schadenbeseitigung überfordert.269 Das Schadenmanagement geht über die reine Unter-

stützung im Schadenfall hinaus und setzt entsprechende Kompetenzen des Maklers voraus.270 

Die Studie von bbg „(…) zeigt auf, wo sich Versicherungsmakler noch besser differenzieren 

und Alleinstellungsmerkmale aufbauen könnten, damit (…) sie als Begleiter ihrer Kunden im 

Moment der Wahrheit auftreten können.“271 Beim Schadenmanagement existieren gemäß          

BEENKEN gute Profilierungsmöglichkeiten. Denn einerseits kann der Makler seinem Kunden 

im Schadenfall durch die Empfehlung eines Handwerkers helfen und anderseits kann er sei-

nen eigenen Handwerkerkunden Aufträge verschaffen. Über ein Netzwerk an Fachfirmen ver-

fügen aber gemäß der Studie lediglich ca. zwei Drittel der befragten Makler.272 „Kunden, die 

im Schadenfall zufrieden gestellt werden, werden eine überdurchschnittliche Kundenbindung 

 
263 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 142-143. 
264 Köhne und Lange (2012), S. 143. 
265 Vgl. Zinnert (2010b), S. 64. 
266 Vgl. Beenken (2018b), S. 131. 
267 Vgl. Beenken (2018d), in: versicherungsjournal.de. 
268 Vgl. Beenken (2018b), S. 131. 
269 Vgl. Beenken (2018b), S. 131. 
270 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 225, 230. 
271 Beenken (2018d), in: versicherungsjournal.de. 
272 Vgl. Beenken (2018d), in: versicherungsjournal.de. 
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aufweisen. Damit ist das Schadenmanagement schon allein zur Kundenbindung und Kunden-

gewinnung des Versicherungsmaklers wertvoll.“273  

In den Experteninterviews wurde die Frage gestellt, ob die Schadenbearbeitung durch den 

Makler ein gutes Kundenbindungsinstrument darstellt. Weiterhin wurde gefragt, ob Schaden-

management zu den Maklerpflichten gehört bzw. es zusätzlich angeboten werden soll und ob 

dieses im Maklervertrag zu regeln ist. Frau Dr. Koch hält die Schadenbearbeitung durch den 

Makler für ein effektives Kundenbindungsinstrument. Das Schadenmanagement ist keine Ur-

pflicht des Maklers. Eine Pflicht stellt es dann dar, wenn es im Maklervertrag vereinbart 

wurde.274 Gemäß Herrn Sakrzewa gehören Tätigkeiten des Schadenmanagements nicht in 

den Maklervertrag oder seinen Leistungskatalog. Vor allem bei Großschäden oder auf Anfrage 

werden diese Tätigkeiten aber trotzdem geleistet.275 Laut Herrn Michaelis gehören Schaden-

managementaufgaben nicht zu den Tätigkeiten, die von einem Makler erwartet werden. Diese 

kann der Makler separat anbieten und sich zusätzlich umsatzsteuerpflichtig vergüten lassen.276 

4.2 Rechtsdienstleistungen  

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit betreten Versicherungsmakler das Gebiet der Rechtsdienst-

leistung.277 Dabei können sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wenn sie nicht vorab klären, 

inwieweit Rechtsdienstleistungen zulässig sind.278 Die Befugnis, ob eine außergerichtliche 

Rechtsdienstleistung ausgeübt werden darf, regelt das RDG (§ 1 Absatz 1 RDG). Eine „(…) 

Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine 

rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert“ (§ 2 Absatz 1 RDG). Diese Vorschrift umfasst ge-

mäß dem Wortlaut des BGH „(…) jede konkrete Subsumtion eines Sachverhalts unter die 

maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen, die über eine bloß schematische Anwendung von 

Rechtsnormen ohne weitere rechtliche Prüfung hinausgeht.“ 279 Bei der Sachverhaltsprüfung 

ist es irrelevant, ob die Rechtsfragen einfach oder schwierig sind.280 Außergerichtliche Rechts-

dienstleistungen sind nur dann zulässig, wenn diese entweder durch das RDG oder andere 

Gesetze erlaubt sind (§ 3 RDG). Diese müssen mit einer anderen Tätigkeit im Zusammenhang 

stehen und als Nebenleistung dem Berufs- und Tätigkeitsfeld zuzuschreiben sein (§ 5 Absatz 

1 Satz 1 RDG). „Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist dabei nach Inhalt, Umfang und sachlichem 

 
273 Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 231. 
274 Vgl. Experteninterview mit Frau Dr. Koch, Anhang Nr. 4, Frage 3-4. 
275 Vgl. Experteninterview mit Herrn Sakrzewa, Anhang Nr. 2, Frage 3. 
276 Vgl. Experteninterview mit Herrn Michaelis, Anhang Nr. 3, Frage 4. 
277 Vgl. Sandkühler (2015), in: asscompact.de. 
278 Vgl. Sandkühler (2015), in: asscompact.de. 
279 BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 1, b) und S. 20, Rn. 43. 
280 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 1, b) und S. 20, Rn. 43. 
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Zusammenhang der Leistung mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskennt-

nisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind“ (§ 5 Absatz 1 Satz 2 RDG). Da 

Versicherungen erklärungswürdige Rechtsprodukte sind, muss der Makler rechtliche Beratun-

gen des Kunden sowie Prüfungen durchführen.281 Solange es sich um Nebenleistungen han-

delt, wird das Berufsbild des Versicherungsmaklers somit von diesem Erlaubnistatbestand er-

fasst.282 Der Bezug zur rechtsberatenden, anwaltlichen Tätigkeit wird speziell bei der Unter-

stützung des Kunden im Schadenfall deutlich.283 Der BGH stellte fest, dass der Versicherungs-

makler im Falle eines Versicherungsschadens für seinen Kunden schadenregulierend tätig 

sein darf, da diese Tätigkeit eine erlaubte Nebenleistung nach § 5 Absatz 1 RDG darstellt.284 

Folglich darf der Versicherungsmakler seinen Kunden bei der Durchsetzung seiner Leistungs-

ansprüche gegenüber dem Versicherer unterstützen.285 Bezüglich der Betreuung von Schä-

den, die aus Versicherungsverträgen resultieren, die der Makler zwar übernommen, aber nicht 

vermittelt hat, ist nach einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm aus dem Jahre 1984 

von einer erlaubten Rechtsdienstleistung auszugehen.286 Rechtsdienstleistungen dürfen je-

doch nicht ausgeführt werden, wenn sie unmittelbaren Einfluss auf die Erfüllung von anderen 

Tätigkeiten haben und diese gefährden könnten (§ 4 RDG), d. h. wenn sie mit anderen Pflich-

ten kollidieren.287 „Versicherungsmaklern ist es ohne besondere Erlaubnis nicht gestattet, den 

von ihnen geworbenen Haftpflichtversicherungsnehmer bei der Geltendmachung von Scha-

denersatzansprüchen gegenüber dem Schuldner Rechtsrat zu erteilen und sie zu vertreten.“288 

Diese Tätigkeit gehört nicht zum Berufsbild des Maklers und verstößt gegen das Gesetz.289 

Wird die Rechtsberatung als Hauptleistung ausgeführt, gilt der Erlaubnistatbestand des § 5 

Absatz 1 RDG nicht, da diese Leistung nicht mit der Versicherungsvermittlung in Zusammen-

hang steht und separat als rechtliche Beratung angeboten wird.290 Die Versicherungsberatung 

als Hauptleistung darf grundsätzlich von Rechtsanwälten sowie Versicherungsberatern und 

das gerichtliche Vertreten ausschließlich durch Rechtsanwälte ausgeführt werden.291 Die Ge-

werbeerlaubnis des Maklers beinhaltet seit 2007 eine „(…) Sonderregelung hinsichtlich einer 

rechtsberatenden Tätigkeit“.292 Aus dem § 34d Absatz 1 Satz 8 GewO ergibt sich bezüglich 

 
281 Vgl. Beenken (2019a), S. 330-331. 
282 Vgl. Zinnert (2010a), S. 66. 
283 Vgl. Zinnert (2008), S. 202. 
284 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.09.2016, I ZR 107/14, S. 11-12, Rn. 19. 
285 Vgl. Zinnert (2008), S. 50. 
286 Vgl. Zinnert (2008), S. 48, 203 (das zitierte Urteil ist nicht öffentlich zugänglich). 
287 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.09.2016, I ZR 107/14, S. 16, Rn. 31. 
288 BGH, Urteil vom 05.04.1967, Ib ZR 56/65, Deckblatt.  
289 Vgl. BGH, Urteil vom 05.04.1967, Ib ZR 56/65, S. 16-17.  
290 Vgl. Beenken (2019a), S. 331. 
291 Vgl. Beenken (2019a), S. 331. 
292 Zinnert (2008), S. 51-52.  
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der Versicherungsberatung eine eingeschränkte Rechtsberatungsbefugnis für Versicherungs-

makler.293 Der Makler darf aufgrund dessen juristische Personen, natürliche Personen als Ge-

werbetreibende, Freiberufler sowie im Belegschaftsgeschäft Arbeitnehmer gegen Honorar 

rechtlich in Versicherungsangelegenheiten beraten.294 Das können beispielsweise Beratungen 

zu Versicherungsfällen, jedoch keine Vermittlungen sein295, denn für die Vermittlung erhält der 

Makler bereits die Courtage296. Der Makler kann z. B. für ein Unternehmen eine versicherungs-

rechtliche Beurteilung eines Schadenfalls vornehmen.297 Verstöße gegen das RDG können 

Bußgelder, nichtige Verträge und Rückzahlung von Haftpflichtverbindlichkeiten etc. nach sich 

ziehen.298  

4.3 Schadenbearbeitungspflichten 

Den Versicherungsmakler treffen beim Eintritt von Versicherungsfällen besondere Pflichten 

gegenüber seiner Kunden, die als Unterstützung bezeichnet werden.299 Gemäß Bundesver-

band Deutscher Versicherungsmakler e. V. (BDVM) wird mit der Courtage u. a. die Assistenz 

im Schadenfall vergütet.300 Gemäß der Studie der bbg Betriebsberatungs GmbH (Kapitel 4.1) 

zählen 86 % der befragten Vermittler die Begleitung der Schadenregulierung zu ihren Aufga-

ben, 5 % hingegen nicht.301 Dieser Minderheit sollte man laut BEENKEN „(…) den § 1a Absatz 

1 VVG zur Lektüre empfehlen, aus dem hervorgeht, was alles zum „Versicherungsvertrieb“ 

gehört.“302 Seit Umsetzung der IDD sind im Gesetz Schadenbearbeitungspflichten zu finden: 

Der § 1a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 VVG (i. V. m. § 59 Absatz 1 Satz 2 VVG) hebt hervor, dass zur 

Vertriebstätigkeit auch die „Mitwirkung bei Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträ-

gen, insbesondere im Schadenfall“ gehört. Laut OLG Hamm zählt es zu den Pflichten eines 

Maklers gegenüber seinem Kunden die Hilfestellung bei der Regulierung von Versiche-

rungsschäden zu leisten.303 Zu seinen Hauptpflichten gehören gemäß dem BGH u. a., seine 

Kunden im Schadenfall sachkundig zu beraten, Schäden sachgerecht anzuzeigen und 

die Interessen seines Maklerkunden bei der Schadenregulierung wahrzunehmen.304 

Wendet sich dieser nach Eintritt eines Versicherungsfalls an seinen Makler und nicht direkt an 

 
293 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 26-27. 
294 Vgl. Beenken (2019a), S. 331-332. 
295 Vgl. Beenken (2019a), S. 30. 
296 Vgl. Beenken und Sandkühler (2018), S. 238.  
297 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 229.  
298 Vgl. Sandkühler (2015), in: asscompact.de.  
299 Vgl. Matusche (1993), S. 118, 213. 
300 Vgl. BDVM (o. J., b), BDVM (o. J., c), in: bdvm.de. 
301 Vgl. AssCompact (2018), S. 16. 
302 Beenken (2018d), in: versicherungsmagazin.de. 
303 Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 19.06.2000, 18 U 7/00, Rn. 11. 
304 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.09.2016, I ZR 107/14, S. 11, Rn. 19. 
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den Versicherer, so hat der Makler bis zur Entschädigung im Interesse seines Kunden den 

Schaden zu bearbeiten.305  

Bezüglich der Pflicht zur sachgerechten Schadensanzeige äußerte sich das OLG Düsseldorf 

wie folgt: Die Betreuungspflichten des Maklers werden nicht nur durch das bloße Weiterleiten 

von Anzeigen und Willenserklärungen erfüllt, sondern er hat diese inhaltlich sowie im Hinblick 

auf die Interessen seines Kunden zu prüfen. Der Makler hat zu kontrollieren, ob der gemeldete 

Schaden in den derzeitigen Versicherungsschutz passt und dafür zu sorgen, dass die Meldung 

unverzüglich an den richtigen Versicherer gelangt. Dabei ist es unerheblich, ob der Vertrag 

von dem Makler selbst vermittelt wurde. Er hat den Kunden über alle erforderlichen Maßnah-

men, die er zu ergreifen hat, zu informieren, entsprechende Fragen zu stellen und als sein 

Sachwalter tätig zu werden. Fällt ein Schaden nicht unter den aktuellen Versicherungsschutz, 

sondern trifft einen Vorversicherer, so hat er seinen Kunden zumindest darauf hinzuweisen, 

dass der Schaden dort unverzüglich angezeigt werden muss.306  

Weiterhin hat der Makler seinen Kunden bei der übrigen Abwicklung zu unterstützen.307 In dem 

Zuge hat er im Detail beispielsweise:  

-  den Schaden aufzunehmen,  

-  den Kunden beim Ausfüllen von Formularen zu unterstützen,308 

-  darüber aufzuklären, welche Ansprüche im Schadenfall bestehen309, 

-  dem Kunden bei der Begründung der Ansprüche behilflich zu sein310, 

-  bei der Ermittlung der Ursache des Schadens sowie seinem Umfang zu helfen311 bzw. eige- 

  ne Ermittlungen durchzuführen, Beweise zu sichern sowie die Höhe des Schadens festzu- 

  stellen und dafür Belege anzufordern, die den Anspruch rechtfertigen, wie z.B. Rech- 

  nungen, Gutachten, Bescheinigungen312, 

-   die berechtigten Ansprüche seines Kunden zu verfolgen und dafür alle Ansprüche, die sich  

  aus dem Versicherungsvertrag ergeben bzw. wichtigen Schadenpositionen beim Versiche- 

  rer rechtzeitig geltend zu machen,   

-  zu dokumentieren, dass er die Ansprüche des Kunden beweiskräftig geltend gemacht hat 

  und die Obliegenheiten erfüllt wurden,313   

-  die Entschädigung der Höhe nach zu prüfen, wenn er von dieser Kenntnis erlangt hat314 

 
305 Vgl. Matusche (1993), S. 119. 
306 Vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.07.2018, I U-47/14, Rn. 22, 24, 25, 26, 28, 44. 
307 BGH, Urteil vom 16.07.2009, III ZR 21/095, Rn. 8. 
308 Vgl. Matusche (1993), S. 119, 123. 
309 Vgl. Beenken (2019a), S. 28. 
310 Vgl. Beenken und Brockmeier (2013), S. 128. 
311 Vgl. Matusche (1993), S. 119. 
312 Vgl. Zinnert (2008), S. 202. 
313 Vgl. Zinnert (2008), S. 194, 202-203, 394. 
314 Vgl. Michaelis (2012), S. 124. 
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  sowie diese an seinen Kunden weiterzuleiten, falls er diese Zahlung empfangen hat315  

  (Herausgabepflicht) und in dem Zuge ist weiterhin die Pflicht zur Zahlungssicherung zu  

  beachten316, 

-  die Schadenbearbeitung nicht zu verzögern, 

-  den Datenschutz nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wie bei allen ande- 

  ren Tätigkeiten, zu beachten.317 

Zudem hat er, falls nötig: 

-  unberechtigte Einwände des Versicherers zurückzuweisen, 

-   den Kunden bei Verhandlungen mit dem Versicherer zu unterstützen, 

-  dem Kunden einen Sachverständigen auszusuchen oder zu empfehlen318 bzw. 

  Absprachen bezüglich der Einschaltung von Sachverständigen mit dem Versicherer zu füh- 

  ren,   

-  dem Kunden zu rechtlichen Schritten,319 

-  und zu einem Versichererwechsel zu raten, wenn der Kunde unzufrieden ist320, 

-  auf die mögliche Verjährung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag hinzuweisen, 

  wenn ein Schadenfall noch nicht abschließend reguliert wurde.321     

Im Zuge der Durchführung der Schadenbearbeitungspflicht hat der Makler gemäß ZINNERT 

die Weisungsfolgepflicht gegenüber seinem Kunden zu beachten. Weiterhin hat er aufgrund 

seiner Überwachungspflicht die Schadenregulierung des Versicherers zu kontrollieren. Versi-

cherungsmakler haben ihm Rahmen ihrer Beratungs- und Hinweispflichten weiterhin darauf 

zu achten, dass Obliegenheiten erfüllt werden.322 Gemäß eines Urteils des BGH aus dem 

Jahre 2009 hat der Makler eine Pflicht zum Hinweis auf Ausschlussfristen: Der Versicherungs-

makler hat seinen Kunden bei einem Schaden zur Unfallversicherung, wenn er davon ausge-

hen darf, dass Leistungen beansprucht werden, regelmäßig auf die vertraglich vereinbarten 

Fristen zur ärztlichen Feststellung einer Invalidität sowie der Geltendmachung beim Versiche-

rer hinzuweisen (Kapitel 2.2, 2.3). Da er besonders sachkundig ist, darf sein Kunde323 „(…) bei 

der Abwicklung von Schadensfällen einen Hinweis durch den Versicherungsmakler erwarten, 

der in seinem Interesse tätig wird, soweit ihm Schäden drohen, weil er z. B. wegen der man-

 
315 Vgl. Matusche (1993), S. 124. 
316 Vgl. Zinnert (2008), S. 207, 210. 
317 Vgl. Beenken (2018b), S. 20 und Beenken (2004) S. 8. 
318 Vgl. Matusche (1993), S. 118, 124. 
319 Vgl. Zinnert (2008), S. 172, 202, 203. 
320 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.09.2016, I ZR 107/14, S. 17, Rn 33. 
321 Vgl. Beenken und Brockmeier (2009), S. 129. 
322 Vgl. Zinnert (2008), S. 172, 188-189, 185-186.  
323 Vgl. BGH, Urteil vom 16.07.2009, III ZR 21/09, S. 1 und 6, Rn. 10. 
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gelnden Beachtung ihm regelmäßig nicht geläufiger Formalitäten in Gefahr gerät seinen ge-

samten Versicherungsschutz zu verlieren“324. Sogar dann, wenn der Maklerkunde einschlägige 

Kenntnisse besitzt, der Versicherer diesen auf Fristen hinweisen muss und das bereits getan 

hat325, hat der Makler eine eigene Pflicht zur Belehrung seines Kunden, wenn der Verlust des 

Versicherungsschutzes droht326. Das hat der BGH im Jahre 2017 ergänzend entschieden. Ab-

schließend können diese Schadenbearbeitungspflichten nicht aufgeführt werden (Kapitel 1.1). 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Makler hat die Ansprüche seines Kunden zu erheben 

und durchzusetzen327 und seine Unterstützung soll im Ergebnis zu einer „(…) im Interesse des 

Versicherungsnehmers möglichst günstigen Erledigung führen.“328 

In den Experteninterviews wurde erfragt, wie weit die Aufklärungs- und Hinweispflichten des 

Maklers im Schadenfall gehen und ob diese grundsätzlich so weit reichen, dass der Makler 

bei noch nicht abgeschlossenen Schäden auf die Fristen der Regelverjährung hinweisen 

muss. Weiterhin wurde die Frage bezüglich der Relevanz des Zeitpunkts und der Häufigkeit 

von Fristenhinweisen gestellt. Gemäß Herrn Sakrzewa wird die Pflichterfüllung bezüglich des 

Hinweises auf Fristen mit dem Weiterleiten von Belehrungsschreiben von Versicherern an die 

Kunden erledigt. Sollte der Hinweis nicht eindeutig sein, so erfolgt eine eigenständige Beleh-

rung. Auf Verjährungsfristen wird separat hingewiesen. Hinweise auf einzuhaltende Fristen 

erfolgen einmal zu Anfang und dann drei Monate vor Ablauf.329 Herr Michaelis verweist auf das 

oben genannte Urteil des BGH aus 2017. Dieses empfindet er gemäß eigener Aussage als 

sehr unglücklich, da der BGH extrem weitreichende Aufklärungs- und Beratungspflichten un-

terstellt. So muss der Makler schützend für seinen Kunden tätig sein und alles tun, wenn der 

Versicherungsschutz in Gefahr geraten könnte und muss auf Obliegenheiten, Ausschlussfris-

ten und Verjährungen hinweisen. Der Kunde ist auf sämtliche Rechtsnachteile hinzuweisen, 

wenn das erforderlich erscheint. Ein einmaliger Hinweis auf Fristabläufe ist nicht ausreichend. 

Ein weiterer Hinweis kurz vor Ablauf hat zu erfolgen. Das darf nicht zu früh oder zu spät pas-

sieren. Hier wird von der Rechtsprechung zwischen Ablauf und Hinweis wohl ein angemesse-

ner zeitlicher Zusammenhang verlangt.330 Frau Dr. Koch äußerte sich in der Form zu der Frage, 

dass die Hinweispflicht nicht über die der Aufklärung von Obliegenheiten und Ausschlussfris-

ten hinaus geht. Der Zeitpunkt des Hinweises ist relevant und dieser sollte nicht zu früh erfol-

gen. Ein Hinweis mit ausreichendem Vorlauf, so dass der Kunde noch agieren kann, reicht 

aus. Dabei ist wichtig, dass der Kunde das tatsächlich zur Kenntnis nimmt. Im Rahmen der 

 
324 BGH, Urteil vom 16.07.2009, III ZR 21/09, S. 6, Rn. 10. 
325 Vgl. BGH, Urteil vom 30.11.2017, IZR 143/16, S. 1, e) und S. 6-7, Rn. 4-15. 
326 Vgl. Beenken (2018c), in: versicherungsmagazin.de. 
327 Vgl. Zinnert (2008), S. 202. 
328 Matusche (1993), S. 119. 
329 Vgl. Experteninterview mit Herrn Sakrzewa, Anhang Nr. 2, Frage Nr. 1-3. 
330 Vgl. Experteninterview mit Herrn Michaelis, Anhang Nr. 3, Frage Nr. 1. 
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Aufklärungspflicht erfolgen Erinnerungen an offene Vorgänge, die vom Kunden zu erledigen 

sind, aber ein Hinweis auf die Regelverjährung erfolgt nicht.331 

4.4 Prinzipal-Agenten-Theorie  

„Der Versicherungsmarkt gilt als Markt mit ausgeprägten Informationsasymmetrien.“332 Durch 

die Einschaltung des Maklers muss der Kunde sich nicht selbst bemühen, eine passende Ver-

sicherung zu finden, er trägt jedoch indirekt zusätzlich die Kosten der Courtage und das Risiko, 

dass sich beide, Versicherer und Vermittler, vertragswidrig verhalten.333 Aufgrund der Beson-

derheiten von Versicherungsprodukten (Kapitel 1.1) können oder wollen sich Kunden von Ver-

sicherungsvermittlern ungern mit den Details von Versicherungen beschäftigen und die einge-

schalteten Vermittler, die aufgrund ihres Fachwissens einen Informationsvorsprung haben, in 

der Regel nicht kontrollieren.334 Versicherungsvermittler werden eingeschaltet, um Verhal-

tensunsicherheiten auf beiden Seiten vertriebsfördernd zu reduzieren, jedoch kann ihre Ein-

schaltung gemäß BEENKEN zu weiteren Verhaltensunsicherheiten führen. Diese können sich 

beispielsweise wie folgt darstellen:  

-   Der Kunde kann nicht beurteilen, ob der Makler wirklich das für ihn beste Produkt heraus- 

  gesucht hat oder eher eines, für welches er eine höhere Courtage erhält. Er weiß zudem 

  nicht, ob der Versicherer hält, was er versprochen hat. 

-   Der Versicherer kann nicht einschätzen, ob der Makler im Schadenfall nicht versuchen 

  wird, für seinen Kunden eine möglichst hohe Versicherungsleistung herauszuholen. 

-  Der Vermittler ist unsicher, wie sich der Versicherer verhalten wird, wenn tatsächlich ein 

  Versicherungsfall eintritt und ob das nicht negativ auf ihn zurückfällt. Weiterhin unterliegt  

  er einer Informationsasymmetrie bezüglich seines Kunden, denn er weiß nicht, wie dieser  

  im Schadenfall agieren wird.335  

Ein Teilgebiet der Neuen Institutionenökonomik ist die Prinzipal-Agenten-Theorie.336 „Die Prin-

zipal-Agenten-Theorie untersucht Wirtschaftsbeziehungen, in denen ein Geschäftspartner In-

formationsvorsprünge gegenüber dem Anderen aufweist“337 und beschäftigt sich mit Delegati-

ons- und Anreizproblemen338. Bei dieser Theorie ist der Vertrag zwischen den beiden Parteien 

 
331 Vgl. Experteninterview mit Frau Dr. Koch, Anhang Nr. 4, Frage Nr. 1. 
332 Beenken (2019a), S. 66. 
333 Vgl. Beenken (2019a), S. 79-81. 
334 Vgl. Zinnert (2010b), S. 14-15. 
335 Vgl. Beenken (2019a), S. 67, 71-72. 
336 Vgl. Heyd und Beyer (2001), S. 18. 
337 Erlei und Schmidt-Mohr (2018), Prinzipal-Agent-Theorie, in: wirtschaftslexikon.gabler.de. 
338 Vgl. Heyd und Beyer (2001), S. 17. 



35 

 

ein zentrales Merkmal.339 Innerhalb einer Vertragsbeziehung ist der Agent dabei der Auftrag-

nehmer und der Prinzipal der Auftraggeber.340 Der Prinzipal erbringt also in dieser Theorie 

Leistungen für den Agenten.341 „Der Abschluss eines Vertrages zwischen dem Prinzipal und 

dem Agenten deutet bereits darauf hin, das keine prästabilierte Interessenharmonie zwischen 

Prinzipal und Agent besteht.“342 In der Theorie ist ihr Handeln durch die eigene Nutzenmaxi-

mierung bestimmt, was Interessenkonflikte auslösen kann.343 Der Eigennutz kann in Form von 

materiellen Gütern, wie Gehalt oder immateriellen Gütern, wie Karriere verfolgt werden.344 Ihr 

wesentliches Merkmal ist, dass die Akteure ungleich informiert sind.345 Diese Informations-

asymmetrien können die ordentliche Erfüllung eines Vertrages beeinflussen, welche jedoch 

durch bestimmte Maßnahmen eingedämmt werden können.346 Den Akteuren, aber vor allem 

dem Agenten, wird in dieser Beziehung unterstellt, dass sie sich opportunistisch verhalten, um 

ihre Interessen zu verfolgen.347 Opportunistisch bedeutet, dass der Agent sich über die akzep-

tierte Nutzenmaximierung hinaus beispielsweise betrügerisch oder täuschend verhalten 

kann.348 Das wird als Prinzipal-Agenten-Problem definiert.349 So könnte der Agent, statt den 

Vertrag bestmöglich zu erfüllen, seinen eigenen Nutzen aus diesem ziehen.350  

Daraus können sich folgende Probleme ergeben:  

-  Verborgene Eigenschaft: Der Prinzipal kennt die Eigenschaften des Agenten nicht und  

  wählt aus Unkenntnis einen ungeeigneten Agenten aus und die Folge daraus nennt sich  

  Adverse Selektion.  

-  Verborgenes Handeln und verborgene Information: Der Agent handelt nach Abschluss  

  des Vertrages entgegen der getroffenen Vereinbarungen mit der Folge des Moralischen 

  Risikos.   

-  Verborgene Absicht: Der Prinzipal kennt die Absichten des Agenten nicht und weiß folg- 

  lich nicht, ob dieser seine Absichten teilt.351  

 
339 Vgl. Alparslan (2006), S. 14. 
340 Vgl. Heyd und Beyer (2001), S. 17. 
341 Vgl. Peukert (2018), Neue Institutionenökonomie, in: wirtschaftslexikon.gabler.de.  
342 Alparslan (2006), S. 17. 
343 Vgl. Alparslan (2006), S. 17. 
344 Vgl. Alparslan (2006), S. 17. 
345 Vgl. Erlei und Schmidt-Mohr (2018), Prinzipal-Agent-Theorie, in: wirtschaftslexikon.gabler.de. 
346 Vgl. Erlei und Schmidt-Mohr (2018), Prinzipal-Agent-Theorie, in: wirtschaftslexikon.gabler.de. 
347 Vgl. Alparslan (2006), S. 17. 
348 Vgl. Heyd und Beyer (2001), S. 18. 
349 Vgl. Alparslan (2006), S. 24. 
350 Vgl. Peukert (2018), Neue Institutionenökonomie, in: wirtschaftslexikon.gabler.de.  
351 Vgl. Beenken (2019a), S. 76-77. 
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Mit Hilfe von Anreizen und Sanktionen kann gemäß BEENKEN der Prinzipal das Verhalten 

des Agenten belohnen, verhindern oder bestrafen und es wurden gesetzliche und aufsichts-

rechtliche Konsequenzen festgelegt. Wenn der Prinzipal zusätzlich einen Vermittler einschal-

tet, liegt eine doppelte Prinzipal-Agenten-Theorie vor.352 Beide Prinzipale können den Versi-

cherungsmakler mit Sanktionen oder Anreizen beeinflussen, die Transaktionskosten verursa-

chen können. Ein Anreiz des Kunden kann z. B. die Weiterempfehlung des Maklers sein und 

des Versicherers, die Courtage, welche den wichtigsten Anreiz darstellt. Als Sanktionen kön-

nen beide Prinzipale die Zusammenarbeit mit dem Makler einstellen. Aufgrund seines Berufs-

bildes ist der Makler theoretisch besonders gut als Agent geeignet. In der Realität wird das 

schon aufgrund der Doppelrechtsbeziehung (Kapitel 3.3) nicht immer so sein, denn er erbringt 

sowohl Leistungen gegenüber dem Kunden als auch dem Versicherer.353 Das Doppelrechts-

verhältnis bietet ein großes Potenzial für mögliche Interessenkonflikte (Kapitel 4.5).354 Diese 

können dann entstehen, wenn die Interessen der Kunden nicht mit denen der Versicherer oder 

der Versicherungsmakler übereinstimmen und die Kunden daraus einen Schaden erleiden.355  

 

Abbildung 3: Doppelte Prinzipal-Agenten-Theorie356 

Interessenkonflikte können bei dem Thema Vergütung entstehen, sind aber zudem durch das 

Gesetz eingedämmt worden: Das wichtigste Ziel eines Versicherungsmaklers ist, wie bei je-

dem anderen Wirtschaftsunternehmen, die Gewinnerzielung.357 Die Umsatzerlöse sowie Auf-

wendungen sind Parameter für die Gewinngröße.358 Der Umsatz ergibt sich gemäß BEENKEN 

aus drei Quellen: Abschluss-, Bestandscourtage sowie Sondervergütungen. Aber die Ver-

triebsvergütung des Versicherers darf nicht mit der Pflicht des Maklers kollidieren, im best-

möglichen Interesse der Kunden zu handeln und dieser darf folglich keine erfolgsabhängigen 

Vergütungen als Anreize setzen (§ 48a Absatz 1 Sätze 1, 2 VAG). Sondervergütungen werden 

beispielsweise für zusätzliche Dienstleistungen von Vermittlern gezahlt (Kapitel 4.5).359 Bei der 

 
352 Vgl. Beenken (2019a), S. 76-83. 
353 Vgl. Beenken (2019a), S. 76-83. 
354 Vgl. Zinnert (2008), S. 53. 
355 Vgl. Beenken (2018a), S. 239. 
356 Vgl. Beenken (2019a), S. 81. 
357 Vgl. Beenken (2019a), S. 385-386. 
358 Vgl. Köhne und Lange (2012), S. 15. 
359 Vgl. Beenken (2019a), S. 385-386. 
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Übernahme von Aufgaben für den Versicherer, die abhängig vom Volumen oder Ertrag gezahlt 

werden, können Interessenkonflikte entstehen.360 Daraus begründen sich Rechtsverhältnisse 

zwischen dem Versicherer sowie dem Makler und diese sind gemäß ZINNERT kritisch zu be-

trachten.361 In dieser Doppelrolle müssen Makler in erster Linie die Interessen ihrer Kunden 

beachten, dürfen aber aufgrund der übernommenen Aufgaben die damit verbundenen Inte-

ressen des Versicherers nicht unberücksichtigt lassen (Kapitel 3.3).362 Gemäß SANDKÜHLER 

ist jeder Versicherungsmakler gut beraten, keine Pflichten gegenüber dem Versicherer zu ver-

einbaren.363 Seine Unabhängigkeit darf nicht durch eine Fülle von Aufgaben für den Versiche-

rer in Frage gestellt werden und schon ein solcher Eindruck beim Kunden könnte zum Ver-

trauensverlust führen.364 Der Versicherungsmakler hat nach allgemeinen Compliance-Regeln 

u. a. den § 299 StGB zur Bestechlichkeit und Bestechung sowie seine Unabhängigkeit bei 

Vergütungsregelungen zu beachten.365 Das ist dem Basis-Kodex der Verbände der Versiche-

rungsmakler zu entnehmen.366 Weiterhin muss ein Versicherungsvermittler bei „(…) seiner 

Vertriebstätigkeit gegenüber Versicherungsnehmern stets ehrlich, redlich und professionell in 

deren bestmöglichem Interesse handeln“ (§ 1a Absatz 1 Satz 1 VVG i. V. m. § 59 Absatz 1 

Satz 2 VVG). Jede Tätigkeit des Vermittlers muss seit Umsetzung der IDD davon geleitet sein 

und folglich darf das geschäftliche Interesse des Vermittlers nicht über dem des Kunden ste-

hen.367  

Auch der Prinzipal kann sich opportunistisch verhalten und das kann in der Dreiecksbeziehung 

Interessenkonflikte auslösen: Es ist möglich, dass sich der Versicherungsnehmer nach Ab-

schluss eines Versicherungsvertrages aufgrund des Versicherungsschutzes weniger vorsich-

tig verhält, wie vor dem Abschluss (Moralisches Risiko).368 "Im Extremfall ändert der Versiche-

rungsnehmer sein Verhalten so stark, dass er den Schadensfall bewusst herbeiführt, um die 

Versicherungsleistung zu vereinnahmen (= Versicherungsbetrug)."369 Das ist z. B. der Fall, 

wenn der Versicherungsnehmer unberechtigte wie überhöhte Forderungen geltend macht.370 

Beweggründe des Maklers für die Unterstützung seines Kunden beim Versicherungsbetrug 

können die Interessenwahrung und die Erwartungshaltung seines Kunden sein, aber er hat 

 
360 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 107. 
361 Vgl. Zinnert (2008), S. 15, 56-57. 
362 Vgl. Zinnert (2008), S. 15. 
363 Vgl. Sandkühler (2019e), S. 75. 
364 Vgl. Zinnert (2008), S. 15, 213. 
365 Vgl. Sandkühler (2019f), S. 75. 
366 Vgl. Sandkühler (2019f), S. 75. 
367 Vgl. Beenken (2019a), S. 409 und Beenken (2018b), S. 5. 
368 Vgl. Beenken (2019a), S. 69. 
369 Nguyen and Romeike (2013), S. 24. 
370 Vgl. Zinnert (2008), S. 186.  
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weiterhin die Interessen des Versicherers zu beachten.371 Die Pflichten des Maklers zur Inte-

ressenwahrung sowie Verschwiegenheit gegenüber seinem Kunden haben gemäß ZINNERT 

Grenzen. Der Makler darf nur die Interessen seines Kunden verfolgen, die nicht gegen ein 

Gesetz verstoßen. Die Anzeigepflicht des Maklers gegenüber dem Versicherer beinhaltet 

ebenfalls, dass der Makler seinen Kunden weder aktiv noch passiv beim Versicherungsbetrug 

oder dessen Versuch unterstützt und seine Weisungsfolgepflicht gegenüber seinem Kunden 

endet bei rechtswidrigem Verhalten. Verstöße können zum Schadenersatz gegenüber dem 

Versicherer führen. Der Makler muss hingegen nicht mit Schadenersatzansprüchen seines 

Kunden rechnen, wenn er rechtswidrige Weisungen nicht beachtet. Er hat allerdings auf ein 

rechts- und vertragskonformes Verhalten seines Kunden hinzuarbeiten. Die Verschwiegen-

heitspflicht gegenüber seinem Kunden gilt bei rechtswidrigem Verhalten gemäß Strafrecht 

nicht.372 Auf die Kontrollmöglichkeiten des Versicherers wird hier nicht eingegangen.  

4.5 Schadenregulierung für den Versicherer  

Da Schadenfälle in der Regel bei den Versicherungsvermittlern direkt angezeigt werden, nut-

zen Versicherer die Chance, diese weiterhin mit der abschließenden Regulierung des Scha-

dens zu beauftragen.373 Aus Sicht des Versicherers ist dieses Outsourcing aufsichtsrechtlich 

vom Grundsatz her erlaubt.374 Ein Vorteil für den Kunden kann eine schnellere Schadenregu-

lierung sein.375 Die Wertschöpfung für die Vermittler liegt vor allem in der dafür angebotenen 

Sondervergütung durch den Versicherer.376 Bei der Schadenbearbeitung für den Kunden und 

der Schadenregulierung für den Versicherer durch den Versicherungsmakler wirken sich ge-

mäß ZINNERT diametral entgegengesetzte, d. h. gegenläufige Interessen, massiv aus.377 Ge-

mäß MICHAELIS führt die Schadenregulierung für den Versicherer in Verbindung mit den 

Schadenbearbeitungspflichten (Kapitel 4.2) zu einem „(…) unüberbrückbaren Interessenkon-

flikt (…)“378 und der Makler muss mit Schadenersatzansprüchen rechnen, wenn der die Pflich-

ten gegenüber dem Versicherungsnehmer nicht erfüllt379. Zu beachten ist im Zusammenhang 

mit der Schadenregulierung für den Versicherer unbedingt ein Urteil des BGH aus 2016380, 

„(…) dass die langjährig gelebte Praxis vieler Versicherer und Makler beendete und zu einer 

 
371 Vgl. Köneke, Müller-Peters und Fetchenhauer (2015), S. 27-28. 
372 Vgl. Zinnert (2008), S. 163, 188, 207, 375, 446, 657.  
373 Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 175. 
374 Vgl. Hanefeld (2017), S. 19, in: bafin.de. 
375 Vgl. Zinnert (2008), S. 649. 
376 Vgl. Beenken (2019a), S. 417. 
377 Zinnert (2008), S. 57, 59, 213. 
378 Michaelis (2012), S. 125. 
379 Vgl. Michaelis (2012), S. 125. 
380 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 88. 
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weitreichenden Diskussion über Regulierungskompetenzen verschiedener Vertriebswege an-

stieß“381. Im vorliegenden Fall des BGH hatte ein Makler einem Textilreinigungsunternehmer 

eine Haftpflichtversicherung vermittelt und zusätzlich für den Versicherer Schäden zu diesem 

Vertrag reguliert.382 In diesem Zuge hatte er einen Anspruchsteller seines Kunden angeschrie-

ben und den Schaden in Höhe des von ihm ermittelten Zeitwertes (Kapitel 2.2) im Auftrag des 

Versicherers entschädigt.383 Der BGH hat bezüglich der Zulässigkeit dieser Tätigkeit, wie nach-

folgend erläutert, geurteilt:  

Es liegt eine Rechtsdienstleistung (Kapitel 4.2) nach § 2 RDG vor: Der Makler war für den 

Versicherer und folglich in fremden Angelegenheiten tätig. Er hat eine rechtliche Prüfung im 

Sinne von § 2 Absatz 1 RDG getätigt, da er dem Geschädigten u. a. in dem Schreiben mitteilte, 

wie er den Auszahlungsbetrag ermittelt hat.384  

Aber es liegt keine Nebenleistung des Maklers gemäß § 5 Absatz 1 RDG vor: „Die Schaden-

regulierung im Auftrag des Versicherers gehört im Regelfall nicht als Nebenleistung zum Be-

rufs- oder Tätigkeitsfeld des Versicherungsmaklers“385, jedenfalls gemäß BGH nicht in dem 

Bereich der Textilhaftpflichtversicherung. Es besteht zwar ein sachlicher Zusammenhang zwi-

schen der Haupttätigkeit des Maklers und der Schadenregulierung, jedoch handelt es sich um 

die Regulierung von Schäden für den Versicherer386 und das entspricht nicht dem „(…) gesetz-

lichen Leitbild des Versicherungsmaklers“387 (Kapitel 2.1, 3.1). Der Auftraggeber ist der Versi-

cherer und nicht der Maklerkunde, der Makler hat einen gesonderten Vertrag sowie eine er-

höhte laufende Courtage (Kapitel 4.4) mit dem Versicherer vereinbart.388 Weiterhin benötigt 

der Makler für diese Tätigkeit Kenntnisse aus dem Haftpflichtrecht und keine Kenntnisse, die 

er für seine Haupttätigkeiten benötigt.389  

Zusätzlich verbietet der § 4 RDG diese Tätigkeit, da Interessenkonflikte entstehen können: Es 

ist gemäß BGH davon auszugehen, dass der Versicherer in der Regel daran interessiert ist, 

einen möglichst geringen Betrag zu regulieren, während der Versicherungsnehmer und der 

Makler als sein Interessenvertreter hingegen bei Schäden seiner Kunden an schnellen, höhe-

ren und reibungslosen Schadenabwicklungen interessiert sein dürften. Der BGH unterstellt, 

dass das wirtschaftliche Interesse des Maklers an einer regelmäßigen Tätigkeit dieser Art für 

den Versicherer aufgrund der erhöhten Vergütung größer, als an seinem Kunden ist. Daher 

 
381 Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 88.  
382 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 5, Rn. 1. 
383 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 1, 3-5. 
384 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 22, Rn 49, 50. 
385 BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 1, a). 
386 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 10, Rn. 15, 16. 
387 BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 10, Rn. 17. 
388 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 14-15, Rn. 27-29. 
389 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 14-15, Rn. 27-29. 



40 

 

liegt ein Anreiz für den Makler vor, seine Interessenwahrnehmungspflichten nicht in vollem 

Umfang gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erfüllen. Da der Makler seinem unzufriede-

nen Kunden zu einer Umdeckung des Vertrages raten muss (Kapitel 4.3), kann es diesbezüg-

lich zu Interessenkonflikten kommen. Somit beeinflusst diese Rechtsdienstleistung für den 

Versicherer unmittelbar die Schadenbearbeitungs- und Interessenwahrnehmungspflichten als 

Sachwalter gegenüber seinem Kunden.390  

Die Rechtsdienstleistung ist folglich aus § 3 RDG nicht erlaubt: Die ausgeübte Tätigkeit 

für den Versicherer ist eine „(…) erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 

Absatz 1 RDG ohne die erforderliche Erlaubnis“391 und stellt einen Verstoß gegen den § 3 RDG 

dar392. Der Versicherungsmakler wurde verurteilt, diese Schadenregulierung für den Versiche-

rer zu unterlassen.393  

Die Äußerungen zu diesem Urteil stellen sich kontrovers dar: „Zu beachten ist dabei aber im-

mer, dass es sich hierbei um eine Entscheidung zur Haftpflichtversicherung handelt.“394 In an-

dersgelagerten Fällen könnte das möglicherweise erlaubt sein.395 Für solche Tätigkeiten bleibt 

aber nach HANEFELD (BaFin) in der Zukunft kein Raum mehr und es existieren diverse Risi-

ken des Versicherers, wie beispielsweise dass es im Falle eines Schadenersatzanspruches 

gegen den Makler dazu kommen könnte, dass sein Haftpflichtversicherer nicht zahlt, da diese 

Tätigkeit nicht zu seinem Berufsfeld gehört.396 Im Weiteren äußert sich die BaFin im Rund-

schreiben 11/2018 wie folgt: „Bei der Zusammenarbeit mit Vermittlern sind die Vorgaben der 

Ausgliederung zu beachten (§ 32 VAG). Dies betrifft insbesondere die Erteilung von Ab-

schluss- und Schadenregulierungsvollmachten sowie Vollmachten zum Prämieninkasso 

(...).“397 Mögliche Interessenkonflikte sowie das RDG sind zu beachten.398 Beim BDVM stößt 

dieses Urteil auf Unverständnis und dieser kritisiert, dass der BGH mit diesem Urteil über das 

Ziel hinausgeschossen sei. Das Aufbereiten von Schadenfällen gehört schließlich zu den 

Kernpflichten des Versicherungsmaklers.399 „Bereits die pauschale Einordnung einfachster 

Frequenzschadenfälle durch den BGH hatte bei Praktikern Kopfschütteln ausgelöst.“400 Be-

züglich des BaFin-Rundschreibens kritisiert JENSSEN (BDVM) u. a., dass die BaFin die Auf-

sicht über die Versicherer führt und nicht über die Versicherungsmakler. Die BaFin stelle es 

 
390 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 14-18, Rn. 27-29, 33-35. 
391 BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 18, Rn. 36. 
392 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 23, Rn. 52. 
393 Vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2016, I ZR 107/14, S. 2 und S. 23, Rn. 5. 
394 Meyer (2018), in: asscompact.de. 
395 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 88. 
396 Hanefeld (2017), S. 22, in: bafin.de. 
397 BaFin (2018), o. S., A. 10, in: bafin.de. 
398 Vgl. BaFin (2018), o. S., A. 10, in: bafin.de. 
399 Vgl. BDVM (2017), in: bdvm.de. 
400 BDVM (2017), in: bdvm.de. 
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so dar, als müsse praktisch jede Dienstleistung des Maklers für den Versicherer unter Beach-

tung des RDG betrachtet werden.401 Zum Urteil selbst empfindet JENSSEN gemäß eigener 

Aussage die angebliche Frage des Interessenkonfliktes vom BGH als unglücklich bewertet 

und der BDVM erachtet das Urteil für nicht korrekt.402  

Makler könnten, um weiter dieser Tätigkeit nachzugehen, den Status wechseln und den des 

Versicherungsvertreters annehmen, denn dieser ist Interessenvertreter des Versicherers.403 

Denn einem Versicherungsvertreter ist es laut eines Urteils aus 1979 erlaubt, im Sinne des 

Gesetzes Schäden für den Versicherer zu regulieren.404 „Hieran hat sich auch durch das 

Rechtsdienstleistungsgesetz nichts geändert.“405 Aufgrund der Tatsache, dass für erlaubte 

Rechtsdienstleistung Rechtskenntnisse der Haupttätigkeit nötig werden, kann es gemäß     

ROBOLD, SCHMITZ und BERTHOLD ebenfalls dazu kommen, dass diese Tätigkeit bei Ver-

sicherungsvertretern kritisch betrachtet wird. Weiterhin gehöre eine Tätigkeit für den Versiche-

rer nicht zu den Aufgaben eines Versicherungsmaklers. Ein weiterer Grund zum Verbot im 

Urteil, begründete sich im Interessenkonflikt aufgrund des Doppelrechtsverhältnisses des 

Maklers. Dieser existiert jedoch nicht beim Versicherungsvertreter, denn er steht im Lager des 

Versicherers.406 „Sicher dürfte sein, dass es zu diesem recht jungen Urteil noch weitere juristi-

sche Bewertungen geben wird.“407 Gemäß BEENKEN ist der Weg zur Abwicklung solcher 

Schäden zukünftig versperrt. Eine Folge daraus könnten teurere Haftpflichtprämien sein, weil 

die Regulierung durch den Versicherer kostenintensiver als die durch den Makler sein wird. 

Diese Folge trifft letztendlich den Versicherungsnehmer. Das steht jedoch weder im Interesse 

des Maklers noch des Versicherungsnehmers und so haben diese ebenfalls ein Interesse an 

einer sparsamen Regulierung.408 „In ihren Folgen nicht einschätzbar sind (…) Entscheidungen, 

die die Rechtsordnung abändern, ohne dass dies erkennbar gewollt ist.“409 So bildet dieses 

Urteil gemäß EVERS das Berufsbild des Maklers bedenklich weit fort. Der BGH beachtet das 

Dreiecksverhältnis von Versicherungsmakler, Versicherungsnehmer und Versicherer, die Kon-

sequenzen des Doppelrechtsverhältnisses und die Pflichten gegenüber dem Versicherer nicht. 

Weiterhin sind für ihn bei der Regulierung von Haftpflichtschäden keine Interessenkonflikte zu 

sehen und Regulierungen sollen schnell, wirtschaftlich und unbürokratisch erfolgen.410 „Nach 

der BGH-Entscheidung ist der Versicherungsmakler auf Gedeih und Verderben verpflichtet, 

 
401 Vgl. Jenssen (2018), in: bdvm.de. 
402 Jenssen (2018), in: bdvm.de. 
403 Vgl. Beenken und Sandkühler (2018), S. 241. 
404 Vgl. BGH, 2016, I ZR 107/14, S. 12, Rn. 21 (das Urteil aus 1979 ist nicht öffentlich zugänglich). 
405 OLG Stuttgart, Urteil vom 28.06.2017, 3 U 6/17, B, 3., a).  
406 Vgl. Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 89. 
407 Robold, Schmitz und Berthold (2017), S. 89. 
408 Vgl. Beenken (2016b), in: versicherungsmagazin.de. 
409 Evers (2016), in: versicherungsjournal.de. 
410 Vgl. Evers (2016), in: versicherungsjournal.de. 
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die Interessen des Versicherungsnehmers wahrzunehmen. Der Versicherungsmakler verliert 

dadurch seinen Status als Makler.“411 

Dieses Urteil wurde in den Experteninterviews thematisiert. Zum einem wurde die Frage ge-

stellt, wie die Experten grundsätzlich zu dem Urteil stehen und zum anderen, ob das bedeutet, 

dass die Schadenregulierung durch den Makler grundsätzlich oder nur im Bereich der Textil-

haftpflichtversicherung zu unterlassen ist. So antwortet Herr Sakrzewa, dass er das Urteil für 

falsch halte. Ein Makler kann für beide Seiten tätig sein. Ein Versicherer ist daran interessiert, 

wirtschaftlich zu arbeiten, nicht geringe Regulierungen zu leisten und das ist durch die Beauf-

tragung des Maklers mit der Schadenbearbeitung möglich. Leue & Nill habe alle Schadenre-

gulierungsvollmachten, auch die die Sachversicherungen betrafen, aufgrund dieses Urteils an 

die Versicherer zurückgegeben.412 Frau Dr. Koch empfindet das Urteil für korrekt. Es entstehen 

dabei Interessenkonflikte, und zwar in allen Sparten. Die Schadenregulierung ist eine originäre 

Aufgabe des Versicherers und nicht die des Maklers.413 Gemäß Herrn Michaelis dürfen Versi-

cherungsmakler bezüglich der Interessenkonflikte keine Schadenregulierung für den Versiche-

rer betreiben und das betrifft zudem die Sachsparten. Der Makler hat die Interessen seiner 

Kunden zu vertreten und darf keine Schadenregulierung für den Versicherer betreiben.414 

 
411 Evers (2016), in: versicherungsjournal.de. 
412 Vgl. Experteninterview mit Herrn Sakrzewa, Anhang Nr. 2, Frage 6. 
413 Vgl. Experteninterview mit Frau Dr. Koch, Anhang Nr. 4, Frage 9-10. 
414 Vgl. Experteninterview mit Herrn Michaelis, Anhang Nr. 3, Frage 8-9. 
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5 Anwendungsmöglichkeiten des Maklers zur 

Einhaltung der Pflichten, Vermeidung von Haftung und 

Umgehung von Grenzen  

5.1 Pflichten- und Haftungsmanagement 

Haftung lässt sich vermeiden, wenn Pflichten, Fehlerquellen und die Haftung als solches be-

kannt sind, folglich entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung dieser Pflichten sowie Vermei-

den von Fehlern getroffen und die Dienstleistungen auf einwandfreie Erfüllung ausgerichtet 

werden.415 Durch Kunden, die unzufrieden sind, steigt das Haftungs-, Kündigungs- sowie Re-

putationsrisiko, denn negative Erfahrungen verbreiten sich schneller als positive.416 Folgende 

Ziele sind daher für den Makler von großer Bedeutung: die Kundenzufriedenheit (Kapitel 4.1), 

das eigene Ansehen sowie die Leistungsqualität zu steigern, Haftung zu vermeiden und folg-

lich die Existenz abzusichern.417 Es ist ratsam für den Makler, Wege zu finden, um seine Ziele 

zu erreichen und gleichzeitig Schutzmaßnahmen für mögliche Haftungsfälle zu treffen, die 

nicht zum Kundenverlust führen.418 Daher sollten Makler ein effektives Haftungsmanagement 

betreiben.419 Vermeiden lässt sich Haftung gemäß SANDKÜHLER strategisch in mehreren 

Stufen: Erwartungshaltung des Kunden anpassen, Pflichtenmanagement, Organisation und 

Abwicklung, Dokumentation, Risikotransfer sowie Schutz des Privatvermögens.420  

Haftung kann durch eine intensive Kommunikation zwischen dem Makler und seinem Kunden 

vermieden werden.421 Dem Maklerkunden ist bewusst zu machen, was er erwarten darf; also 

was der Makler leistet und was nicht.422 Bezüglich der Erwartungshaltung des Kunden ist es 

ratsam, wenn der Makler seinem Kunden gegenüber keine übertriebenen Versprechen offe-

riert.423 Das Pflichtenmanagement kann im Maklervertrag geregelt werden. Wenn der Makler 

für einen Kunden vermittelnd tätig wird, so entsteht, auch ohne die Schriftform, ein Maklerver-

trag (Kapitel 3.2).424 Die gesetzlichen Pflichten (§§ 60, 61 VVG, Kapitel 3.4) sind nach 

ZINNERT dabei immer fixer Bestandteil und nicht frei verhandelbar. Ein Verzicht darauf bringt 

 
415 Vgl. Zinnert (2010b), S. 54. 
416 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 113. 
417 Vgl. Zinnert (2008), S. 16. 
418 Vgl. Zinnert und Günther (1997), S. 5-6. 
419 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 113. 
420 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89.  
421 Vgl. Zinnert und Günther (1997), S. 41. 
422 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 114. 
423 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89. 
424 Vgl. Sandkühler (2011), in: asscompact.de. 
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dem Makler nicht nur keine Vorteile, da er sich durch das Nichtvorhandensein eines schriftli-

chen Vertrages nicht den weitgehenden Pflichten und der strengen Haftung, die sich aus dem 

Gesetz und der Rechtsprechung ergeben, entziehen kann, sondern es bringt ihm den Nachteil, 

dass er auf zulässige Beschränkungen verzichtet.425 Um Transparenz über die Aufgaben- und 

Verantwortungsbereiche des Maklers zu schaffen und aus Haftungs- und Beweisgründen 

empfiehlt sich daher die Schriftform.426 Da für eine Haftung u. a. die Pflichtverletzung vorliegen 

muss (Kapitel 3.5), gehört es zum Pflichtenmanagement, dass der Makler mit seinem Kunden 

im Maklervertrag nur die Pflichten vereinbart, die er leisten kann, d. h. solche, in denen er 

ausreichend Erfahrung sowie Fachwissen mitbringt.427 Makler sollten sich bewusst machen, 

welches Wissen sie für die Schadenbearbeitungspflichten benötigen.428 Beschränken kann der 

Makler den Vertrag bezüglich Versicherungssparten, Zielgruppen und Märkten.429 Bei der Ge-

schäftsfeldbeschränkung reduziert der Makler seine Tätigkeit auf die Sparten, in denen er den 

hohen Anforderungen seines Berufsbilds gerecht wird.430 Bei der Anbieterbegrenzung kann 

der Makler z. B. ausländische Versicherungen ausgrenzen, da ihm die Sprachkenntnisse oder 

Kompetenzen in den ausländischen Bedingungswerken und Rechtsprechungen fehlen.431 Auf 

summenmäßige Haftungsbeschränkung und Verschuldensfreizeichnungen wird hier nicht ein-

gegangen. 

Gründe für fehlerhafte Dienstleistungen eines Maklers sind Nachlässigkeiten, nicht ausrei-

chende Kompetenzen, unerfahrene Mitarbeiter, Arbeits- und Zeitdruck, fehlende schriftliche 

Vereinbarungen mit dem Kunden etc..432 Bezüglich der Organisation und Abwicklung des 

Maklerbüros ist daher Folgendes zu beachten: Makler benötigen „(…) klare organisatorische 

Regeln und Prozesse, damit auch bei Erledigung von Teilaufgaben durch Mitarbeiter keine 

teuren Fehler auftreten.“433 Um fehlerfreie Dienstleistungen zu erbringen, sollten Mitarbeiter 

nach Spezialkenntnissen in entsprechenden Sparten eingesetzt werden, um ihre Pflichten er-

füllen zu können.434 Alle Personen, die in der Schadenbearbeitung tätig sind, sind für ihre Auf-

gaben zu qualifizieren und regelmäßig fortzubilden sowie auf ihre jeweilige Aufgabe ausrei-

chend vorzubereiten (Kapitel 2.1).435 Der Bürobetrieb muss funktions- und leistungsfähig sein, 

 
425 Vgl. Zinnert (2010a), S. 54 und Zinnert (2008), S. 121-122, 145-146. 
426 Vgl. Beenken (2019a), S. 416. 
427 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89 und Sandkühler (2011), in: asscompact.de.  
428 Vgl. Beenken (2019b), in: versicherungsjournal.de. 
429 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89. 
430 Vgl. Zinnert (2008), S. 466, 477, 499.  
431 Vgl. Zinnert (2008), S. 466, 479-484, 499.  
432 Vgl. Zinnert (2010b), S. V, 51. 
433 Beenken (2019b), in: versicherungsjournal.de. 
434 Vgl. Zinnert (2008), S. 503.  
435 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 116. 
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d. h. es muss eine moderne Bürotechnik- und -organisation sowie eine Einbindung an Infor-

mationssysteme gewährleistet sein.436 Die Abläufe im Büro des Maklers sind sinnvoll zu ge-

stalten und in regelmäßigen Abständen zu revidieren.437 Durch Standardisierung von Arbeits-

abläufen können gemäß BAUMANN, BEENKEN und SANDKÜHLER Fehlerquellen reduziert 

werden. Dafür können Arbeitsabläufe mit Hilfe von Checklisten analysiert und organisiert wer-

den. In den Bereich der Schadenaufnahme gehören Tätigkeiten wie: Deckungsprüfung (Kapi-

tel 2.2), Aufnahme notwendiger Informationen zum Schaden, Anzeige beim Versicherer, Prü-

fung, ob eine Besichtigung notwendig ist und Kontrollen, ob bestimmte Vorgänge erledigt 

sind.438 Risiken existieren in Form von Versäumen von Fristen, Verschreiben, Vergessen oder 

Verlegen.439 Makler haben ihre Kunden eigenständig auf Fristen hinzuweisen (Kapitel 4.3). Für 

diese Pflichterfüllung sind entsprechende organisatorische Maßnahmen nötig.440 Die Automa-

tisierung durch Maklerverarbeitungsprogramme empfiehlt sich aus wirtschaftlichen Gründen, 

zur Risikoreduzierung durch Dokumentation, Terminmanagement-/ Wiedervorlage- und Kun-

denkommunikations-Systeme sowie weniger fehleranfälligere Prozesse im Unternehmen.441 

Um bei der Schadenbearbeitung optimal aufgestellt zu sein, benötigt der Makler ein professi-

onelles Maklerverarbeitungsprogramm.442 Auf die Details und Unterschiede einzelner Mak-

lerverarbeitungsprogramme kann aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nicht eingegangen wer-

den.  

„Ein besonderes Risiko liegt für den Versicherungsmakler im Verhältnis zu seinem Kunden in 

der von der Rechtsprechung praktizierten Beweislastverteilung.“443 Die Dokumentation ist für 

den Makler wichtig, da er bei Auseinandersetzungen mit seinem Kunden gemäß Sachwalter-

urteil seine Pflichtenerfüllung nachweisen muss (Kapitel 3.1, 3.5).444 Gemeint ist hier nicht die 

gesetzliche Dokumentationspflicht, denn die betrifft die Tätigkeiten bei der Anbahnung von 

Verträgen und nicht die bei der Schadenabwicklung (Kapitel 3.4). Der Makler sollte die Doku-

mentation im eigenen Interesse umfassend durchführen und die Mitarbeiter ebenfalls dazu 

anweisen.445 In einer Dokumentation lassen sich z. B. komplette Arbeitsprozesse der Scha-

denabwicklung446, Verhandlungen und Ergebnisse447 sowie alle Bemühungen zur Aufklärung 

 
436 Vgl. Matusche (1993), S. 177.  
437 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89. 
438 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 117, 241, 243. 
439 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89. 
440 Vgl. Beenken (2018c), in: versicherungsjournal.de. 
441 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 244-246.  
442 Vgl. Vollmer (2016), in: asscompact.de. 
443 Matusche (1993), S. 215. 
444 Vgl. Zinnert (2008), S. 503, 515, 519, 523. 
445 Vgl. Matusche (1993), S. 177.  
446 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 113-114, 117-118. 
447 Vgl. Zinnert (2010b), S. 39. 
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und Beratung448 abbilden. Sie kann durch Gesprächs- und Telefonnotizen erfolgen.449 In gra-

vierenden Fällen sollte der Makler sich die Kenntnisnahme des Kunden abzeichnen lassen.450  

Auch wenn alle genannten Maßnahmen ausgeführt werden, verbleibt das Risiko, dass ein 

Haftungsfall eintritt.451 Daher ist zudem der Risikotransfer eine Maßnahme des Haftungsma-

nagements. Wie schon im Kapitel 2.1 aufgeführt, sind Versicherungsmakler zum Abschluss 

einer Berufshaftpflichtversicherung verpflichtet. Diese hat der Makler dauerhaft aufrechtzuer-

halten, da von ihrer Existenz die Gewerbeerlaubnis abhängt.452 Die Mindestversicherungs-

summe beträgt derzeit 1.276.000 € je Versicherungsfall und 1.919.000 € für alle Versiche-

rungsfälle im Jahr (§ 12 Absatz 2 VersVermV). Diese Summen reichen unter Umständen je-

doch nicht aus.453 Neben der Versicherungssumme ist darauf zu achten, dass in dem Versi-

cherungsvertrag die tatsächlichen Risiken des Versicherungsmaklers versichert gelten.454 Die 

zulässigen Ausschlüsse, wie beispielsweise bei wissentlicher Pflichtverletzung (§ 12 Absatz 5 

VersVermV), sind ebenfalls zu beachten. Meldet der Makler zu häufig Haftpflichtschäden zu 

dieser Versicherung, kann der Versicherungsschutz und folglich seine Existenz bedroht 

sein.455 Unzureichende Deckungen können ebenfalls existenzvernichtende Folgen haben.456 

In diesem Fall kann die Wahl der Rechtsform des Maklerunternehmens ausschlaggebend für 

den Schutz des Privatvermögens sein.457 Als Einzelkaufmann haftet der Makler immer unbe-

schränkt mit seinem Privatvermögen, daher ist es ratsam, eine Kapitalgesellschaft zu grün-

den.458 Zur Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen sind Betriebs- und Privatvermögen zu tren-

nen.459 Dazu sind GmbHs und AGs als juristische Personen ideal.460 Auf Details der Rechts-

formen kann aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nicht eingegangen werden.  

In den Experteninterviews wurden u. a. das Thema Haftungsvermeidung, der damit verbunde-

nen organisatorischen Maßnahmen und das Problem der Beweislast angesprochen. Weiterhin 

wurde die Frage gestellt, ob es theoretisch möglich wäre, die Schadenbearbeitungspflichten 

generell im Maklervertrag auszugrenzen; auch in Bezug auf die Mitwirkungspflicht im Scha-

denfall gemäß § 1a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 VVG i. V. m. § 59 Absatz 1 Satz 2 VVG. Gemäß 

 
448 Vgl. Matusche (1993), S. 177.  
449 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 118. 
450 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 118. 
451 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89. 
452 Vgl. Zinnert (2010b), S. XIII. 
453 Vgl. Zinnert (2008), S. 507.  
454 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89. 
455 Vgl. Baumann, Beenken und Sandkühler (2013), S. 113. 
456 Vgl. Sandkühler (2019b), S. 127. 
457 Vgl. Sandkühler (2019c), S. 89. 
458 Vgl. Matusche (1993), S. 178.  
459 Vgl. Zinnert (2008), S. 476.  
460 Vgl. Zinnert (2008), S. 476.  
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Herrn Michaelis hat der Makler, wie ein Rechtsanwalt, Fristen zu notieren und den Versiche-

rungsnehmer darüber zu informieren. Kurz vor Eintritt der Verjährung sind Maßnahmen zur 

Verjährungsunterbrechung zu veranlassen. Dafür sind eine Fristenkontrolle und ein -buch nö-

tig. Eine gute Dokumentation kann drohenden Haftungsansprüchen vorbeugen. Hier wird es 

ausreichend sein, Schadenunterlagen chronologisch zu sammeln und zu archivieren, damit 

Vorgänge reproduziert und nachvollzogen werden können. Der Makler muss seine Pflichter-

füllung und der Kunde die Pflichtverletzung beweisen. Bezüglich des Maklervertrages sind 

Haftungsbeschränkungen möglich, die nicht mit dem § 67 VVG oder der Kontrolle der Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGBs) kollidieren. Weiterhin könnte der Makler für leicht fahr-

lässige Pflichtverletzungen Haftungsbegrenzungen vereinbaren.461 Frau Dr. Koch hält es für 

eine gute Maßnahme Prozesse beispielsweise durch Textbausteine und Musterschreiben je 

Sparte zu optimieren. Vor allem in der Unfallversicherung gehören Hinweise auf die zu beach-

tenden Fristen dazu. Mitarbeiter werden grundsätzlich bezüglich des Themas Haftung sensi-

bilisiert. Um die Pflichtenerfüllung nachweisen zu können, sind alle Schriftstücke und Unterla-

gen zum Schaden aufzubewahren und z. B. E-Mails mit Lesebestätigung zu versenden, um 

die Kenntnis des Kunden zu dokumentieren. Theoretisch ist es möglich die Schadenbearbei-

tungspflicht auszuschließen, da der § 1a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 VVG abdingbar ist. Aber Frau 

Dr. Koch hält es nicht für sinnvoll.462 Herr Sakrzewa äußerte sich zu den Maßnahmen der 

Haftungsvermeidung wie folgt: Es werden Protokolle erstellt und für die Mitarbeiter finden ex-

terne und interne Schulungen statt. Weiterhin hält er es nicht für ratsam, die Schadenbearbei-

tungspflichten im Maklervertrag auszuschließen.463 

5.2 Gründung eines Assekuradeurs 

„Umwandlungen von Maklern in Assekuradeure sowie Gründungen werden immer häufiger.“464 

Das ist eine Folge des Verbotes der Schadenregulierung für Makler im Auftrag des Versiche-

rers.465 Die Ecclesia-Gruppe hat beispielsweise als unabhängiger Versicherungsmakler466 ei-

nen Assekuradeur als Versicherungsvertreter gegründet467. Dieser wurde bereits vor dem in 

Kapitel 4.5 zitierten BGH-Urteils aus 2016 im Jahre 2013 gegründet.468 Im Gesetz ist keine 

Legaldefinition für den Assekuradeur zu finden.469 Historisch betrachtet ist der Assekuradeur 

 
461 Vgl. Experteninterview mit Herrn Michaelis, Anhang Nr. 3, Fragen 5-7. 
462 Vgl. Experteninterview mit Frau Dr. Koch, Anhang Nr. 4, Fragen 5-7. 
463 Vgl. Experteninterview mit Herrn Sakrzewa, Anhang Nr. 2, Fragen 4-5. 
464 Meyer (2018), in: asscompact.de. 
465 Vgl. Meyer (2018), in: asscompact.de. 
466 Vgl. Ecclesia (o. J.), in: ecclesia.de.  
467 Vgl. AssCompact (2019), in: asscompact.de.  
468 Vgl. Online-Handelsregister (o. J.), in: online-handelsregister.de.  
469 Vgl. Meyer (2018), in: asscompact.de. 
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ein spezieller Mehrfachvertreter (Kapitel 2.1), der selbständig, hauptsächlich im Bereich der 

Transportversicherung tätig war.470 Heute ist er in Spezial-, Transport- und Sachversicherun-

gen mit umfangreichen Vollmachten tätig.471 Er zeichnet im eigenen Namen, aber für den Ver-

sicherer, Versicherungspolicen, reguliert Schäden und tritt teilweise dabei als Risikoträger 

auf.472 Durch diese Tätigkeiten ist „(…) schon fast von einer Interessenidentität mit dem Versi-

cherungsunternehmen auszugehen (…)“473. Er steht im Gegensatz zum Versicherungsmakler 

eindeutig im Lager der Versicherer.474 Seit Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie darf der As-

sekuradeur aufgrund des Polarisierungsprinzips nur noch als Vertreter und nicht mehr als Mak-

ler betrieben werden.475 „Die Haftungsverantwortung des Assecuradeurs ist daher mit der ei-

nes Mehrfachagenten mit Regulierungsbefugnis im Schadenfall gleichzustellen.“476 Erweckt er 

dem Kunden gegenüber jedoch den Anschein ein Makler zu sein, so haftet er wie ein Versi-

cherungsmakler (Kapitel 3.1).477 Dieses Outsourcing ist nach MEYER aufsichtsrechtlich durch 

die § 32 i. V. m. § 7 Nr. 2 VAG erlaubt. Eine schadenregulierende Tätigkeit des Assekuradeurs 

gehört als Nebenleistung zu seinem Berufsfeld und ist daher grundsätzlich erlaubt.478 Das OLG 

Stuttgart urteilte hier 2017 wie folgt: „Ein Assekuradeur kann Schadenersatzansprüche des 

Transportversicherers aus übergegangenem Recht des Versicherungsnehmers geltend ma-

chen, ohne hierfür einer Erlaubnis nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz zu bedürfen.“479 Das 

bezieht sich aber auf die Geltendmachung von Regressansprüchen in der Transportversiche-

rung und unklar ist nach MEYER, ob es sich noch um eine Nebenleistung handelt, wenn die 

von der Schadenregulierung betroffenen Verträge nicht durch den Assekuradeur vermittelt 

wurden. Bezüglich des Polarisierungsprinzips kann es zu Abgrenzungsproblemen kommen. 

Es existiert daher reichlich Konfliktpotenzial bezüglich der Zusammenarbeit von Maklern und 

Assekuradeuren. Es ist jedenfalls auf eine deutliche Trennung der Tätigkeitsfelder in perso-

neller und finanzieller Sicht zu achten.480 

In den Experteninterviews wurde danach gefragt, ob die zusätzliche Gründung eines Asse-

kuradeurs als Vertreter eine rechtskonforme Möglichkeit darstellt, wenn der Makler auf die 

Einnahmen der Schadenregulierung aus wirtschaftlichen Gründen nicht verzichten möchte. Es 

wurde weiterhin die Frage gestellt, wie die rechtlichen Firmenkonstellationen dafür aussehen 

 
470 Vgl. Lange, Robold und Berthold (2014), S. 14. 
471 Vgl. Wagner (2011), Assekuradeur, S. 45. 
472 Vgl. Fürstenwerth und Weiß (2001), Assekuradeur, S. 49. 
473 Beenken (2019a), S. 34. 
474 Vgl. Fürstenwerth und Weiß (2001), Assekuradeur, S. 49. 
475 Vgl. Beenken (2016a), S. 43-44. 
476 Michaelis (2012), S. 53. 
477 Vgl. Michaelis (2012), S. 53. 
478 Vgl. Meyer (2018), in: asscompact.de. 
479 OLG Stuttgart, Urteil vom 28.06.2017, 3 U 6/17, 1..  
480 Vgl. Meyer (2018), in: asscompact.de. 
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müssten und ob nicht ein latentes Risiko besteht, dass diese Konstellation durch ein Gericht 

untersagt wird. Herr Michaelis bestätigt, dass es aktuell üblich ist, dass Assekuradeure ge-

gründet werden, um als Interessenvertreter des Versicherers die Schadenbearbeitung für die-

sen auszuführen. Der Makler muss dann aber auf seine Bestände achten, denn die des Asse-

kuradeurs gehören den Versicherern. Trotz allem bleibt es ein „Umgehungsgeschäft“, welches 

„eigentlich“ nichtig ist. Formal werden aber Interessenkonflikte damit vermieden. Eine Alterna-

tive dazu wäre die Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten. Wird ein Assekuradeur von einem 

Makler gegründet, der ihn innerhalb einer Firmengruppe beherrscht, so ist es denkbar, dass 

das untersagt wird oder dieser nicht ins Register eingetragen wird. Arbeitet ein Sachbearbeiter 

gleichzeitig für den Makler und den Assekuradeur so ist es offensichtlich, dass es sich um eine 

Umgehung handelt. Ebenso stellt es sich dar, wenn entsprechende Absprachen bezüglich 

Umdeckungen von Verträgen mit dem Versicherer vorliegen.481 Frau Dr. Koch vertritt genauso 

wie Herr Michaelis die Auffassung, dass ein Assekuradeur, der als Makler zugelassen ist, nicht 

zulässig ist. Die erwähnte Konstellation, dass ein Makler innerhalb seiner Firmengruppe einen 

Assekuradeur gründet, hält sie für grenzwertig. Beide Parteien müssten strikt getrennt werden, 

aber sie rät grundsätzlich davon ab.482 Herr Sakrzewa hält die Gründung eines Assekuradeurs 

innerhalb einer Maklergruppe für eine legale Alternative.483  

 
481 Vgl. Experteninterview mit Herrn Michaelis, Anhang Nr. 3, Fragen 9-10. 
482 Vgl. Experteninterview mit Frau Dr. Koch, Anhang Nr. 4, Fragen 12-16. 
483 Vgl. Experteninterview mit Herr Sakrzewa, Anhang Nr. 2, Frage 7.  
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6 Fazit und Ausblick 

Schon das Sachwalterurteil teilte dem Versicherungsmakler Mitte der 80er-Jahre weitrei-

chende Pflichten als Sachwalter und Interessenvertreter seiner Kunden sowie eine strenge 

Haftung zu. Seit 2018 ist seine Mithilfe im Schadenfall im Gesetz (§ 1a VVG) verankert. Aber 

schon zuvor hat die Rechtsprechung ihm diese Aufgabe zugeteilt. Für die Schadenbearbei-

tungspflichten sind nach Ansicht der Verfasserin vor allem die aktuellen Urteile des BGH aus 

2016 (I ZR 107/14) und 2017 (I ZR 143/16) sowie des OLG Düsseldorf aus 2018 (4 U 47/17) 

von großer Relevanz und zeigen deutlich auf, wie weit die Schadenbearbeitungspflichten im 

Detail gehen. Der Makler hat im Moment der Wahrheit die Interessen seiner Kunden zu wahren 

und diesen bei der Regulierung behilflich zu sein. Dazu gehören eine sachkundige Beratung 

sowie Hinweise, wenn der Versicherungsschutz in Gefahr geraten könnte. Der Makler hat die 

Schadenmeldungen genau zu prüfen und dafür zu sorgen, dass diese rechtzeitig beim richti-

gen Versicherer angezeigt werden. Daher ist es wichtig, dass Schadenmeldungen bei Eingang 

sorgfältig geprüft und nicht nur weitergeleitet werden. Es ist darauf zu achten, dass alle Scha-

denpositionen, die dem Kunden zustehen, rechtzeitig geltend gemacht werden und die Scha-

denregulierung nachgehalten wird. Der Makler hat seine Schadenbearbeitungspflichten zu-

dem bei übernommenen Verträgen zu erfüllen. Das ist für die Verfasserin schon deshalb nach-

vollziehbar, da er in der Schaden- und Unfallversicherung fortlaufende Courtagen vom Versi-

cherer erhält. Muss ein Schadenfall zu einem Vorversicherer gemeldet werden und wurde die-

ser Vertrag nicht durch den Makler betreut, so hat er seinen Kunden zumindest darauf hinzu-

weisen, dass dieser den Schaden dort unverzüglich melden muss. Aufgrund der zitierten Ur-

teile ist es nach Meinung der Verfasserin ratsam, im Rahmen der erlaubten Rechtsdienst-

leistungen tendenziell eher eine Aufgabe mehr als zu wenig auszuführen, um eine Haftung zu 

vermeiden.  

Verletzt der Versicherungsmakler schuldhaft eine Schadenbearbeitungspflicht und ist das der 

Grund dafür, dass seinem Kunden ein Schaden entsteht, der nicht jenseits einer Wahrschein-

lichkeit liegt, so hat er für diesen Schaden aus seinem Maklervertrag bzw. nach § 280 BGB zu 

haften. Das gilt aber nur dann, sofern der Kunde Schadenersatzansprüche stellt und der Mak-

ler seine Pflichtenerfüllung nicht beweisen kann. Der Makler kann Haftungsfälle vermeiden, in 

dem er versucht seine Pflichten einzuhalten bzw. einzugrenzen. Für den Fall eines unberech-

tigten Anspruchs kann er sich absichern, in dem er dafür sorgt, dass er seine Pflichtenerfüllung 

nachweisen kann. Der Makler hat aus Gründen der Existenzsicherung auf einen ausreichen-

den Haftpflichtversicherungsschutz, der gegebenenfalls über den gesetzlich geforderten hin-

ausgeht, der Höhe und des Inhalts nach zu sorgen. Weiterhin ist die Wahl der Rechtsform 

hilfreich. Eine Kapitalgesellschaft kann das Privatvermögen des Maklers schützen. Den Mak-

lervertrag hat er aus Haftungs- und Transparenzgründen im eigenen Interesse schriftlich zu 

gestalten. Wenn die Schadenbearbeitungspflichten nicht im Maklervertrag ausgeschlossen 
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werden, so sind diese zu erfüllen. Einen Ausschluss hält die Verfasserin nicht für sinnvoll, denn 

der Kunde wird sich beim Vertragsabschluss eine Hilfe durch den Makler bei einem möglichen 

Schaden erhoffen. Kunden sind oft mit der Abwicklung von Schäden überfordert und der Mak-

ler ist ein Experte auf seinem Gebiet. Da liegt es nahe, dass er seinen Kunden in der Not 

unterstützt. Weiterhin ergeben sich dabei Chancen zur Kundenbindung. Eingrenzen sollte der 

Makler sein Anbieter- und Geschäftsfeld. Es ist ratsam, keine Geschäftsfelder oder Sparten 

zu bedienen, zu denen er und seine Mitarbeiter nicht ausreichende Kenntnisse besitzen. An-

sonsten droht die Gefahr, dass er seinen Kunden, vor allem im Schadenfall, nicht richtig un-

terstützen kann und Fehler passieren. Mangels fehlender Kenntnisse werden ihm die Details 

und Besonderheiten, die für den Schadenfall nötig sind, fehlen und er kann seinen Kunden 

folglich nicht auf bestimmte spartenspezifische Obliegenheiten und Ausschlussfristen hinwei-

sen oder prüfen, ob Versicherungsschutz besteht und zu welchen Verträgen, welche Schäden 

anzuzeigen sind. Und das sind u. a. seine Pflichten im Schadenfall. Der Makler sollte seinem 

Kunden keine Pflichten versprechen, die er nicht halten kann, um keine falsche Erwartungs-

haltung zu wecken.  

Mitarbeiter, die sich mit der Schadenbearbeitung befassen, sollten ihre Pflichten kennen. Auf 

die Kompetenzen dieser Mitarbeiter ist daher unbedingt zu achten. Schulungen können in dem 

Zuge mit der Weiterbildungspflicht verbunden werden und darüber hinaus erfolgen. Diese sind 

auf die jeweiligen Fachkenntnisse des Mitarbeiters abzustimmen und sollen diese erhalten. 

Mit Hilfe von standardisierten Vorgängen kann der Makler seine Pflichten kontrollieren. Der 

Anlage ist ein Leitfaden (Anhang 1) beigefügt, welcher aufzeigt was an einzelnen Stellen der 

Schadenbearbeitung zu beachten ist. Dieser kann mit EDV-Unterstützung und gezielt auf ein-

zelne Sparten sowie entsprechender Musterschreiben und Textbausteinen, die individuell an-

passbar sind, noch verbessert werden. Dabei ist darauf zu achten, sämtliche Vorgänge, wie 

Schriftwechsel, Telefonate, Belehrungen etc., im Schadenfall beweiskräftig zu dokumentieren. 

Die Mitarbeiter sind diesbezüglich anzuweisen. Der Makler hat seine Kunden regelmäßig auf 

sämtliche Fristen hinzuweisen, unabhängig davon, ob der Versicherer das schon getan hat 

und ob sein Kunde fachkompetent ist. Die Fristen sind nachzuhalten und Hinweise nicht zu 

früh und nicht zu spät zu geben. D. h. nicht mit so viel Zeitabstand, dass sie in Vergessenheit 

geraten, aber früh genug, dass der Kunde noch handeln kann. Ein Hinweis kurz nach der 

Schadenmeldung und wenige Monate vor Ablauf der Frist findet die Verfasserin für sinnvoll. 

Der Makler hat sich zu vergewissern, dass der Kunde von den Fristen Kenntnis genommen 

hat. Das kann durch Lesebestätigungen von E-Mails dokumentiert werden. Vor allem jene 

Fristen, bei deren Ablauf ein Verlust des Versicherungsschutzes droht, sind unbedingt nach-

zuhalten. Hier stellte sich die Verfasserin die Frage, ob diese Hinweispflichten so weit gehen, 

dass ein Makler bei jedem Schaden, der noch nicht final abgewickelt ist, auf die Regelverjäh-

rung hinweisen muss. Bezüglich dieses Hinweises sind unterschiedliche Meinungen von den 

Experten eingegangen. Die Verfasserin ist der Meinung, dass der Makler darauf hinweisen 
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sollte, da mit dem Verstreichen der Frist dem Kunden jede Chance genommen wird, noch 

Leistungen vom Versicherer zu erhalten. Daher ist dieser, wenn noch mit Ansprüchen zu rech-

nen ist darüber zu informieren. Das ist der Fall, wenn z. B. Reparatur- oder Wiederbeschaf-

fungsrechnungen ausstehen. Auf das Thema der Maklerverarbeitungsprogramme wurde auf-

grund des Umfangs nicht näher eingegangen. Hier wäre im Detail noch zu erforschen, inwie-

weit diese den Makler in Bezug auf die Einhaltung seiner Pflichten im Detail unterstützen kön-

nen und zukünftige Entwicklungen sind zu beobachten.   

Die Schadenbearbeitungspflichten sind nicht grenzenlos. Der Makler hat das RDG zu beach-

ten. Als Nebenleistung zur Haupttätigkeit dürfen Rechtsdienstleistungen ausgeführt werden, 

wenn sie dem Berufsbild entsprechen und keine Interessenkonflikte auslösen können. Daher 

ist die Schadenbearbeitung für den Kunden nach dem RDG grundsätzlich erlaubt. Wird eine 

Rechtsdienstleistung als Hauptleistung ausgeführt, so hat der Makler auf die beschränkte Er-

laubnis in der Gewerbeerlaubnis zu achten. Er könnte beispielsweise gegen ein gesondertes 

Entgelt Unternehmen bei Schadenfällen beraten. Wenn er sich hier bewähren kann, wäre das 

unter Umständen weiterhin ein Weg zur Neukundengewinnung. Diese Thematik wurde aber 

nicht weiter untersucht. Abzulehnen hat der Makler jedoch deutlich jede Unterstützung beim 

Versicherungsbetrug oder dessen Versuch sowie bei der Anspruchsdurchsetzung seiner Kun-

den gegenüber Dritten. Diese Tätigkeiten sind nicht zulässig und stellen Gesetzesverstöße 

dar. Weiterhin sind Konflikte mit dem Versicherer nicht förderlich für die weitere Zusammenar-

beit, denn das Vertrauen des Versicherers könnte bei Mithilfe zum Betrug nach Ansicht der 

Verfasserin in Mitleidenschaft gezogen werden und im schlimmsten Fall zur Beendigung der 

Zusammenarbeit führen. Ebenfalls hat der Makler von der Schadenregulierung für den Versi-

cherer Abstand zu nehmen. Auch wenn der BGH es offenlässt, wie sich das Maklerbild zu-

künftig wandeln könnte und dass die Schadenregulierung für den Versicherer zumindest im 

Bereich der Textilhaftpflichtversicherung verboten ist, so ist es fraglich, wie Richter bei anderen 

Sparten oder Branchen urteilen würden. Interessenkonflikte könnte ein Gericht nach Meinung 

der Verfasserin bei anderen Konstellationen aufgrund des Doppelrechtsverhältnisses eben-

falls ableiten. Weiterhin könnten in anderen Sparten (wie der Unfall- oder in Sachversicherun-

gen) Kenntnisse benötigt werden, die bei der Vermittlung nicht benötigt werden. Die Meinun-

gen der Experten sowie hier zitierten Literatur tendieren dahin, dass es grundsätzlich nicht 

mehr erlaubt ist.  

Für eine dauerhafte Bindung des Kunden an das Maklerunternehmen ist dessen Zufriedenheit 

besonders im Schadenfall wichtig. Der Makler hat seine Chancen zu nutzen und den Kunden 

an sich zu binden. Vor allem durch Profilierungsleistungen, wie z. B. Schadenmanagement, 

kann er Kundenbindung erreichen. Weiterhin hat er seinem Kunden ein Gefühl der Unterstüt-

zung und ein offenes Ohr für Beschwerden zu geben. Unterstützt der Makler seinen Kunden 

im Schadenfall mit Leistungen, die dieser nicht erwartet, so kann das zur Kundenzufriedenheit 

und -bindung und sogar zur Weiterempfehlung führen. Dabei hat er aber in erster Linie immer 
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seine Pflichten, die er auf jeden Fall zu erfüllen hat und für die er haftet, zudem die erwähnten 

Minimumleistungen und das RDG im Auge zu behalten. Durch ein kundenorientiertes Scha-

denmanagement könnte er seine Kunden im Schadenfall überraschen. Weiterhin hat er dafür 

ein entsprechendes Netzwerk von Handwerkern aufzubauen und benötigt entsprechende 

Fachkenntnisse. Durch Schadenmanagement bei Erstmaßnahmen, wie der Empfehlung von 

Unternehmen, die Leckageortungen oder Trocknungen bei Leitungswasserschäden etc. 

durchführen, kann der Makler seinem Kunden nicht nur einen Service bieten. Damit kann er 

seinen Kunden aktiv bei der Einhaltung seiner Rettungsobliegenheit unterstützen und ihn vor 

Folgen von Obliegenheitsverletzungen schützen. Damit werden Leistungskürzungen und folg-

lich Unzufriedenheiten vermieden. Bei umfangreicheren Schäden ist eine Vorortbesichtigung 

weiterhin eine empfehlenswerte Dienstleistung und eine Unterstützung des Kunden. Kunden-

zufriedenheit ist wichtig, da der Makler seinen Kunden bei Unzufriedenheit zu einem Wechsel 

des Versicherers raten muss. Unzufriedene Kunden können sich nach einem Schaden vom 

Versicherer trennen. Existiert hier das Risiko, dass diese Kunden nicht nur den Versicherer, 

sondern zudem den Makler wechseln? Festzustellen ist, ob diese Kunden die Enttäuschungen 

über einen Versicherer auf den Makler übertragen. Oder empfinden es Kunden als positiv, 

wenn zwar der Versicherer einen Schaden ablehnt, diese aber registrieren, dass der Makler 

sich gekümmert und alles ihm Mögliche versucht hat, seine Ansprüche rechtskonform durch-

zusetzen? Das konnte aufgrund des Umfangs im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wer-

den.  

Zum Thema Gründung eines Assekuradeurs gibt es kontroverse Meinungen. Sollte ein Makler 

diese Möglichkeit in Betracht ziehen, so hat er sich rechtlich abzusichern, die Konstellation 

des Maklers und des Assekuradeurs als Vertreter innerhalb seiner Firmengruppe deutlich zu 

differenzieren, die Unternehmen strikt personell, finanziell und organisatorisch zu trennen. Ein 

Makler darf gewerberechtlich nicht zugleich ein Versicherungsvertreter sein. Und schon der 

Eindruck, dass der Assekuradeur ein Makler sein könnte, kann dazu führen, dass er als Makler 

behandelt wird und die Zulassung wäre folglich nicht erlaubt. Weiterhin sind die diesbezügli-

chen Risiken mit den daraus zu generierenden Einnahmen im Rahmen eines Risikomanage-

ments abzuwägen. Kundeninteressen und das RDG sind zu beachten. Da das Berufsbild des 

Assekuradeurs sich in den Sparten der Spezial-, Transport- und Sachversicherung abbildet, 

stellt sich der Verfasserin die Frage, ob es nicht von diesem abweicht, wenn dieser Haftpflicht-

schäden, wie z. B. im Bereich der Textilhaftpflichtversicherung, reguliert. Das konnte nicht ab-

schließend geklärt werden, da dazu in der verwendeten Literatur oder Rechtsprechung keine 

Hinweise zu finden waren.  

Da das Maklerrecht dynamisch ist, haben Makler weitere Urteile bezüglich der Schadenbear-

beitungspflichten in der Zukunft unbedingt zu verfolgen, um Entwicklungen der kritschen 

Rechtsprechung bei ihrer täglichen Arbeit beachten zu können.  
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Die Schwierigkeit dieser Thesis stellte der Umfang dar. Die Verfasserin hat sich bewusst nicht 

auf eine bestimmte Sparte der Schaden- und Unfallversicherungen beschränkt, da die Urteile 

spartenübergreifend angewendet werden sollten. Die zitierten Urteile sind weiterhin teilweise 

noch recht jung, so dass zu diesen Themen in der Literatur wenig zu finden war. Da die Um-

setzung der IDD im Jahre 2018 erfolgte, sind diese Gesetze in der vorhandenen Literatur zum 

größten Teil unberücksichtigt, da sie zum Zeitpunkt der Verfassung noch nicht existent waren. 

Die Erstellung eines Leitfadens hätte sich einfacher dargestellt, wenn dieser für eine einzelne 

Sparte bzw. Schadenart und nicht generell für die Schaden- und Unfallversicherungen erstellt 

worden wäre. Dafür hätte die Verfasserin näher auf eine einzelne Sparte eingehen müssen, 

welches jedoch aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nicht möglich war.  
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Leitfaden zur Einhaltung von  
Schadenbearbeitungspflichten  

(spartenübergreifend): 
  (*) 

Deckungsprüfung:  

Versicherungs- Existiert ein Versicherungsvertrag, der den Schaden    

vertrag? grundsätzlich abdecken würde (im Maklerbestand)?    

Falls ja, sind folgende Prüfungen nötig: 

Fällt der Schaden bei  Hier können spartenbezogene Checklisten erarbeitet    

genauer Prüfung  werden. Grundsätzlich ist zu prüfen, ob der entstan-   

unter den Versicher- dene Schaden in den Versicherungsschutz fällt    

ungsschutz? (primäre Risikoabgrenzungen, sekundäre und   

  tertiäre Risikobegrenzungen prüfen)   

Versicherungs-  Ist der Versicherungsnehmer betroffen oder muss    

nehmer  geprüft werden, ob andere Personen mitversichert   

  sind?     

Schadentag  Fällt der Schadentag in den versicherten Zeitraum?   

bzw.  Muss ein Vorversicherer informiert werden?    

Schadenzeitraum Wurde der Vorvertrag vom Makler betreut?   

  Falls nicht: Hinweis an den Kunden   

Wurde die Prämie Falls nein, Hinweis an den Kunden   

bezahlt?     (Bei Prämieninkasso durch den Makler direkt oder  x 

(§§ 37, 38 VVG)  automatisch prüfbar; ansonsten den Kunden fragen)   

Rechtzeitige Wurde der Schaden rechtzeitig angezeigt?    

Schadenmeldung:  Falls nicht, ist der Kunde (auch bezüglich zukünf-   

(§§ 30, 104 VVG) tiger Schäden) zu belehren   

spartenbezogene Besonderheiten / Obliegenheiten / Fristen / 
Belehrungen: in Schriftform aus Beweisgründen:  

Rettungsobliegen- Hinweis an VN (ausgenommen: Unfallschäden)   

heit  (optional: Empfehlung von Handwerkern)   

Welche spartenspe- Hier machen spartenspezifische Leitfäden und    

zifischen Obliegen- Mustertexte Sinn, um an alles Relevante    

Heiten etc. bestehen? zu denken und Wiedervorlagetermine sind zu setzen:    

z. B.: Zudem: Schadenmanagement anbieten     

Einbruch-Diebstahl: polizeiliche Anzeigepflicht, Stehlgutliste etc.  x 

Unfall: z. B. bei möglicher Invalidität: VN auf Fristen zur    x 

  ärztlichen Feststellung sowie Geltendmachung     

  hinweisen und daran erinnern      

Schadenmeldung beim Versicherer:   

Schaden unverzüglich melden und dieses beweiskräftig dokumentieren  
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Weitere Bearbeitung des Schadens:  

Schadenhöhe Belege anfordern und die Schadenhöhe ermitteln.  x 

  Muss ein Sachverständiger eingeschaltet werden?    

  Dieses ist ggf. mit dem Versicherer abstimmen.   

  Möchte der Makler den Schaden besichtigen?    

Notwendige Unter- VN darüber informieren. Auch hier macht es Sinn   

lagen bzw. Informa- Mustertexte vorzuformulieren und individuell anzu- x 

tionen beim VN an- passen, um nichts zu vergessen und   

fordern  nach Prüfung an den Versicherer zu senden   

Regulierung Prüfen, ob alle notwendigen Schadenpositionen    

  geltend gemacht wurden.   

  Beim Versicherer die Regulierung nachhalten  x 

  und der Höhe nach prüfen.    

Schäden, die noch  VN rechtzeitig auf die Verjährung und -sfrist  x 

nicht erledigt sind  (§ 195, 199 BGB und § 15 VVG) hinweisen   

Tätigkeiten nach Abschluss des Schadens:   

Wenn der Kunde unzufrieden ist, diesen auf die Kündigungsmöglichkeiten x 

(§ 92, 104 VVG) hinweisen und ihm zu einem Versichererwechsel raten    

(*): Wiedervorlagetermin/e setzen     

    
Die Angaben werden aus Platzgründen z. T. stichwortartig gemacht.   
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Telefonisches Experteninterview mit  

Herrn Rechtsanwalt Frank Sakrzewa,  

Leiter LN-Schaden / Rechtsschutz, 

Leue & Nill GmbH & Co. KG,  

Internationaler Versicherungsmakler, Dortmund, 

vom 16.01.2020 

(sowie anschließende Verschriftlichung) 

 

1. Wie weit gehen Ihrer Meinung nach die Aufklärungs- und Hinweispflichten des Maklers 

gegenüber seinem Kunden im Schadenfall? Gehen diese über den Hinweis auf Oblie-

genheitsverletzungen und deren Folgen etc. hinaus? Müsste ein Makler seinen Kunden 

beispielsweise auch auf die Regelverjährung bei jedem Schadenfall hinweisen, der 

kurz vor Ablauf dieser Frist noch nicht abschließend reguliert wurde, da der Kunde 

Unterlagen/Informationen, die vom Makler/Versicherer angefordert wurden, noch nicht 

eingereicht hat (z. B. dann, wenn eine Neuanschaffung beim Sachschaden noch nicht 

nachgewiesen und vorab der Zeitwert entschädigt wurde)?  

Antwort: Wenn der Versicherer auf Fristen hinweist, laufen die Schreiben in der 

Regel über den Schreibtisch des Maklers, welche der Makler dann weiterleitet. 

Damit erfüllt er seine Pflichten. Sind Hinweise nicht deutlich, dann erfolgt eine 

eigene Belehrung. Auf Verjährungsfristen wird im Hause Leue & Nill separat hin-

gewiesen.  

 

2. Reicht es, wenn der Makler seinen Kunden auf Fristabläufe einmalig hinweist oder 

muss er das wiederholt tun? Und sollte der Hinweis auf einen Fristablauf mit viel Vor-

lauf an den Kunden erfolgen oder einige Wochen vor Ablauf der Frist? 

Antwort: Bei Leue & Nill wird einmal am Anfang und dann drei Monate vor Ablauf 

auf Fristen hingewiesen.  

 

3. Gehört ein Schadenmanagement in Form von Beauftragung von Handwerkern etc. zu 

den Pflichten des Maklers oder stellt das eine zusätzliche Dienstleistung dar, die ge-

gebenenfalls im Maklervertrag vereinbart werden müsste? 

Antwort: Leue & Nill legt dem Maklervertrag einen Anhang bei, der einen  

Leistungskatalog beinhaltet. Schadenmanagement-Dienstleistungen beinhaltet 

dieser nicht. Die gehören dort nicht herein. Bei Großschäden leisten die Regu-

lierer das aber trotzdem und bei anderen Schäden auf Anfrage der Kunden eben-

falls.  
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4. Welche Maßnahmen können Makler Ihrer Meinung einleiten, um die Pflichten im Scha-

denfall einzuhalten und eine Haftung zu vermeiden? Welche organisatorischen Maß-

nahmen wären sinnvoll und effektiv? Wie könnte ein Makler für den Fall, dass doch 

einmal ein Haftungsfall eintritt, vorsorgen, damit er seiner Beweislast nachkommen 

kann, dass er seine Pflichten im Schadenfall erfüllt hat? Reichen hier Kopien von 

Schriftwechsel/E-Mails, Telefonnotizen, Gesprächsprotokollen usw. aus?  

Antwort: Es werden hausinterne und externe Schulungen durchgeführt. Weiter-

hin werden Protokolle erstellt.  

 

5. Kann ein Makler seine Pflichten im Schadenfall gegenüber seinem Kunden im Makler-

vertrag einschränken und wenn ja, in welcher Art und Weise sowie in welchem Umfang 

wäre das möglich? Kann ein Makler auch nach Einführung des § 1a Absatz 1 Satz 2 

Nr. 4 VVG die Schadenbearbeitung für seine Kunden im Maklervertrag explizit aus-

schließen?   

Antwort: Leue & Nill macht das nicht. Es soll Makler geben (vor allem kleine) die 

dieses tun, aber er hält davon nichts.  

 

6. Der BGH hat die Schadenregulierung für den Versicherer bei Haftpflichtschäden in der 

Textilbranche verboten. Betrifft das Ihrer Meinung nach nur die Textilbranche? Gibt es 

nicht auch in anderen Branchen Interessenkonflikte? Betrifft dies zudem nicht weiterhin 

andere Versicherungssparten? Ergeben sich im Bereich der Sachversicherung nicht 

ebenfalls Interessenkonflikte, wenn ein Makler Schäden für den Versicherer an seinen 

Kunden reguliert? 

Antwort. Er hält das Urteil für falsch. Der Makler kann für beide Seiten tätig sein. 

Zudem will ein Versicherer nicht möglichst wenig zahlen, sondern wirtschaftlich 

arbeiten. Das kann er durch Outsourcing, in dem er den Makler damit beauftragt, 

tun. Leue & Nill hat ihre Regulierungsvollmachten komplett an die Versicherer 

zurückgegeben. Die Vollmachten betrafen auch Sachsparten.  

 

7. Stellt es in Ihren Augen eine rechtskonforme Möglichkeit dar, wenn ein Maklerunter-

nehmen zusätzlich einen Assekuradeur gründet und über diesen die Schäden regulie-

ren lässt?  

Antwort: Die Gründung eines Assekuradeurs hält er für eine legale Alternative, 

von der Leue & Nill aber keinen Gebrauch macht.  
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Experteninterview mit  

Herrn Stephan Michaelis,  

Fachanwalt für Versicherungsrecht und  

Fachanwalt für Handels- und Gewerberecht, 

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft,  

Honorat-Dozent der Humboldt-Universität in Berlin 

für den Bereich (Privat-)Versicherungsrecht,  

Autor und Referent,  

vom 16.01.2020  

(per E-Mail)  

 

1. Wie weit gehen Ihrer Meinung nach die Aufklärungs- und Hinweispflichten des Maklers 

gegenüber seinem Kunden im Schadenfall?  

Antwort: Herr Michaelis nannte das Urteil „Stress mit der Ex“. Obwohl die ehe-

malige Mitarbeiterin die gleiche Sachkunde wie der Makler hatte, wurde der Ver-

sicherungsmakler verurteilt, weil er nicht auf die AUB-Ausschlussfristen nach 

Eintritt eines Schadenfalles hingewiesen hat. Er ist mit diesem Urteil nicht sehr 

glücklich. Auch sein Kollege Herr Rechtsanwalt Timmermann hat eine Veröffent-

lichung zu diesem Thema veranlasst. 

 

Der BGH geht aber offensichtlich davon aus, dass extrem weitreichende Aufklä-

rung und Beratungspflichten bestehen. Der Versicherungsmakler muss quasi 

schützend für den Versicherungsnehmer tätig werden und den Kunden regelmä-

ßig informieren und warnen, dass keine rechtlichen Ansprüche (auf Versiche-

rungsleistung) verloren gehen können. Obwohl also der Kunde die gleiche Sach-

kenntnis hat, muss der Makler rechtzeitig tätig werden. Er muss alles tun, um 

einen etwaigen Rechtsnachteil beim Kunden zu vermeiden. Also muss er war-

nen, wenn Ansprüche zu verjähren drohen! 

 

2. Gehen diese über den Hinweis auf Obliegenheitsverletzungen und deren Folgen etc. 

hinaus? Müsste ein Makler seinen Kunden beispielsweise auf die Regelverjährung bei 

jedem Schadenfall hinweisen, der kurz vor Ablauf dieser Frist noch nicht abschließend 

reguliert wurde, da der Kunde Unterlagen/Informationen, die vom Makler/Versicherer 

angefordert wurden, noch nicht eingereicht hat (z. B. dann, wenn eine Neuanschaffung 

beim Sachschaden noch nicht nachgewiesen und vorab der Zeitwert entschädigt 

wurde)?  
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Antwort: Hinsichtlich der Fristen würde er sich immer an der zuvor genannten 

Entscheidung des Bundesgerichtshofes orientieren. Dies gilt nicht nur für Aus-

schlussfristen, sondern auch für Fristen im Rahmen von zu beachtenden Oblie-

genheiten. Es gilt für sämtliche Verjährungsfragen. Gerade auf eine Regelverjäh-

rung sollte daher der Kunde hingewiesen werden, wenn dies erforderlich er-

scheint. 

(siehe auch Antwort zu Frage 1) 

Seine Kanzlei hat auf der Seite app-riori.de eine Fristenliste hinterlegt, damit der 

Versicherungsmakler die gängigen in Betracht kommenden Fristen ermitteln und 

seinen Kunden rechtzeitig informieren kann. Auf sämtliche drohende Rechts-

nachteile ist der Kunde rechtzeitig hinzuweisen. 

 

3. Reicht es, wenn der Makler seinen Kunden auf Fristabläufe einmalig hinweist oder 

muss er das wiederholt tun? Und sollte der Hinweis auf einen Fristablauf mit viel Vor-

lauf an den Kunden erfolgen oder einige Wochen vor Ablauf der Frist? Oder ist das 

irrelevant, wann der Hinweis erfolgt?  

Antwort: Herr Prof. Schwintowski hat auch die BGH-Entscheidung einmal analy-

siert und aufgegriffen. Es wird nicht langen, den Kunden nur einmalig auf Frist-

abläufe hinzuweisen. Er muss wiederum selbst auswählen, zu welchem Zeit-

punkt ein Hinweis erforderlich ist, damit rechtzeitig drohende Verluste von An-

sprüchen verhindert werden können. 

 

Es genügt also nicht, einmalig auf diese Frist hinzuweisen. Es ist wohl vielmehr 

erforderlich, den Vorgang unter Kontrolle zu halten und rechtzeitig vor Fristab-

lauf den Kunden nochmals zu warnen. 

 

Voraussichtlich wird die Rechtsprechung einen angemessenen zeitlichen Zu-

sammenhang zwischen der erforderlichen Warnung und dem Fristablauf verlan-

gen. Es darf weder zu früh, noch zu spät sein. 

 

4. Gehört ein Schadenmanagement in Form von Beauftragung von Sanierungsfirmen im 

Brand- oder Leitungswasserschadenfall etc. zu den Pflichten des Maklers oder stellt 

das eine zusätzliche Dienstleistung dar, die gegebenenfalls im Maklervertrag verein-

bart werden müsste? 

Antwort: Er persönlich sieht es nicht so, dass weitere externe Hilfe zu einem 

Schadenmanagement gehört, welches man vom Versicherungsmakler erwarten 
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darf. Erwarten darf man nur, dass man eine Schadenanzeige zugeschickt be-

kommt und der Kontakt zum Versicherer hergestellt wird. Dies ist, glaube er, der 

Normalfall, der als „Unterstützung im Schadenfall“ bezeichnet wird. 

 

Zusätzliche Dienstleistungen kann der Versicherungsmakler selbstverständlich 

gerne anbieten und aus seiner Sicht sich honorieren lassen. Zur Honorierung 

können verschiedene Möglichkeiten gewählt werden. Der Kunde muss nur damit 

einverstanden sein. 

 

Der Versicherungsmakler kann also eine Vergütung in Form von 

- einer prozentualen Beteiligung der Entschädigungsleistungen 

  (zum Beispiel 4 %), 

- einer angemessenen Abwicklungspauschale als Festbetrag, 

- einer Stunden-Honorarvereinbarung je nach Umfang der Begleitung 

erhalten. 

 

Es ist aus seiner Sicht also zulässig, dass zusätzliche Dienstleistungen dann 

auch vergütet werden dürfen. Diese Dienstleistungen muss der Versicherungs-

makler dann mit einer Umsatzsteuer in Rechnung stellen, oder sich von der 

Kleinunternehmerregelung befreien lassen. Auf jeden Fall ist es eine umsatz-

steuerpflichtige Tätigkeit. 

 

5. Welche Maßnahmen können Makler Ihrer Meinung nach einleiten, um die Pflichten im 

Schadenfall einzuhalten und eine Haftung zu vermeiden? Welche organisatorischen 

Maßnahmen wären sinnvoll und effektiv?  

Antwort: Der Versicherungsmakler muss die Schadenunterstützung so ab- 

wickeln, wie es ein Rechtsanwalt vornehmen würde. Dem entsprechend müssen 

die Fristen notiert werden. Es werden auch noch entsprechende Vor-Fristen no-

tiert. Zu diesen Vor-Fristen erfolgen dann die Informationen an die Beteiligten 

(VN). 

 

Spätestens kurz vor Fristeintritt müssen Verjährungsunterbrechungsmaßnah-

men veranlasst werden. 

 

Also eine Fristenkontrolle und ein Fristenbuch sind zwingend erforderliche Maß-

nahmen, die ein Versicherungsmakler (wie ein Rechtsanwalt) umsetzen sollte, 

wenn er Schadenregulierung betreibt. 
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6. Kann ein Makler seine Pflichten im Schadenfall gegenüber seinem Kunden im Makler-

vertrag einschränken und wenn ja, in welcher Art und Weise sowie in welchem Umfang 

wäre das möglich? Kann ein Makler nach Einführung des § 1a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 

VVG die Schadenbearbeitung für seine Kunden im Maklervertrag überhaupt explizit 

ausschließen?   

Antwort: Grundsätzlich ist es möglich Haftungsbeschränkungen zu vereinbaren. 

Dem steht lediglich die Regelung des § 67 VVG entgegen und die AGB Kontrolle. 

 

Wenn aber der Versicherungsmakler Pflichten im Schadenfall übernimmt, gibt es 

hier keine gesetzlichen Einschränkungen. Eine haftungsbegründende Regelung 

könnte im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gestaltet werden. Seines Er-

achtens sollte eine Haftungsbegrenzung der Höhe nach auf ca. 2 Millionen ver-

einbart werden, allerdings gilt diese Haftungsbegrenzung nur für den Fall leicht 

fahrlässiger Pflichtverletzungen. In den AGBs ist eine Einschränkung von grob 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzungen leider nicht möglich. 

 

Sollte aber eine Schadenregulierungsvereinbarung individuell getroffen werden, 

dann wäre natürlich auch eine Einschränkung auf grob fahrlässige Pflichtverlet-

zungen vorstellbar. Das Dokument darf jedoch nicht gleichlautend mehrfach ver-

wendet werden. Sonst wird es sich wiederum um allgemeine Geschäftsbedin-

gungen handeln. 

 

7. Wie könnte ein Makler für den Fall, dass doch einmal ein Haftungsfall eintritt, vorsor-

gen, damit er seiner Beweislast nachkommen kann, dass er seine Pflichten im Scha-

denfall erfüllt hat? Reichen hier Kopien von Schriftwechsel/E-Mails, Telefonnotizen, 

Gesprächsprotokollen usw. aus?  

Antwort: Eine Vorbeugung für drohende Haftungsansprüche ist natürlich durch-

weg eine gute Dokumentation. Auch hier ist es sicherlich ausreichend, wenn die 

Unterlagen, die im Schadenfall genutzt wurden, chronologisch gesammelt und 

archiviert werden. Insofern ist eine Reproduktion der Vorgänge sicherlich nach-

vollziehbar und umsetzbar. Der Versicherungsmakler muss nur plausibel darle-

gen, dass er alles richtig gemacht hat. Eine etwaige Pflichtverletzung, dass der 

Versicherungsmakler etwas falsch gemacht hätte, müsste nach wie vor der 

Kunde beweisen. 

 

8. Der BGH hat die Schadenregulierung für den Versicherer bei Haftpflichtschäden in der 

Textilbranche verboten. Betrifft das Ihrer Meinung nach nur die Textilbranche? Gibt es 

nicht weiterhin in anderen Branchen Interessenkonflikte?  
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Antwort: Das Versteegen-Urteil gilt für alle Versicherungsmakler und nicht nur 

für Textil-Reinigungsfirmen. Ein Versicherungsmakler darf wegen einer mögli-

chen Interessenkollision keine Schadenregulierung betreiben. Weder gegenüber 

dem Versicherungsnehmer selbst, noch gegenüber Dritten. Hier besteht eine zu 

große Gefahr der Interessenkollision. 

 

Die Grundsätze dieser Entscheidung treffen also sämtliche Branchen. 

 

9. Betrifft dies zudem nicht ebenfalls andere Versicherungssparten? Ergeben sich im Be-

reich der Sachversicherung nicht weiterhin Interessenkonflikte, wenn ein Makler Schä-

den für den Versicherer an seinen Kunden reguliert und könnte das nicht die Makler-

Kunden-Beziehung schädigen, wenn beispielsweise ein Sachschaden durch den Mak-

ler abgelehnt wird, da kein Versicherungsschutz für diesen besteht? 

Antwort: Auch im Bereich der Sachversicherungen gelten die gleichen Grund-

sätze. Eine Interessenkollision ist zu vermeiden. Es entspricht schon einer ural-

ten Rechtsprechung (Bereich KFZ), dass ein Versicherungsmakler nicht berech-

tigt ist, gegenüber Dritten tätig zu werden. Also zum Beispiel gegenüber den Ge-

schädigten. Der Versicherungsmakler hat die Aufgabe und Verpflichtung die In-

teressen seines Kunden gegenüber dem Versicherer zu vertreten. Nur in diesem 

Rechtsverhältnis ist eben die rechtliche Beratung als Nebenleistung gestattet. 

Ansonsten stellt diese gemäß § 5 RDG ein Verbot dar. 

 

Also auch im Bereich der Sachversicherungen darf ein Versicherungsmakler 

keine Schadenregulierung betreiben. Nur für seinen Kunden gegenüber dem Ver-

sicherer. In diesem Rahmen ist die Schadenregulierung selbstverständlich zu-

lässig. 

 

10. Gesetz den Fall ein Makler möchte aus wirtschaftlichen Gründen nicht darauf verzich-

ten, die Schadenregulierung für den Versicherer zu übernehmen. Stellt es in Ihren Au-

gen eine rechtskonforme Möglichkeit dar, wenn ein Maklerunternehmen zusätzlich ei-

nen Assekuradeur gründet und über diesen die Schäden regulieren lässt? Betrifft das 

nicht das Polarisierungsprinzip?  

Antwort: Natürlich ist es im Moment eher üblich, dass ein Assekuradeur gegrün-

det wird und dieser als Interessenvertreter des Versicherers die Schadenregulie-

rung übernimmt. Der Makler muss aber genau aufpassen, was er mit seinen Be-

ständen macht. Denn die Bestände eines Assekuradeurs gehören eigentlich dem 

Versicherer. Freiwillig will also ein Makler seine guten Bestände sicherlich nicht 
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auf einen Versicherer übertragen. Dies muss vernünftig vertraglich geregelt wer-

den. 

 

Alles in allem bleibt es natürlich ein „Umgehungsgeschäft“, welches „eigentlich“ 

nach den gesetzlichen Regelungen nichtig ist. Formal ist es aber eine Möglich-

keit, wie die ansonsten bestehende Interessenkollision vermieden werden 

könnte. Auch andere Modelle wären denkbar, zum Beispiel die Zusammenarbeit 

mit einem Rechtsanwalt. Die meisten haben sich jedoch für den Weg entschlos-

sen, einen zusätzlichen Assekuradeur zu gründen. 

 

11. Wenn der Makler zusätzlich einen Assekuradeur gründen sollte, hat er dann nicht auf 

strikte Geschäftstrennung von Mitarbeitern und Räumlichkeiten zu achten? Und wie 

stellt es sich dar, wenn der Maklerkunde einen Maklervertrag mit dem Makler hat, der 

Makler den Vertrag über den Assekuradeur vermittelt und diesen die Schäden regulie-

ren lässt? Bleibt der Bestand dann nicht beim Makler? Besteht aufgrund des von Ihnen 

angesprochenen Umgehungsgeschäftes nicht ein latentes Risiko, dass ein Gericht 

diese Vorgehensweise ebenfalls verbietet?  

Antwort: Theoretisch ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass ein solches Ge-

schäftsmodell untersagt wird. 

 

Das OLG Brandenburg hatte, glaubt er, geurteilt, dass eine Zulassung eines Ver-

sicherungsberaters nicht erlaubt ist, wenn der Versicherungsmakler diesen 

gründet. So könnte es theoretisch auch sein, dass ein Assekuradeur nicht in das 

Register eingetragen wird, wenn dieser von einem Versicherungsmakler be-

herrscht wird. Hierzu gibt es aber noch keine Rechtsprechung. 

 

Arbeitet ein Sachbearbeiter für beide Firmen, so ist es offensichtlich, dass hier 

die zweite Firma nur zur Umgehung für die Schadenregulierung geschaffen 

wurde. Die mögliche Interessenkollision ist einfach durch den gleichen Sachbe-

arbeiter sehr nahe liegend. 

 

Vertraglich muss geregelt sein, dass der Bestand jederzeit umgedeckt werden 

kann und der Versicherer keine wettbewerbsrechtlichen oder handelsrechtlichen 

Ansprüche erhebt. Aber auch derartige vertragliche Regelungen sind natürlich 

ein Indiz, dass die zweite Firma nur zur Vermeidung der Interessenkollision ge-

gründet wurde. 
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Persönliches Experteninterview mit  

Frau Dr. Rebecca Julia Koch,  

Geschäftsführerin, 

Kleist Versicherungsmakler GmbH, Münster, 

vom 22.01.2020 in Münster 

(sowie anschließende Verschriftlichung) 

 

1. Wie weit gehen Ihrer Meinung nach die Aufklärungs- und Hinweispflichten des Maklers 

gegenüber seinem Kunden im Schadenfall? Gehen diese über den Hinweis auf Oblie-

genheitsverletzungen und deren Folgen etc. hinaus? Müsste ein Makler seinen Kunden 

beispielsweise weiterhin auf die Regelverjährung bei jedem Schadenfall hinweisen, der 

kurz vor Ablauf dieser Frist noch nicht abschließend reguliert wurde, da der Versiche-

rungsnehmer Unterlagen/Informationen, die vom Makler oder Versicherer angefordert 

wurden, noch nicht eingereicht hat (z. B. dann, wenn eine Neuanschaffung beim Sach-

schaden noch nicht nachgewiesen und vorab der Zeitwert entschädigt wurde)?  

Antwort: Diese Pflichten gehen nicht über den Hinweis auf Obliegenheiten hin-

aus. Weiterhin werden im Rahmen der Aufklärungspflicht normale Erinnerungen 

an den Kunden zur Erledigung gemacht. Aber es erfolgt kein Hinweis auf die 

Regelverjährung. 

 

Der Makler moderiert zwischen Kunde und Versicherer.  

 

2. Reicht es, wenn der Makler seinen Kunden auf Fristabläufe einmalig hinweist oder 

muss er das wiederholt tun? Und sollte der Hinweis auf einen Fristablauf mit viel Vor-

lauf an den Kunden erfolgen oder einige Wochen vor Ablauf der Frist? Oder ist das 

irrelevant, wann der Hinweis erfolgt? 

Antwort: Einmal mit ausreichendem Vorlauf ist ausreichend, damit der Kunde 

noch reagieren kann. Der Hinweis sollte aber auch nicht zu früh erfolgen.  

 

Es ist relevant und wichtig, dass der Kunde diesen zur Kenntnis genommen hat 

 

3. Gehört ein Schadenmanagement in Form von Beauftragung von Sanierungsfirmen im 

Brand- oder Leitungswasserschadenfall etc. zu den Pflichten des Maklers oder stellt 

das eine zusätzliche Dienstleistung dar? Müsste oder sollte der Makler diese Tätigkeit 

explizit im Maklervertrag vereinbaren? 

Und halten sie das Schadenmanagement für ein effektives Kundenbindungsinstru-

ment?  
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Antwort: Schadenmanagement ist keine der Urpflichten. Ob es eine Pflicht ist, 

kommt auf den Maklervertrag an. 

 

Ja, Schadenmanagement ist ein effektives Kundenbindungsinstrument.  

 

4. Halten Sie die Schadenbearbeitung durch den Makler generell für ein gutes Instrument 

der Kundenbindung? Was kann ein Makler tun, um seinen Kunden im Schadenfall en-

ger an sich zu binden? 

Antwort: Ja, die Schadenbearbeitung durch den Makler ist ein gutes Kundenbin-

dungsinstrument. 

 

5. Was können Makler Ihrer Meinung nach machen, um die Pflichten im Schadenfall ein-

zuhalten und eine Haftung zu vermeiden? Welche organisatorischen Maßnahmen wä-

ren sinnvoll und effektiv? Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend?  

Antwort: Prozesse können z. B. durch Textbausteine pro Versicherungsparte 

bzw. Musterschreiben optimiert werden. Musterschreiben in der Unfallversiche-

rung sollten z. B. die Hinweise auf die Fristen enthalten.  

Mitarbeiter werden bezüglich der Haftung sensibilisiert, aber es wird nicht stän-

dig thematisiert.  

 

6. Kann ein Makler seine Pflichten im Schadenfall gegenüber seinem Kunden im Makler-

vertrag einschränken und wenn ja, in welcher Art und Weise sowie in welchem Umfang 

wäre das möglich? Ändert der § 1a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 VVG Satz 2 Nr. 4 i. V. m.  

§ 59 Absatz 1 Satz 2 VVG etwas daran?  

Antwort: Theoretisch ist das möglich, aber es ist nicht sinnvoll. Der § 1a Absatz 

1 Satz 2 Nr. 4 VVG ist abdingbar.  

 

7. Wie könnte ein Makler für den Fall, dass doch einmal ein Haftungsfall eintritt, vorsor-

gen, damit er seiner Beweislast nachkommen kann, dass er seine Pflichten im Scha-

denfall erfüllt hat? Reichen hier Kopien von Schriftwechsel, Telefonnotizen, Ge-

sprächsprotokollen usw. aus?  

Antwort: 

- alle Unterlagen zum Schaden aufbewahren 

- E-Mails mit Lesebestätigungen bei Fristhinweisen etc. versenden  

 

8. Wann würden Sie sich um Kunden etwas gegenzeichnen lassen? 

Antwort: Bei wichtigen Fristabläufen kann man das machen, wird aber in der 

Praxis bei Kleist nicht gemacht.  
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9. Der BGH hat die Schadenregulierung des Versicherungsmaklers für den Versicherer 

bei Haftpflichtschäden in der Textilbranche verboten. Betrifft das Ihrer Meinung nach 

nur die Textilbranche? Gibt es nicht in anderen Branchen ebenfalls Interessenkon-

flikte?  

Betrifft dies zudem nicht weiterhin andere Versicherungssparten? Ergeben sich im Be-

reich der Sachversicherung nicht auch Interessenkonflikte, wenn ein Makler Schäden 

für den Versicherer an seinen Kunden reguliert?  

Antwort: Das gilt für alle Sparten und alle Branchen. Die Schadenregulierung 

durch den Versicherungsmakler ist nicht erlaubt. Das ist nicht Aufgabe des Mak-

lers (als Sachwalter).  

 

10. Wie stehen Sie zu der Bewertung der Interessenkonflikte durch den BGH?  

Antwort: Ja, es entstehen dabei Interessenkonflikte. 

Die Schadenregulierung ist originäre Aufgabe des Versicherers.  

 

11. Haben Sie bis zu diesem Urteil Schäden für Versicherer reguliert? 

Antwort: Nein.  

 

12. Gesetz den Fall ein Makler möchte aus wirtschaftlichen Gründen nicht darauf verzich-

ten, die Schadenregulierung für den Versicherer zu übernehmen. Stellt es in Ihren Au-

gen eine rechtskonforme Möglichkeit dar, wenn ein Maklerunternehmen zusätzlich ei-

nen Assekuradeur gründet und über diesen die Schäden regulieren lässt? Betrifft das 

nicht das Polarisierungsprinzip? Ist das nicht ein Umgehungsgeschäft? Und besteht 

nicht ein latentes Risiko, dass das ein Gericht ebenfalls untersagen könnte? 

Antwort: Das ist grenzwertig.  

Wenn der Assekuradeur als Makler zugelassen ist, ist das nicht rechtens.  

 

13. Wie müsste ein Makler die rechtlichen Firmenkonstellationen regeln? Wie strikt müs-

sen die Unternehmen getrennt werden?  

Und wie wäre der Ablauf? Schließt der Makler einen Maklervertrag mit dem Kunden ab 

und vermittelt die Verträge über den Assekuradeur oder schließt der Kunde einen Ver-

trag mit dem Assekuradeur ab?  

Antwort: Die beiden Unternehmen müssen strikt getrennt werden. Dieses ist aber 

wie gesagt grenzwertig.  
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14. Für den Assekuradeur hat das OLG Stuttgart 2017 anerkannt, dass er Transportschä-

den bzw. in dem Fall Regressansprüche des Versicherers aus Transportschäden gel-

tend machen darf. Weiterhin lässt sich in den Definitionen über den Assekuradeur fin-

den, dass er ursprünglich in der Transportsparte und heute in Spezial-, Transport- und 

Sachsparten tätig ist. Ist es, wenn ein Assekuradeur z. B. Haftpflichtschäden reguliert 

nach dem RDG noch eine Nebenleistung, wenn diese Sparte zumindest nach den of-

fiziellen Definitionen nicht zu seinem Berufsfeld gehört?  

Antwort: Nein, bei der Definition wäre das eine Rechtsdienstleistung.  

 

15. Haben Sie einen Assekuradeur gegründet bzw. haben Sie das vor?  

Antwort: Nein 

 

16. Würden Sie einem Makler dazu raten oder abraten? Welche Risiken bestehen hier?  

Antwort: Abraten (s. vorherige Fragen). 
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